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Bundesrat: Verweigerung der Zustimmung zum Neunten Gesetz zur Anderung des Steuerbera-
tungsgesetzes und zur Anderung weiterer steverrechtlicher Vorschriften

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 08.05.2026 dem vom Bundestag am 24.04.2026 beschlos-
senen Neunten Gesetz zur Anderung des Steuerberatungsgesetzes und zur Anderung weiterer
steuerrechtlicher Vorschriften (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 14/2026) seine Zustimmung verweigert.
Hintergrund ist im Wesentlichen die Frage der Gegenfinanzierung der in dem Gesetz vorgesehe-
nen EinfGhrung der bis zum 30.06.2027 befristeten Moglichkeit der Gewahrung steuerfreier Leis-
tungen an Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer bis zu einem Betrag von 1.000 Euro zur Abmilde-
rung der gestiegenen Preise (Entlastungspramie). Nach derzeitigem Stand missten die mit der
Entlastungspramie verbundenen Steuerausfille in Hohe von geschéatzten 2,8 Mrd. Euro zu fast
zwei Dritteln von den Haushalten von Landern und Kommunen getragen werden, ohne dass dafir
eine Beteiligung an der vorgesehenen Gegenfinanzierung noch eine anderweitige Form der Kom-
pensation vorgesehen ist. Dazu waren die Lander nicht bereit.

Bundesrat, Bundestag und Bundesregierung kénnen nun den Vermittlungsausschuss anrufen. Die
Einberufung des Ausschusses durch den Bundesrat mUsste binnen drei Wochen nach Eingang des
Gesetzesbeschlusses erfolgen. Die Anrufung durch Bundestag und Bundesregierung ist an keine
Frist gebunden. Allerdings sollen Bundestag und Bundesregierung in angemessener Frist Uber ein
Einberufungsverlangen entscheiden.

BMF: Anwendungsschreiben zur Sanierungsklausel (§ 8c Abs. 1a KStG)

Mit Schreiben vom 24.03.2025 hatte das BMF den Entwurf eines BMF-Schreibens zur Sanierungs-
klausel des § 8c Abs. 1a KStG an bestimmte Verbande versandt und Gelegenheit zur Stellung-
nahme gegeben (vgl. hierzu TAX WEEKLY # 10/2025). Nach gut einem Jahr hat die Finanzverwal-
tung nunmehr mit BMF-Schreiben vom 29.04.2026 den finalen Anwendungserlass veroffentlicht.

Das BMF-Schreiben betrifft die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a KStG in der
Fassung des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobilitat und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12.12.2019. § 8c Abs. 1a KStG ist auf unbeschrankt und
beschrankt steuerpflichtige Kérperschaften, Personenvereinigungen und Vermégensmassen
i.S.d. §1 Abs. 1 KStG anzuwenden, die in den Anwendungsbereich des § 8c KStG fallen.

Das BMF-Schreiben befasst sich eingehend mit den Tatbestandsmerkmalen ,Beteiligungserwerb
zum Zwecke der Sanierung" und der erforderlichen ,Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen™
sowie mit dem Ausschluss der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 4 KStG wegen einer Ein-
stellung des Geschaftsbetriebs oder eines Branchenwechsels.

Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der Sa-
nierung erfolgte, fir die Anwendung des § 8c Abs. 1 KStG unbeachtlich. Der Beteiligungserwerb
|6st dann weder einen vollstandigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit anderen innerhalb der
FUnfjahresfrist des § 8c Abs. 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben zusammenzurechnen (kein
Zahlerwerb). Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a Satz 1 KStG rickwirkend nicht anzuwen-
den, ist der Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Abs. 1 KStG zu beriUcksichti-
gen (Zahlerwerb). In diesen Fallen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-Reserven-Klau-
sel moglich. Der Beteiligungserwerb ist rGckwirkend in den FUnf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Abs. 1
Satz 1 KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28.11.2017, BStBI |

S. 1645). Hierdurch kann sich das rickwirkende Ereignis auf einen anderen Veranlagungszeitraum
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beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche Beteiligungserwerb fir Sanie-
rungszwecke erfolgte.

Kommt es durch die rickwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Abs. 1a
KStG erstmalig zur Bericksichtigung eines schadlichen Beteiligungserwerbs in einem Veranla-
gungszeitraum, kann nach den Grundsatzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 18.03.2021

(BStBI I S. 363) bei Erfillung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein fortflhrungsgebundener Ver-
lustvortrag beantragt werden.

Im Vergleich zum BMF-Entwurf vom 24.03.2025 haben sich nur wenige relevante Anderungen er-
geben. Insbesondere folgende Anderungen sind zu erwahnen:

» Ersatzlose Streichung der Rn. 20 des BMF-Entwurfs: Diese Passage sah fir nachgeschaltete Perso-
nengesellschaften eine Erweiterung des Sanierungsumfangs vor. Sofern die sanierungsbedurftige
Korperschaft an einer ebenfalls sanierungsbedirftigen Personengesellschaft beteiligt ist, sollte
§ 8c Abs. 1a KStG nur dann Anwendung finden, wenn sich die Sanierung nicht nur auf den Ge-
schaftsbereich der Kérperschaft selbst, sondern auch auf den Geschaftsbereich der Personenge-
sellschaft erstreckt, sofern die Verluste der Kérperschaft im Wesentlichen aus dem Verlust der
Personengesellschaft resultierten.

» ZufGhrung von wesentlichem Betriebsvermdgen durch Einlagen zum Erhalt wesentlicher Be-
triebsstrukturen (Rn. 38 des BMF-Schreibens): Diesbeziglich gilt nun laut finalem BMF-Schreiben
die VerlustUbernahme im Rahmen einer wirksamen Organschaft als Einlage. Unverandert stellen
hingegen organschaftliche Minderabfihrungen keine Einlage i.S.d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 KStG
dar. Nach dem finalen BMF-Schreiben qualifizieren nun zusatzlich auch vororganschaftliche Min-
derabfUhrungen nicht als Einlage.

» Ausschittung von zugefUhrtem wesentlichem Betriebsvermégen (Rn. 64 des BMF-Schreibens):
Im Fall der Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen Gber die ZufGhrung von wesentlichem
Betriebsvermdgen mindern Leistungen innerhalb von drei Jahren nach Zufihrung des neuen Be-
triebsvermogens dessen Wert (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5 KStG). Wird dadurch die erforder-
liche Betriebsvermégenszufihrung nicht mehr erreicht, liegt eine ZufGhrung von wesentlichem
Betriebsvermdgen nicht vor (§ 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 6 KStG). Die Leistung stellt ein rick-
wirkendes Ereignis nach § 175 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 AO dar. Nach der finalen Fassung des BMF-
Schreibens sind nun - korrespondierend zur Behandlung der Verlustibernahme als Einlage - Ge-
winnabfUhrungen i. S. d. § 291 Abs. 1 AktG Leistungen i. S. d. § 8c Abs. 1a Satz 3 Nr. 3 Satz 5
KStG. Dies gilt laut BMF-Schreiben auch, soweit es sich um organschaftliche und vororganschaft-
liche Mehrabfihrungen handelt.

BMF: Bemessungsgrundlage bei Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten

Bei einem Mehrzweck-Gutschein gilt die Lieferung der Gegenstande oder die Erbringung der
sonstigen Leistung erst im Zeitpunkt der tatsdchlichen Erbringung der Leistung als erbracht. Die
Ausgabe eines Mehrzweck-Gutscheins und alle nachfolgenden Ubertragungen sind steuerlich un-
beachtlich, da es zu keiner Lieferung von Waren oder Ausfihrung von Dienstleistungen kommt
(bloRer Tausch von Zahlungsmitteln). Dennoch kann es bei der Ubertragung und Ausgabe von
Mehrzweck-Gutscheinen Uber mehrere Beteiligte hinweg zu steuerbaren Leistungen, z.B. Vermitt-
lungsleistungen an den ausstellenden/Ubertragenden Unternehmer, kommen, vgl. Abschn. 3.17
Abs. 1 UStAE.
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Hinsichtlich solcher Weiterverkadufe von Mehrzweck-Gutscheinen in Vertriebsketten erganzt die
Finanzverwaltung mit einem BMF-Schreiben vom 29.04.2026 den Umsatzsteuer-Anwendungser-
lass um detaillierte Vorgaben zur Entgeltermittlung.

Bislang war nur geregelt, wie die Entgeltermittlung fUr bestimmte Vermittlungsstrukturen, hierbei
handelt die Mittelperson im Namen und fir Rechnung des Gutscheinausstellers/-Ubertragenden,
zu erfolgen habe. Nunmehr nimmt die Finanzverwaltung dazu Stellung, wie im Fall einer fehlenden
Vergitungsvereinbarung eine Ermittlung der Bemessungsgrundlage erfolgen soll, wenn eine Mit-
telperson beim Vertrieb eines Mehrzweck-Gutscheins im eigenen Namen und auf eigene Rech-
nung auftritt. Als Bemessungsgrundlage fUr die grundsatzlich steuerbare Leistung der Mittelper-
son an den den Gutschein ausstellenden/Ubertragenden Unternehmer soll die Differenz zwischen
dem Gutscheinwert und dem jeweiligen Einkaufspreis der Mittelperson heranzuziehen sein. Das
Abstellen auf den Gutscheinwert soll aber solange zulassig sein, solange der Mittelperson der
Weiterverkaufspreis an den letzten Kunden nicht bekannt ist.

Selbst wenn also keine ausdrickliche Vertriebs- oder Vermittlungsvergutung vereinbart ist, gilt
umsatzsteuerlich die Marge der zwischengeschalteten Mittelperson als mallgebliche Gegenleis-
tung.

Diese Vorgaben werden in Abschnitt 3.17 Abs. 12 UStAE mit einem erlauternden Beispielsfall auf-
genommen. Diese Grundsatze sollen in allen offenen Fallen Anwendung finden.

BMF: Anderung des BMF-Schreibens vom 14.06.2024 zu den Grundsitzen zur Anwendung des
Steueroasen-Abwehrgesetzes

Mit BMF-Schreiben vom 27.04.2026 hat die Finanzverwaltung das Anwendungsschreiben vom

14.06.2024 zum Steueroasen-Abwehrgesetz geandert bzw. erganzt. Die Anderungen betreffen
insbesondere die mit dem JStG 2024 erfolgte Erganzung des Betriebsausgabenabzugsverbots
nach § 8 StAbwG hinsichtlich Inhaberschuldverschreibungen und ahnlichen Schuldtiteln sowie
Versicherungs- und Rickversicherungsleistungen.

Dariiber hinaus ist in dem BMF-Schreiben (vgl. Anderung von Rz. 84) eine weitere Vereinfachung
bei den gesteigerten Mitwirkungspflichten enthalten (§ 12 StAbwG). Die gesteigerten Mitwir-
kungspflichten sind danach nur in Bezug auf den jeweiligen Geschaftsvorfall zu erfillen, auf den
die in §§ 8 bis 11 StAbwG aufgefihrten MaRnahmen Anwendung finden.

Das BMF-Schreiben findet auf alle noch offenen Fille Anwendung.

BFH: Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter
fir Konferenzen, Events und Reisen

Der BFH hat mit Urteil vom 15.01.2026 (Il R 28/24) entschieden, dass nicht jeder Aufwand fir die
Anmietung von Hotelzimmern dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzurechnen ist. Voraussetzung
fur die Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der fir den Erhebungszeitraum 2011
geltenden Fassung wire, dass die Hotelzimmer dem (fiktiven) Anlagevermdgen des anmietenden
Gewerbebetriebs zuzuordnen sind. Ob eine solche Zuordnung zu erfolgen hat, hangt von den
Umstanden des Einzelfalls ab.

Die Klagerin ist eine GmbH, deren Unternehmensgegenstand insbesondere die Veranstaltung von
Konferenzen, Events und Reisen ist. Die Klagerin buchte unter anderem im eigenen Namen in
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Konferenzhotels Zimmer, Veranstaltungsraume, Technik und Leistungen. Kunden der Klagerin wa-
ren die Veranstalter der Konferenzen, denen die Klagerin sdmtliche Posten in Rechnung stellte.
Das Finanzamt rechnete die Mietaufwendungen dem Gewinn aus Gewerbebetrieb der Klagerin
hinzu. Das Finanzgericht gab der Klage statt, da es die Zuordnung der Rdume zum fiktiven Anla-
gevermogen verneinte.

Der BFH hielt die Revision des Finanzamts fir begrindet. Danach genigt es fir die Zuordnung
zum (fiktiven) Anlagevermogen, wenn die Wirtschaftsgiter nach den tatsachlichen betrieblichen
Verhaltnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschéftsbe-
trieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); sie miUssen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen,
nicht zwingend erforderlich sein und nicht das Kerngeschaft betreffen. Das Merkmal der das (fik-
tive) Anlagevermégen im Sinne des § 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG kennzeichnenden Dauerhaftigkeit
der Nutzung eines Wirtschaftsgutes kann - anders als das Finanzgericht meinte - nicht durch das
Produkt, welches das Unternehmen erstellt, ersetzt werden. Ob Dauer und Haufigkeit der Anmie-
tung eine standige Verfigbarkeit der Wirtschaftsgiter im Betrieb notwendig erscheinen lassen,
ist anhand des konkret verfolgten Geschaftskonzepts zu entscheiden. Bei einer wiederholten kurz-
zeitigen Anmietung von Immobilien - hier von Hotelzimmern im Rahmen von Veranstaltungen -
kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen Ver-
haltnissen derartige Immobilien stindig fUr den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es
sich entweder immer wieder um dieselben Unterkinfte handelt oder die nur kurzzeitig angemie-
teten Immobilien auch unter BeriUcksichtigung ihrer Lage untereinander austauschbar sind.

Zeitgleich entschied der BFH zum selben Problemkreis auch in den Verfahren III R 39/22 und lll R
3/23. In allen drei Verfahren hob der BFH die Urteile der Vorinstanz auf und verwies die Sache an
das Finanzgericht zurUck, weil es an den erforderlichen Feststellungen des Finanzgerichts fehlte.

Die Urteile haben Bedeutung fUr Unternehmen in der Veranstaltungsbranche, die regelmaRig
Raume und Technik anmieten, sowie fir Unternehmen, die Unterkinfte fir ihre auswarts tatigen
Mitarbeiter anmieten.

BFH: Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen auch bei Anrechnung auf andere freiwillige
Arbeitgeberleistungen

Der BFH hat mit Urteil vom 21.01.2026 (VI R 25/24) entschieden, dass Corona-Sonderzahlungen
auch bei Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steuerfrei sind. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Zahlungen vom Arbeitgeber zweckbestimmt zur Abmilderung der Belas-
tungen durch die Corona-Krise gewahrt werden. Eine konkrete (individuelle) Belastung der be-
ginstigten Arbeitnehmer durch die Corona-Krise ist nicht erforderlich.

Die Klagerin zahlte ihren Arbeitnehmern im Streitjahr 2020 wie auch in den Vorjahren - auf freiwil-
liger Basis — Urlaubsgeld und zum Jahresende einen Bonus. Im Streitjahr kirzte sie Urlaubsgeld
und Bonuszahlung um die Halfte. Allerdings glich sie die Kirzungen insoweit aus, als sie ihren Ar-
beitnehmern wegen der ,ungewdhnlichen Corona-Zeit" zusatzlich zwei gesondert ausgewiesene
Corona-Sonderzahlungen in entsprechender Hohe nach § 3 Nr. 11a EStG steuerfrei gewahrte. Im
Ergebnis erhielten die Arbeitnehmer hohere Nettobetrage als in den Vorjahren ausgezahlt.

Das Finanzamt vertrat demgegeniber die Auffassung, die Klagerin habe die Corona-Sonderzah-
lungen zu Unrecht steuerfrei ausgezahlt. Es sei nicht ersichtlich, dass die Sonderzahlung fir die

besondere Arbeitssituation in der Corona-

Zeit erfolgt sei. Die Klagerin habe einen Teil des versprochenen steuerpflichtigen Urlaubsgelds
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sowie der steuerpflichtigen Bonuszahlung nur deshalb in eine steuerfreie Corona-Sonderzahlung
umgewandelt, um eine héhere Nettoauszahlung zu erreichen. Die als Corona-Sonderzahlung aus-
gewiesenen Zahlungen seien daher von der Klagerin nachzuversteuern.

Dem trat der BFH entgegen. Nach § 3 Nr. 11a EStG seien die zusatzlich zum ohnehin geschulde-
ten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 aufgrund der
Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschissen und Sachbezigen gewahrten Beihil-
fen und UnterstUtzungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei. FUr die Steuerfreiheit genige
es, wenn die Corona-Sonderzahlung vom Arbeitgeber - wie im Streitfall - zweckbestimmt zur Ab-
milderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewahrt werde. Eine konkrete (individuelle)
Belastung des beginstigten Arbeitnehmers verlange das Gesetz - entgegen der Auffassung des
Finanzamts - nicht. Die Corona-Sonderzahlung sei auch zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Ar-
beitslohn erbracht worden. Denn freiwillige Arbeitgeberleistungen - wie im Streitfall Urlaubsgeld
und Bonuszahlung - gehorten nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Deshalb sei es un-
schadlich, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige Zusatzleistung - hier Corona-Sonderzahlung - auf
eine andere freiwillige Zusatzleistung - hier Urlaubsgeld/Bonuszahlung - anrechne bzw. letztere
durch Umwandlung einer anderen Zweckbestimmung zufGhre.

BFH: Innergemeinschaftliche Lieferung, Vertrauensschutz auch ohne Gelangensbestatigung

Die innergemeinschaftliche Lieferung von Waren kann von der Umsatzsteuer befreit werden, so-
fern die entsprechenden Voraussetzungen und Nachweise vorliegen, vgl. § 6a UStG.

Gleichwohl kann dem Lieferanten die Steuerfreiheit im Wege des sog. Vertrauensschutzes ge-
wahrt werden, wenn die Voraussetzungen zwar nicht erfillt sind, die Inanspruchnahme der Steu-
erbefreiung aber auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die Un-
richtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
erkennen konnte, vgl. § 6a Abs. 4 UStG.

Mit einem Urteil vom 18.12.2025 (V. R 3/25) hat der BFH die Anwendbarkeit der Vertravensschutz-
regelung - fir Umsatze ab dem 01.10.2013 - zugunsten der Steuerpflichtigen erleichtert.

Im Streitfall verkaufte der Klager im Jahr 2018 einen Pkw an einen rumanischen Kaufer. Der Klager
hatte alle erforderlichen Informationen, z.B. qualifiziert bestatigte USt-IdNr., und Unterlagen, z.B.
Handelsregisterauszige und Ausweiskopien, des rumanischen Kaufers. Es war vertraglich vorge-
sehen, dass der Kaufer den Pkw in Deutschland abmeldet und diesen nach Rumanien transportie-
ren soll. Der Klager gab dem K3ufer bei der Abholung zudem auch noch eine Vorlage einer Gelan-
gensbestatigung mit, welche vom Kaufer dann ordnungsgemal ausgefillt zurickgesendet wer-
den sollte. Dies erfolgte trotz mehrfacher Anforderung durch den Klager nicht. Das Finanzamt ver-
sagte die Steuerfreiheit, da nicht nachgewiesen sei, dass der Pkw Deutschland verlassen habe
und mangels Vorlage einer Gelangensbestatigung kein vollstdndiger Buch- und Belegnachweis
erbracht sei. Der Vertrauensschutz wurde dem Klager ebenfalls aufgrund der fehlenden Gelan-
gensbestatigung versagt. Das Finanzgericht bestatigte die Rechtsauffassung des Finanzamtes.

Der BFH kam hingegen zu der Uberzeugung, dass - fir die seit 01.10.2013 geltende Rechtslage -
der Unternehmer zur Erlangung von Vertrauensschutz Uber einen belegmaRigen Anscheinsbeweis
verfiugen misse, bei dem es sich aber nicht um eine Gelangensbestatigung gem. § 17a Abs. 2

Nr. 2 Buchst. a UStDV handeln muss. Zur Begrindung fUhrt der BFH aus, dass u.a. bereits im Lie-
ferzeitpunkt feststehen misse, ob dem leistenden Unternehmer gem. § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG Ver-
trauensschutz zu gewahren sei oder nicht. Somit sei es unzulassig, eine Gelangensbestatigung,
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die bei wahrheitsgemaler Erstellung naturgemald erst nach Abschluss des Geschafts vorliegen
kénne, als Voraussetzung fir die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes anzusehen. Aufgrund
der Beurteilung der Steuerfreiheit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung sei es nach Auffassung des
BFH somit auch nicht zulassig, die Erfillung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns davon ab-
hangig zu machen, ob der Unternehmer - nach der Lieferung - vergeblich versucht habe, von
dem Abnehmer eine Gelangensbestatigung zu erlangen. Ferner stellt der BFH klar, dass er es fur
ausgeschlossen halte, den Verkaufer auf die zivilrechtliche Vereinbarung einer Kautionshinterle-
gung in Hohe der bei einer Steuerpflicht anfallenden Umsatzsteuer oder auf den Einbehalt der Zu-
lassungsbescheinigung Teil Il bis zur Vorlage der Gelangensbestatigung zu verweisen.

Da die Gelangensbestatigung nach der im Streitjahr geltenden Rechtslage zudem nicht der einzig
zulassige Belegnachweis war, kdnne der Nachweis der Steuerfreiheit auch durch andere als die in
den §§ 17a ff. UStDV genannten Belege gefUhrt werden. Folglich mUsse fir die Erfillung der
Nachweispflichten und insoweit auch die Voraussetzungen eines sorgfaltigen Handelns durch
eine vertragliche Versicherung des Abnehmers oder dessen Beauftragten, den Gegenstand der
Lieferung in das Ubrige Gemeinschaftsgebiet zu befordern, gefUhrt werden kénnen. Folglich ge-
wahrte der BFH dem Klager die Steuerfreiheit.

In seinem Urteil grenzt der BFH die Vorgaben fur die Gewahrung von Vertrauensschutz aufgrund
der aktuellen Rechtslage von der bis zum 31.12.2011 geltenden Rechtslage ab. Nach dieser war
der Belegnachweis als Sollbestimmung ausgestaltet, sodass der Unternehmer den Belegnachweis
deshalb zumindest im Regelfall in der durch die Umsatzsteuer-Durchflhrungsverordnung vorge-
gebenen Form zu erbringen hatte, d.h. deren formelle Vollstandigkeit - nicht aber auch die inhalt-
liche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben - war maligeblich. Diese Grundsatze waren daher
aber nicht unverandert auf die im Streitjahr bestehende Rechtslage Ubertragbar.

Es verbleibt darauf hinzuweisen, dass Unternehmen weiterhin mit grolRer Sorgfalt auf das Vorlie-
gen der entsprechenden Buch- und Belegnachweise achten missen. Der BFH hat mit diesem Ur-
teil nur die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes gelockert, die Vorgaben an den Nachweis

einer innergemeinschaftlichen Lieferung selbst bleiben unverandert bestehen.

BFH: Vollverzinsung der Umsatzsteuer nach § 233a AO verstof3t nicht gegen das Unionsrecht

Der BFH hat mit Urteil vom 11.12.2025 (V R 7/24) entschieden, dass die Vollverzinsung der Um-
satzsteuer gemall § 233a AO nicht gegen das Unionsrecht verstoft.

Im Streitfall hatte das Finanzamt bei der Kldgerin einen Vorsteuerabzug korrigiert, den die Klage-
rin zuvor zu Unrecht geltend gemacht hatte, was zu Steuernachforderungen und nach § 233a AO
zu einer Verzinsung dieser Steuernachforderungen zulasten der Klagerin fihrte. Die Klagerin
wandte sich gegen die Nachforderungszinsen und machte im Wesentlichen geltend, die Vollver-
zinsung im Bereich der Umsatzsteuer verstoRe gegen das Unionsrecht, da es sich um eine Sank-
tion handele, die mit dem Unionsrecht, insbesondere mit dem VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz, un-
vereinbar sei.

Dieser Argumentation ist der BFH entgegengetreten. Die Vollverzinsung schaffe - wie das Bun-
desverfassungsgericht mit Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14 (1 BvR 2422/17) bereits
entschieden habe - einen Ausgleich zwischen den Steuerschuldnern, die zu unterschiedlichen
Zeitpunkten zur Steuer herangezogen werden, und wirke gleichermallen zugunsten und zulasten
der Steuerpflichtigen. Da dieser Zweck im Unionsrecht - auch unter BerUcksichtigung der Recht-
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sprechung des EUGH - nicht vorgesehen ist, stellt der BFH fest, dass § 233a AO weder Unions-
recht durchfihrt noch sonst in den Anwendungsbereich des Unionsrechts fallt. Im Rahmen der
den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genige die Vorschrift im Ubrigen auch
den Grundsatzen der Aquivalenz und der Effektivitat. Selbst wenn unterstellt wird, dass die Voll-
verzinsung Unionsrecht durchfuhrt, steht der Regelung auch der unionsrechtliche Grundsatz der
Verhaltnismaligkeit nicht entgegen. MaRgebend fir die Prifung des unionsrechtlichen Verhaltnis-
maRigkeitsgrundsatzes ist bei einer derartigen Unterstellung namlich nicht die nach nationalem
Recht bezweckte Ausgleichsfunktion der Vorschrift, sondern ein dann zugrunde zu legendes
Sanktionsziel des Unionsrechts.
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Urteile und Schlussantrage des EuGH bis zum 04.05.2026

Aktenzei-
chen

C S544/24

T-268/25

C-197/25

T-233/25

Entschei-
dungsdatum

30.04.2026

22.04.2026

23.04.2026

22.04.2026

Stichwort

Vorlage zur Vorabentscheidung - Gemeinsames Mehrwertsteuersystem
- Richtlinie 2006/112/EG - Art. 273 - Art. 49 Abs. 3 der Charta der
Grundrechte der Europaischen Union - Pflichten, die fUr erforderlich er-
achtet werden, um eine genaue Erhebung der Mehrwertsteuer sicherzu-
stellen und um Steuerhinterziehung zu vermeiden - Nationale Rechts-
vorschriften, die eine Regelung fUr Verzugszinsen wegen Mehrwertsteu-
errickstanden vorsehen - Erhebung von Verzugszinsen - Grundsatz der
VerhaltnismaRigkeit

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Mehrwertsteuer - Art.
11 der Richtlinie 2006/112/EG - Steuerpflichtige - ,Mehrwertsteuer-
gruppe' - Durch gegenseitige finanzielle, wirtschaftliche und organisa-
torische Beziehungen eng miteinander verbundene Personen - Mal3nah-
men zur Verhinderung von Steuerhinterziehungen oder -umgehungen -
Nationale Regelung, die fir bestimmte Steuerpflichtige 100%iges Ei-
gentum vorschreibt

Vorlage zur Vorabentscheidung - Richtlinie 2008/7/EG - Indirekte
Steuern auf die Ansammlung von Kapital - Umwandlung einer Personen-
gesellschaft mit Erwerbszweck in eine andere Personengesellschaft mit
Erwerbszweck - Art. 2 Abs. 2 - Gleichstellung bestimmter Einheiten mit
Kapitalgesellschaften - Art. 9 - Befugnis der Mitgliedstaaten, eine Aus-
nahme von der Gleichstellung dieser Einheiten mit Kapitalgesellschaften
zu regeln - Reichweite - Art. 5 Abs. 1 Buchst. a und Art. 7 Abs. 1 - Be-
griff ,Gesellschaftssteuer' - Art. 3 - Vorliegen einer KapitalzufGhrung

Vorlage zur Vorabentscheidung - Steuerrecht - Gemeinsames Mehr-
wertsteuersystem - Besteuerungsgrundlage - Verminderung bei Annul-
lierung, Rickgangigmachung, Aufldsung oder Preisnachlass - Art. 90
Abs. 1 der Richtlinie 2006/112/EG - Erwerb einer gegen den Bauherrn
bestehenden Forderung eines Unternehmers durch einen Subunterneh-
mer - Uneinbringliche Forderung - Recht des Subunternehmers auf eine
Verminderung der Besteuerungsgrundlage

Alle am 30.04.2026 und 07.05.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (V)
Entscheidungs- = Stichwort

Aktenzeichen

IR 18/25

IR 39/22

IR 3/23

Il R 28/24

datum

05.02.2026

15.01.2026

15.01.2026

15.01.2026

Betriebsausgabenabzug fir Fahrten zwischen Wohnung und
Betriebsstatte - Anforderungen an eine Betriebsstatte ge-
malk § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 6 des Einkommensteuergesetzes

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026 llIR
28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Miet-
zinsen fUr Mitarbeiterunterkinfte

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026 Il R
28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Mie-
ten fUr Unterkinfte bei einem Personaldienstleistungsunter-
nehmen

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmer-
mieten bei einem Veranstalter fir Konferenzen, Events und
Reisen
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62024CJ0544
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TC0268
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025CC0197
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:62025TJ0233
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610085/
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Aktenzeichen | Entscheidungs- | Stichwort
datum

Obligatorische Festsetzung des Verspatungszuschlags fur

IVR29/23 26.03.2026 nicht fristgemal abgegebene Gewinnfeststellungserklarung
- keine Berucksichtigung von Vorauszahlungen

VR7/24 11.12.2025 Vollverzinsung nach § 233a AO und Unionsrecht

VR8/24 11.12.2025 Vollverzinsung nach § 233a AO und Billigkeit

VIR 95/94 91.01.9026 Steuerfreiheit von Coror?a—‘SQnderzathngen aych bei An-
rechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen
Dienstreisen: Kein Werbungskostenabzug, wenn anstelle

VIR 24 21.02.202 . . ! .

VIR 30/24 02.2026 des Firmenwagens der Privatwagen genutzt wird

VII R 4/95 90.01.2026 Andere Gesetze im Sinne des § 140 AO bei nationalen Ver-
brauchsteuern
Zur sogenannten Doppelberichtigung ("Berichtigungsse-

VR34/2 18.12.202 . .

VR34/23 8 025 quenz") bei Insolvenzerdffnung

V R 3/95 18.19.2095 Inr?ergememschaftllch? Lieferung: Gelangensbestatigung
keine Voraussetzung fir Vertrauensschutz

VR11/24 04.12.2025 GemeinnUtzigkeit einer unternehmensverbundenen Stiftung

Alle am 30.04.2026 und 07.05.2026 veroffentlichten Entscheidungen des BFH (NV)

Aktenzeichen | Entscheidungs- Stichwort
datum
Zur Betriebsvermogenseigenschaft von "verlustgeneigten”
IVR5/24 04.02.2026 WirtschaftsgUtern und zum Beginn der sachlichen Gewer-
besteuerpflicht (hier: Betrieb einer Photovoltaik-Anlage)
VB114/25 22.04.2026 Klagednderung im finanzgerichtlichen Verfahren
Im Wesentlichen inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom
V R 39/95 18.19.2095 18.12.2025 V R"I’>_/25 = Inn.ergemelnschaftllche"Lleferung:
Gelangensbestatigung keine Voraussetzung fir Vertrauens-
schutz
Inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 20.01.2026 VII R 4/25 - An-
VIIR5/25 20.01.2026 dere Gesetze im Sinne des § 140 AO bei nationalen Ver-
brauchsteuern
Sicherheitsleistung keine Voraussetzung fir die wirksame
VILR 30724 18.11.2025 Eroffnung eines Steueraussetzungsverfahrens
Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 18.11.2025 VII R
VIIR 31/24 18.11.2025 30/24 - Sicherheitsleistung keine Voraussetzung fur die
wirksame Er6ffnung eines Steueraussetzungsverfahrens
Anhodrungsrige nach Ablehnung eines Antrags auf Streit-
IS14/2 22.04.202
Vil s > 04.2026 wertfestsetzung durch den BFH
IR13/25 (1R 11.03.9026 Zweistufige Gewinnfeststellung bei einer "Personengesell-
4/13) e schaft & atypisch Still"”
IVR26/23 26.02.2026 Hinzurechnung von Entgelt fir DDR-Wasserbezugsrecht
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610092/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202610081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650092/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650089/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650085/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650090/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650087/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650088/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650091/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650082/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650079/
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Aktenzeichen | Entscheidungs- | Stichwort
datum

Verletzung rechtlichen Gehérs und Verstoll gegen das Ge-

IX B 53/25 15.04.2026 samtergebnis des Verfahrens bei Verweis auf Internetquel-
len

IX B 96/95 15.04.9026 Nichtzulassungsbeschwerde: Grundsatzliche Bedeutung; Di-
vergenz; Verfahrensfehler

IXR5/25 (XI 10.02.9026 Nutzungspflicht des besonderen elektronischen Steuerbera-

R 24/24) T terpostfachs ab 01.01.2023

VS3/26 13.04.2026 Zur Darlegung einer nicht gesetzesmalligen Vertretung

(PKH) T durch einen vollmachtlosen Rechtsanwalt

VIR 18/23 21.02.2024 Anforderungen an die Begrindung der Revision

X B 45/25 08.04.2026 Bewertung einer Sachspende; Vertrauensschutz

Alle bis zum 08.05.2026 veroffentlichten Erlasse

Aktenzeichen Entschei- Stichwort
dungsdatum
Mmcs3-s 04.05.2026 Monatlich fortgeschriebene Ubersicht Umsatzsteuer-
7329/00014/008/047 T Umrechnungskurse 2026
MC2-S57279- 30.04.2026 Haftung nach § 13c UStG bei juristischen Personen des
a/00004/004/023 T offentlichen Rechts (jPGR)
IVC2-S2745- .
2/00060/001/239 29.04.2026  Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG
Umsatzsteuerliche Behandlung der Leistungen von im
mca2-s 90 04.2096 eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelnden
7100/00097/002/309 T Mittelpersonen in Vertriebsketten fir Mehrzweck-Gut-
scheine
Nco-s Besteuerung von Reiseleistungen von Unternehmen
m016/022/023 28.04.2026  mit Sitz im Drittland; Verlangerung der Nichtbeanstan-
dungsregelung
IVD2-S 04.07.2096 Einordnung in GroRlenklassen gemal § 3 Betriebspri-
1450/00014/005/012 e fungsordnung 2000 (BpO 2000)
IVB5-S 97 04.2026 Grundsatze zur Anwendung des Steueroasen-Abwehr-
1308/00008/005/097 T gesetzes
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https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650084/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650080/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650081/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650086/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650083/
https://www.bundesfinanzhof.de/de/entscheidung/entscheidungen-online/detail/STRE202650078/
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-05-04-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Umrechnungskurse/2026-05-04-umsatzsteuer-umrechnungskurse-2026.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-30-haftung-bei-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-30-haftung-bei-jPoeR.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Koerperschaftsteuer_Umwandlungssteuer/2026-04-29-Sanierungsklausel-paragraf-8c-KStG.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-29-mehrzweck-gutscheine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2026-04-29-mehrzweck-gutscheine.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/2026-04-28-reiseleist-verlaenger-nichtbeanstandung.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-04-27-einordnung-in-groessenklassen-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Betriebspruefung/2026-04-27-einordnung-in-groessenklassen-2027.pdf?__blob=publicationFile&v=3
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-04-27-grundsaetze-anwendung-StAbwG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Internationales_Steuerrecht/Allgemeine_Informationen/2026-04-27-grundsaetze-anwendung-StAbwG.pdf?__blob=publicationFile&v=4
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Betreff: Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG

Bezug: Sitzung KSt/GewSt I1/25 zu TOP 1/6; Schreiben des Bundesministeriums der Finanzen
vom 4. Mirz 2026 - IV C 2 - S 2745-a/00040/001/219, DOK C0O0.7005.100.2.14292720 - und hierzu
ergangene Schreiben der obersten Finanzbehérden der Lander

GZ:1V C2 -S2745-a/00040/001/239

DOK: C0O0.7005.100.3.14741105

Seite 1 von 21
(bei Antwort bitte GZ und DOK angeben)

Unter Bezugnahme auf das Ergebnis der Erérterung mit den obersten Finanzbehorden der
Lander gilt fir die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG in der Fassung
des Gesetzes zur weiteren steuerlichen Férderung der Elektromobilitit und zur Anderung
weiterer steuerlicher Vorschriften vom 12. Dezember 2019 (BGBL. I S. 2451) Folgendes:

Rn.
I. Anwendungsbereich 1
II. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung
1. Allgemeines 2
2. Sanierungsvoraussetzungen 4
3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs 10
4. Sanierung in Konzernstrukturen 16
II1. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen 20
1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG) | 22
2. Lohnsummenregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG) 31

3. Zufiihrung von wesentlichem Betriebsvermogen durch Einlagen (§ 8c Absatz 1a Satz 3 | 34
Nummer 3 KStG)

a) Allgemeines 34
b) Einlagen zur Zufithrung wesentlichen Betriebsvermogens 38
¢) Zwolf-Monats-Zeitraum 43
d) Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermogenszufiihrungen 45

e) Umwandlungen und Einbringungen 51
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4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen 56
a) Versto} gegen die Bestimmungen einer geschlossenen Betriebsvereinbarung mit | 57
Arbeitsplatzregelung

b) Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme 61
c) Ausschittung von zugefiihrtem wesentlichem Betriebsvermégen 62
aa) Drei-Jahres-Zeitraum 63
bb) Leistungen 64
cc) Wert der Leistungen 69
dd) Verringerung der Zufithrungen 71
IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) 74
1. Einstellung des Geschéftsbetriebs 76
2. Branchenwechsel 78
V. Rechtsfolgen 80
1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel 80
2. Rechtsfolgen der riickwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel 83
a) Verhaltnis zu § 8c Absatz 1 KStG 83
b) Verhiltnis zu § 8d KStG 85

I. Anwendungsbereich

1 §8c Absatz 1a KStG ist auf unbeschrankt und beschrankt steuerpflichtige Kérperschaften,
Personenvereinigungen und Vermoégensmassen i. S. d. § 1 Absatz 1 KStG anzuwenden, die in den
Anwendungsbereich des § 8c KStG fallen (vgl. Rn. 1 des BMF-Schreibens vom 28. November
2017, BStBIIS. 1645).

IL. Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung
1. Allgemeines

2 Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt einen Beteiligungserwerb
voraus, der zum Zweck der Sanierung des Geschiftsbetriebs der Koérperschaft erfolgt (§ 8c
Absatz 1a Satz 1 KStG). Sanierung ist eine Mafinahme, die darauf gerichtet ist, die Zahlungsun-
fahigkeit oder Uberschuldung der Kérperschaft zu verhindern oder zu beseitigen und zugleich
die wesentlichen Betriebsstrukturen zu erhalten (§ 8c Absatz 1a Satz 2 KStG). Auf den Erfolg der
Sanierung kommt es hingegen nicht an.

3 Der Geschiftsbetrieb i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG umfasst die gesamte wirtschaftliche Aktivitit der
zu sanierenden Koérperschaft. Von der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG sind daher
auch Korperschaften umfasst, die mehrere Geschéftsbetriebe i. S. d. § 8d KStG betreiben und
deshalb von der Anwendung des fortfiihrungsgebundenen Verlustvortrages ausgeschlossen sind.
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2. Sanierungsvoraussetzungen

Die Anwendung der Sanierungsklausel setzt voraus, dass die Kérperschaft nach der pflichtge-
maflen Einschitzung eines objektiven Dritten im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs sanie-
rungsbediirftig und sanierungsfihig ist und die Sanierungsmafnahmen (Mafnahmen) geeignet
sind, die Zahlungsunfihigkeit oder Uberschuldung zu verhindern oder zu beseitigen.

- Sanierungsbediirftig ist die Kérperschaft, wenn die Zahlungsunfihigkeit oder die
Uberschuldung droht oder bereits eingetreten ist.

- Sanierungsfihig ist die Kérperschaft, wenn im Zeitpunkt der Vornahme der
MafRnahme(n) objektiv betrachtet die Méglichkeit besteht, die Uberschuldung oder
Zahlungsunfihigkeit zu beseitigen oder zu verhindern.

- Sanierungsgeeignet sind die Mafinahmen, wenn sie nicht im Rahmen einer objektiven
Vorausschau ungeeignet scheinen, das Unternehmen zu erhalten und wieder ertragsfahig
zu machen.

Zur Beurteilung der Sanierungsbediirftigkeit sind die insolvenzrechtlichen Grundsétze der §§ 17
bis 19 InsO heranzuziehen. Zahlungsunfihigkeit nach § 17 InsO ist die Unfihigkeit des Schuld-
ners, fillige Zahlungspflichten zu erfiillen. Nach § 18 InsO liegt drohende Zahlungsunfihigkeit
vor, wenn der Schuldner voraussichtlich nicht in der Lage sein wird, bestehende Zahlungsver-
pflichtungen bei Filligkeit zu begleichen. Uberschuldung liegt nach § 19 InsO vor, wenn das
vorhandene Vermogen die Verbindlichkeiten nicht deckt. Eine positive Fortfiihrungsprognose
fiihrt nicht zum Entfall der einmal bestehenden Uberschuldung und damit nicht zum Wegfall
der Voraussetzung des § 8c Absatz 1a KStG.

Dartiiber hinaus muss der Beteiligungserwerb auch mit der Absicht der Sanierung erfolgen bzw.
erfolgt sein. Die Sanierungsabsicht wird vermutet, wenn die Korperschaft sanierungsfiahig und
sanierungsbediirftig ist und die Mafinahmen geeignet sind, die Sanierung herbeizufiihren.
Darauf, ob die Sanierung alleiniger Zweck des Erwerbs ist, kommt es nicht an. Der alleinige
Nachweis tber die subjektive Sanierungsabsicht des Erwerbers zum Zweck der Sanierung reicht
nicht aus, um die Geeignetheit des Beteiligungserwerbes als Mafdnahme einer Sanierung
nachzuweisen.

Die Korperschaft muss Unterlagen vorlegen, aus denen sich die obigen Voraussetzungen
ergeben. Anhand dieser Unterlagen miissen sowohl die Ursache fiir die eingetretene Krise
(drohende oder eingetretene Zahlungsunfihigkeit bzw. Uberschuldung) in objektiv nach-
vollziehbarer Weise, als auch die konkreten zur Bewiltigung dieser Krise ergriffenen Maf3-
nahmen und deren Eignung belegt werden. Ein nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag in
der Uberschuldungsbilanz oder eine Bestitigung eines Kreditinstituts i. S. d. § 1 Absatz 1 KWG
(insbesondere der Hausbank) tiber die fehlende Bereitschaft einer (ggf. weiteren) Finanzierung
(zu marktiiblichen Konditionen, ohne Sicherheiten Dritter) konnen Indizien fiir das Vorliegen
der o. g. Voraussetzungen sein, die gemeinsam mit anderen Merkmalen (wie z. B. einer
Liquiditatsplanrechnung) den Nachweis fiir eine eingetretene Krise fiihren. Liegt sowohl die
Uberschuldungsbilanz als auch die Bestitigung eines Kreditinstituts vor, so ist regelmifig von
einer drohenden oder eingetretenen Zahlungsunfihigkeit bzw. Uberschuldung auszugehen.
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Ein fiir insolvenzrechtliche Zwecke erstellter Sanierungs- (§§ 217 ff. InsO) oder Restrukturie-
rungsplan (§§ 5 ff. StaRUG) sind hierbei als Nachweis ausreichend, sofern der Beteiligungserwerb
Teilmafinahme des Sanierungs- oder Restrukturierungsplans ist.

Dartiber hinaus kann auch ein Sanierungsgutachten, das fiir Dritte (z. B. Gldubiger des Unter-
nehmens) erstellt wurde, als geeigneter Nachweis der ergriffenen Maffnahmen zu Grunde gelegt
werden, soweit der Beteiligungserwerb Teilmafnahme des Sanierungsgutachtens ist.
Insbesondere Sanierungsgutachten nach einer im gewohnlichen Geschiftsverkehr fiir nicht-
steuerliche Zwecke Ublichen Methode (z. B. nach IDW S 6) stellen einen nicht zu beanstandenden
Nachweis dar.

3. Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs

Ein Beteiligungserwerb zum Zwecke der Sanierung (Kausalitit) liegt nur dann vor, wenn er zu
einem Zeitpunkt erfolgt, in dem bei der Kérperschaft Zahlungsunfihigkeit bzw. Uberschuldung
droht oder eingetreten ist. Dieser Zeitpunkt entspricht dem Eintritt der ,Krise“ nach den Grund-
satzen des Eigenkapitalersatzrechts vor Inkrafttreten des Gesetzes zur Modernisierung des
GmbH-Rechts und zur Bekdmpfung von Missbrauchen (MoMiG) vom 23. Oktober 2008, BGBI.
S. 2026 (vgl. Begriindung zu § 8c Absatz 1a KStG in der BT-Drucks. 16/13429 S. 50). Bei der
Bestimmung des Krisenbeginns sind die Grundsdtze des BMF-Schreibens vom 8. Juni 1999,
BStBI I S. 545 sowie der Rn. 9 des BMF-Schreibens vom 7. Juni 2022, BStBI I S. 897 zu beachten.
Daher kénnen Beteiligungserwerbe, die bereits vor der Krise erfolgt sind, die Anwendung des

§ 8c Absatz 1a KStG nicht auslosen.

Der Zeitpunkt des Erwerbs ist nach den allgemeinen Grundsitzen der Rn. 13 bis 15 des
BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBI I S. 1645 zu bestimmen.

Mafgebend fiir die Anwendung der Sanierungsklausel ist der im Zeitpunkt des Erwerbs aus-
getibte Geschiftsbetrieb (zum Geschiftsbetrieb siehe Rn. 3).

Ob fiir einen Beteiligungserwerb die Voraussetzungen fiir die Anwendung der Sanierungsklausel
vorliegen, ist zu priifen, wenn die schidliche Grenze von 50 % (vgl. § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG)
innerhalb von fiinf Jahren erstmals tiberschritten wird. Kommt es innerhalb des Finf-Jahres-
Zeitraums zu mehreren Erwerben nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG, sind die Voraussetzungen der
Sanierungsklausel getrennt fiir jeden einzelnen Erwerb zu betrachten. Fiir den Fall, dass die
Voraussetzungen der Sanierungsklausel bei einem Erwerb nicht vorliegen, ist dieser als Zahler-
werb fiir die Prafung der 50 %-Grenze weiterer Erwerbe heranzuziehen.

Beispiel 1:

Anteilseigner an der V-GmbH ist zu 100 % die natiirliche Person A. Zum 01.01.01 verduflert A

30 % der Anteile an die natiirliche Person B. Die V-GmbH befand sich zu diesem Zeitpunkt noch
nicht in einer Krise. Diese trat durch anhaltende Verluste bis zum 31.12.02 ein. Zur Sanierung der
V-GmbH erwirbt B deshalb zum 01.02.03 weitere 25 % der Anteile an der V-GmbH. Der Erwerb
ist Teil eines Sanierungskonzeptes der V-GmbH.
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Loésung:

Zum 01.01.01 findet die Sanierungsklausel (noch) keine Anwendung, da weder die 50 %-Grenze
uberschritten wurde noch - mangels Krise - der Beteiligungserwerb zum Zweck der Sanierung
erfolgte. Daher liegen zu diesem Zeitpunkt die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a KStG nicht
vor. Der Beteiligungserwerb vom 01.01.01 ist jedoch als Zahlerwerb fiir den spiteren Beteili-
gungserwerb zum 01.02.03 heranzuziehen.

Zum 01.02.03 liegt daher zunichst ein schidlicher Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 Satz 1
KStG vor, da die 50 %-Grenze iberschritten wird (30 % + 25 % = 55 %). Da die V-GmbH zwischen-
zeitlich in die Krise geraten ist und der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 sodann zum Zweck der
Sanierung erfolgte, sind insoweit jedoch die Voraussetzungen der Sanierungsklausel nach § 8c
Absatz 1a KStG erfiillt. Der Beteiligungserwerb zum 01.02.03 ist daher nicht als Zahlerwerb zu
bericksichtigen, sodass die nicht genutzten Verluste zum 01.02.03 vollstindig abziehbar bleiben.

Abwandlung:

Nach Abschluss der Sanierung am 01.09.03 verdufiert A am 01.01.04 weitere 30 % der Anteile an
B.

Losung:

Da die Sanierung am 01.09.03 abgeschlossen war, sind die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1
KStG fiir den Erwerb zum 01.01.04 erneut zu priifen. Da dieser Erwerb zu einer Uberschreitung
der 50 %-Grenze fiihrt (30 % am 01.01.01 + 30 % am 01.01.04), findet § 8c Absatz 1 KStG auf ggf.
zum 31.12.03 festgestellte Verluste Anwendung.

Ob zum Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs tatsdchlich Zahlungsunfihigkeit oder Uberschuldung
droht bzw. bereits eingetreten ist, hat die Kérperschaft anhand geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen. Eine Beurteilung erfolgt nach den Umstédnden des Einzelfalls. Ein Nachweis kann ins-
besondere durch die Vorlage eines Sanierungsplans oder eines Sanierungsgutachtens erbracht
werden (vgl. Rn. 7 ff.). Nicht erforderlich ist, dass im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs von der
Verlustkorperschaft ein Insolvenzantrag gestellt wurde.

Der erforderliche Kausalzusammenhang zwischen Beteiligungserwerb und Sanierung ist nur
gegeben, wenn in den Mafnahmen, mit denen der Geschiftsbetrieb saniert werden soll, der
Beteiligungserwerb berticksichtigt ist und die Sanierung im Zeitpunkt des Erwerbs noch nicht
abgeschlossen ist. Eine Kausalitdt wird jedoch widerlegbar nicht mehr angenommen, wenn die
Sanierungsmafdinahme mehr als zwolf Monate nach dem Beteiligungserwerb ergriffen wird.

4. Sanierung in Konzernstrukturen

Bei mehrstufigen Beteiligungen bzw. Konzernstrukturen kénnen unmittelbare schidliche
Beteiligungserwerbe zugleich mittelbare schidliche Beteiligungserwerbe auf einer anderen
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Ebene zur Folge haben. Die Tatbestandsvoraussetzungen der Sanierungsklausel sind fiir jede
Verlustgesellschaft gesondert zu priifen.

Die Anwendung der Sanierungsklausel auf die mittelbaren Beteiligungserwerbe ergibt sich nicht
ohne weiteres aus der Anwendung der Sanierungsklausel auf die unmittelbaren Beteiligungser-
werbe. Eine Anwendung der Sanierungsklausel auf mittelbare Beteiligungserwerbe setzt anderer-
seits auch nicht die Anwendung der Sanierungsklausel auf unmittelbare Beteiligungserwerbe
voraus.

Dieser Grundsatz ist auch in Organschaftsfillen anzuwenden (siehe hierzu auch Rn. 59 und
Rn. 60 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBI I S. 1645).

Den Nachweis, dass der mittelbare Beteiligungserwerb auch zum Zweck der Sanierung erfolgt,
hat die nachgeordnete Gesellschaft zu erbringen. Die Vorlage eines konzernweiten Sanierungs-
plans oder Sanierungsgutachtens ist ausreichend, wenn sich hieraus die Teilnahme der nachge-
ordneten Gesellschaft an der Sanierung ergibt. Wird eine nachgeordnete Gesellschaft bei mittel-
barem Beteiligungserwerb nicht saniert oder ist sie nach den Grundsétzen dieses Schreibens
nicht sanierungsbediirftig (vgl. Rn. 4 ff.), ist die Sanierungsklausel auf diese nachgeordnete
Gesellschaft nicht anzuwenden.

IIL. Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen

Die Anwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG setzt den Erhalt der wesentli-
chen Betriebsstrukturen voraus (§ 8c Absatz 1a Satz 2 und 3 KStG). Die Erhaltung wesentlicher
Betriebsstrukturen ist nur dann anzunehmen, wenn die Koérperschaft (mindestens) eine der
folgenden Voraussetzungen erfiillt:

- Vorliegen einer Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung
- Einhaltung der Lohnsummenregelung
- Zufiihrung von wesentlichem Betriebsvermoégen durch Einlagen

Die Aufzdhlung in § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG ist abschliefiend. Insbesondere reicht die blofe
Fortfiihrung des Geschiftsbetriebs der Kérperschaft ohne die Erfiillung der Voraussetzungen des
§ 8c Absatz 1a Satz 3 KStG fiir die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen nicht aus.

1. Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG)

Die Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen ist dann anzunehmen, wenn die Kérperschaft im
Zuge der Sanierung eine Betriebsvereinbarung abschlieft und befolgt, die zwingend eine
Arbeitsplatzregelung enthilt.

Als eine Betriebsvereinbarung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG sind insbesondere Betriebsvereinba-
rungen (§ 77 Absatz 2 BetrVG), Tarifvertrige (§ 1 TVG) oder Sozialplane (§ 112 Absatz 1 Satz 3
BetrVG) anzusehen.
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Bei einer Betriebsvereinbarung handelt es sich um einen Vertrag zwischen Arbeitgeber und
Betriebsrat, der nicht nur Rechte und Pflichten dieser Parteien, sondern auch (vergleichbar
einem Gesetz oder Tarifvertrag) verbindliche Normen fir alle von der Vereinbarung betroffenen
Arbeitnehmer des Betriebs enthilt.

In dem von dieser Betriebsvereinbarung betroffenen Geschiaftsbereich muss mehr als die Hélfte
der sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer tétig sein. Die Sozialversicherungspflicht
richtet sich im Zweifel nach der Statusfeststellung durch die Deutsche Rentenversicherung Bund
(§ 7a SGB 1V); dies gilt insbesondere fiir den Gesellschafter-Geschaftsfiihrer.

Die erforderliche Arbeitsplatzregelung (Rn. 22) muss Aussagen oder Regelungen tiber die
Sicherung und Erhaltung der Arbeitsplitze vorsehen. Die inhaltliche Ausgestaltung ist allein
durch die Beteiligten zu treffen und fiir Zwecke der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG
steuerlich nicht zu beanstanden. Auf eine Mindestzahl der gemif? Betriebsvereinbarung zu
erhaltenden Arbeitsplitze und die Laufzeit der Betriebsvereinbarung kommt es dabei nicht an.

Eine Betriebsvereinbarung ist auch dann anzuerkennen, wenn die Arbeitsplatzregelung
Bestimmungen trifft, die das Unterschreiten der Ausgangslohnsumme nach § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 2 KStG ausdriicklich zulassen.

Die abgeschlossene Betriebsvereinbarung muss von der Korperschaft tatsdchlich befolgt werden.
Bei einem VerstofR der Kérperschaft gegen die Bestimmungen dieser Betriebsvereinbarung liegt
von Anfang an keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 1 KStG vor (vgl. Rn. 57 ff.).

Die Betriebsvereinbarung muss grundséitzlich nach dem Beteiligungserwerb abgeschlossen
werden und mit dem Beteiligungserwerb in einem sachlichen Zusammenhang stehen. Sofern
eine Betriebsvereinbarung bereits vor dem Beteiligungserwerb abgeschlossen wurde, kann der
zeitliche Zusammenhang zum einen dadurch hergestellt werden, dass in der Betriebsvereinba-
rung dokumentiert wird, dass diese durch den Beteiligungserwerb bedingt ist, oder zum anderen
durch eine nach dem Beteiligungserwerb geschlossene weitere Vereinbarung (Anschlussver-
einbarung). Voraussetzung ist, dass in dieser Anschlussvereinbarung dokumentiert ist, dass die
Beteiligten auch nach dem Beteiligungserwerb keine andere Betriebsvereinbarung getroffen
hitten.

Existiert kein Betriebsrat, kann die Kérperschaft mit ihren Arbeitnehmern individuelle Verein-
barungen treffen. Diese Vereinbarungen sind fiir die Anwendung des § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 1 KStG als Betriebsvereinbarung anzuerkennen, wenn mehr als die Hélfte der
sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer solche Vereinbarungen mit dem Arbeitgeber
abgeschlossen haben und diese jeweils die Anforderungen der Rn. 22 bis 29 erfiillen.

2. Lohnsummenregelung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG)

Bei der Ermittlung der Summe der mafigebenden jihrlichen Lohnsummen und der Ausgangs-
lohnsumme sind die Grundsitze des Abschnittes 8 der gleich lautenden Erlasse der obersten





w

32

33

34

35

36

37

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 8 von 21

Finanzbehorden der Lander vom 25. Juni 2009 (BStBI I S. 713) zu beachten. In Organschaftsfillen
ist die Lohnsumme gesellschaftsbezogen und nicht bezogen auf den gesamten Organkreis zu
ermitteln. Die Lohnsummen aus zum Betriebsvermodgen gehorenden Beteiligungen an einer
Personengesellschaft und Anteilen an einer Kapitalgesellschaft sind unabhingig von ihrer Hohe
nicht einzubeziehen. Auf in- und ausldndische Betriebsstitten entfallende Lohnsummen sind
einzubeziehen. Vergiitungen, die als verdeckte Gewinnausschiittungen zu qualifizieren sind,
werden insoweit nicht in die Lohnsummen einbezogen.

Bei der Ermittlung der Ausgangslohnsumme sind die letzten fiinf vor dem Beteiligungserwerb
endenden Wirtschaftsjahre mafigebend.

Die Lohnsummenregelung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG ist nicht anwendbar,
wenn die Ausgangslohnsumme 0 Euro betragt oder die Kérperschaft nicht mehr als 10 Arbeit-
nehmer hat (§ 13a Absatz 1 Satz 4 ErbStG i. d. F. des ErbStG vom 24. Dezember 2008, BGBI. I
S.3018). In diesen Fallen kann die Kérperschaft das Tatbestandsmerkmal der Erhaltung wesent-
licher Betriebsstrukturen nur tiber § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 oder Nummer 3 KStG
erfiillen.

3. Zufithrung von wesentlichem Betriebsvermogen durch Einlagen (§ 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG)

a) Allgemeines

Die Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen kann nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3
KStG auch durch die Zufithrung von wesentlichem Betriebsvermdgen durch Einlagen in die
Korperschaft nachgewiesen werden.

Die Zufiihrung muss innerhalb von zw6lf Monaten nach dem Beteiligungserwerb erfolgen (vgl.
hierzu Rn. 43 f.) und mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungs-
erwerb vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermogens (vgl. hierzu Rn. 45 ff.)
zu Buchwerten entsprechen.

Es ist nicht erforderlich, dass sich das der Kérperschaft zugefiihrte Vermdgen im Betriebsvermo-
gen des sanierenden Erwerbers der Anteile befunden hat.

Zufiihrungen vor dem Beteiligungserwerb sind nicht zu berticksichtigen, es sei denn, sie stehen
in einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang mit dem Beteiligungserwerb.

Beispiel 2:

An der V-GmbH sind die natiirliche Person A zu 90 % und die natiirliche Person B zu 10 %
beteiligt. Am 01.03.01 wird eine Kapitalerh6hung der V-GmbH beschlossen. An der Kapitaler-
hoéhung nimmt ausschliefilich B teil. Nach der Kapitalerh6hung ist B zu 90 % und A zu 10 %
beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.03.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet hierfiir eine
Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammbkapital. Dariiber hinaus leistet er ein Aufgeld i. H. v.
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50.000 Euro, das in der Kapitalrticklage (§ 272 Absatz 2 Nummer 1 HGB) der V-GmbH erfasst
wird. Die Kapitalerhéhung wird am 01.12.01 in das Handelsregister eingetragen und damit
wirksam.

Losung:

Der schidliche Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1 KStG liegt erst mit Wirksambkeit der
Kapitalerh6hung vor (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBI I S. 1645).
Somit wire die Einlage i. H. v. 250.000 Euro am 02.03.01 grundsétzlich nicht zu berticksichtigen,
da sie vor dem schidlichen Beteiligungserwerb erfolgte. Da die Einlage jedoch sachlich untrenn-
bar mit dem Beteiligungserwerb verkniipft ist, ist sie fiir Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG zu berticksichtigen.

b) Einlagen zur Zufiihrung wesentlichen Betriebsvermogens

Einlageni. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG kénnen auch in das Nennkapital oder in die
Kapitalriicklage geleistet werden. Bei der Zufiihrung muss es sich um einen einlagefdhigen Ver-
mogensgegenstand handeln. Nicht einlagefihigi. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind
Nutzungsvorteile (vgl. H 8.9 Nutzungsvorteile KStH 2022). Als Zufiihrungen wesentlichen
Betriebsvermogens kommen auch Aufgelder (auch bei Verdufierung eigener Anteile) in Betracht.
Die Verlustiibernahme i. S. d. § 302 AktG im Rahmen einer wirksamen Organschaft nach §§ 14 ff.
KStG stellt eine Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG dar. Organschaftliche Min-
derabfiihrungen nach § 14 Absatz 4 Satz 1 KStG sowie vororganschaftliche Minderabfiihrungen
nach § 14 Absatz 3 Satz 2 KStG fiihren hingegen nicht zu einer Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG.

Eine Zufiihrung von Betriebsvermogen setzt eine Vermogensmehrung der Kérperschaft voraus.
Daher sind Maffnahmen, die zur bloffen Umgliederung von Eigenkapital fithren, nicht als Zufiih-
rung von Vermogen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berticksichtigen. Dies gilt
selbst dann, wenn die Maffnahme zur Erh6hung des steuerlichen Einlagekontos fiihrt.

Beispiel 3:

Die V-GmbH beschliefit eine vereinfachte Kapitalherabsetzung (§ 58a GmbHG). Hierbei werden
20.000 Euro des Stammkapitals herabgesetzt und zum Ausgleich eines Bilanzverlustes verwendet.
Ein Sonderausweis nach § 28 Absatz 1 Satz 3 KStG besteht nicht.

Losung:

Obwohl die Kapitalherabsetzung das steuerliche Einlagekonto nach § 28 Absatz 2 Satz 1 KStG

erhoht, fiihrt die vereinfachte Kapitalherabsetzung nicht zu einer Zufithrung von Vermogen
i. S.d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG.
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Fir Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG sind nur Einlagen zu berticksichtigen, die
durch den sanierenden Erwerber der Anteile an der Verlustkérperschaft oder durch eine ihm
nahestehende Person zum Zweck der Sanierung geleistet werden.

Der Erlass von Verbindlichkeiten steht gemaf? § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 4 KStG der
Zufiihrung von neuen Betriebsvermogen gleich. Als Zufiihrung ist der werthaltige Teil der
Forderung (Teilwert, vgl. BFH-Beschluss vom 9. Juni 1997, GrS 1/94, BStBI 1998 II S. 307) zu
berticksichtigen. Eine Werthaltigkeit besteht nur in der Hohe, in der die in der Krise befindliche
Korperschaft diesen Anspruch erfiillen konnte; die Feststellungslast (objektive Beweislast) tragt
die Korperschaft. Der Erlass von Verbindlichkeiten bzw. die Aufrechnung mit Forderungen der
Verlustkorperschaft auf Leistung einer Einlage sind nicht schidlich (Umwandlung von Fremd-
kapital in Eigenkapital; vgl. § 19 Absatz 4 GmbHG und § 27 AktG).

Beispiel 4:

An der V-GmbH (Stammkapital 150.000 Euro) ist zu 100 % die nattirliche Person A beteiligt.

Die V-GmbH ist Schuldnerin eines Darlehens i. H. v. 1 Mio. Euro. Glaubigerin ist die natiirliche
Person B. Der Teilwert des Darlehens betrigt zum 01.01.01 nur noch 250.000 Euro. Das Stamm-
kapital der V-GmbH wird am 01.01.01 i. H. v. 250.000 Euro erhoht. Die Kapitalerhéhung soll von
der natiirlichen Person B ibernommen werden, welche hierdurch zu 62,5 % an der V-GmbH
beteiligt wird. Im Rahmen dieser Kapitalerhéhung erlisst die natiirliche Person B der V-GmbH
die vollstindige Darlehensschuld i. H. v. 1 Mio. Euro.

Losung:

Ein schadlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG liegt vor. Durch die Einlage im
Rahmen einer Kapitalerhéhung fiihrt die natiirliche Person B der V-GmbH grundsitzlich
wesentliches Betriebsvermdgen zu. Der Erlass der Verbindlichkeit ist als Einlage zu bertick-
sichtigen, jedoch nur soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist (hier: 250.000 Euro). Die Tatsache,
dass im vorliegenden Fall Fremdkapital in Eigenkapital umgewandelt wurde, steht der Annahme
einer Zufithrung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 4 KStG nicht entgegen.

Der Erlass einer Verbindlichkeit gegen Besserungsversprechen steht der Berticksichtigung der
Zufiihrung von neuem Betriebsvermdgen, soweit die Verbindlichkeit werthaltig ist, nicht
entgegen (zum Besserungsfall siehe Rn. 66).

c) Zwolf-Monats-Zeitraum

Die Zufiihrung wesentlichen Betriebsvermédgens muss innerhalb von zwolf Monaten nach dem
Beteiligungserwerb erfolgen, auf dem der schidliche Beteiligungserwerb nach § 8c Absatz 1
Satz 1 KStG beruht. Mafigebend ist fiir Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG allein
der Zeitpunkt des Zuflusses an die Kérperschaft und nicht der Zeitpunkt der Verpflichtung zur
Leistung einer Einlage. Steuerliche Riickwirkungen (insbesondere nach dem UmwStG) sind fiir
die Ermittlung des Zeitpunktes der wesentlichen Betriebsvermogenszufiihrung nach § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG unbeachtlich.





w

44

45

46

47

48

Bundesministerium
der Finanzen

Seite 11 von 21

Der Zwolf-Monats-Zeitraum stellt eine nicht verlangerbare materiell-rechtliche Ausschlussfrist
dar. Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nach § 110 AO ist nicht moglich.

d) Wesentlichkeitsgrenze der Betriebsvermogenszufiithrungen

Eine wesentliche Betriebsvermogenszufiihrung liegt nur dann vor, wenn das zugefiihrte
Vermogen mindestens 25 % des in der Steuerbilanz zum Schluss des dem Beteiligungserwerb
vorangegangenen Wirtschaftsjahres enthaltenen Aktivvermogens entspricht.

Das Aktivvermogen laut Steuerbilanz umfasst das Anlage- und Umlaufvermégen zu Buchwerten
ohne Bilanzierungshilfen und Rechnungsabgrenzungsposten. Dabei ist das Aktivvermogen um
einen steuerlichen Ausgleichsposten fiir einen negativen Firmenwert zu mindern. Die Steuer-
bilanz ist insbesondere unter Beachtung des § 3a Absatz 1 Satz 3 EStG aufzustellen. Findet in dem
dem Beteiligungserwerb vorangegangen Wirtschaftsjahr die Regelung des § 3a EStG auf die
Korperschaft Anwendung, sind die stillen Lasten der Kérperschaft geméft § 3a Absatz 1 Satz 3
EStG aufzudecken.

Neues Betriebsvermoégen wird nur zugefiihrt, wenn die Einlagen bis zum Erreichen der
25 %-Grenze nicht durch Leistungen gemindert werden (zu den Leistungen siehe Rn. 64 ff.).

Nicht in die Ermittlung des mafigeblichen steuerbilanziellen Aktivvermégens einzubeziehen
sind Einlagen, die vor der Wirksamkeit des Beteiligungserwerbs erfolgten und mit diesem in
einem untrennbaren sachlichen Zusammenhang stehen (vgl. Rn. 37).

Beispiel 5:

An der V-GmbH sind die natiirliche Person A zu 90 % und die natirliche Person B zu 10 %
beteiligt. Am 01.12.01 wird eine Kapitalerhohung der V-GmbH beschlossen. An der Kapitaler-
hohung nimmt ausschliefilich B teil. Nach der Kapitalerh6hung ist B zu 90 % und A zu 10 %
beteiligt. B erbringt seine Einlage am 02.12.01 in die Kapitalgesellschaft. B leistet hierfiir eine
Einlage i. H. v. 200.000 Euro in das Stammkapital. Die Kapitalerh6hung wird am 01.02.02 in das
Handelsregister eingetragen und wirksam. Das Wirtschaftsjahr der V-GmbH entspricht dem
Kalenderjahr. Das steuerbilanzielle Aktivvermogen der V-GmbH zum 31.12.01 betragt

300.000 Euro.

Losung:

Die Einlage ist zu berticksichtigen, obwohl die Zufiihrung von neuem Betriebsvermdgen vor dem
schidlichen Beteiligungserwerb erfolgte (vgl. Rn. 37). Der Beteiligungserwerb erfolgt mit Ein-
tragung in das Handelsregister (vgl. Rn. 14 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBI I
S.1645) am 01.02.02. Fiir die Bemessung der Wesentlichkeit der Betriebsvermogenszufiihrung ist
daher gemif? § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG das steuerbilanzielle Aktivvermogen
zum 31.12.01 mafdgebend (letzter Bilanzstichtag vor dem Beteiligungserwerb). Im vorliegenden
Fall wiren dies 300.000 Euro. Da jedoch das neue Betriebsvermogen bereits zugefiihrt und daher
im steuerbilanziellen Aktivvermdégen erfasst wurde, ist das Aktivvermdgen um den Wert der
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Einlage zu kiirzen. Das maf3gebende Aktivvermogen betrigt daher im vorliegenden Fall
100.000 Euro (= 300.000 Euro abzgl. Einlage i. H. v. 200.000 Euro).

Die Zufiihrung von 25 % des in der Steuerbilanz enthaltenen Aktivvermoégen (§ 8c Absatz 1a

Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG) ist nur bei einem Beteiligungserwerb von 100 % der Anteile an der
Verlustkorperschaft zu leisten. Bei einem geringeren Beteiligungserwerb gentigt eine entspre-
chend geringere Betriebsvermogenszufithrung (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 3 KStG).
Werden z. B. 60 % der Anteile an einer Kérperschaft erworben, ist eine Betriebsvermogenszu-
fihrung i. H. v. mindestens 15 % (60 % von 25 %) erforderlich. Bei der Berechnung des Verhilt-
nisses der Betriebsvermogenszufithrung zur Beteiligungshohe sind sdmtliche Zahl- und
Sanierungserwerbe (vgl. Rn. 13 und 80) zu berticksichtigen.

Mafigebend fiir die Ermittlung des Wertes der Betriebsvermdgenszufithrungen ist der Wert, mit
dem diese von der empfangenden Korperschaft angesetzt wird. Auf die Grundsétze zur Ermitt-
lung des Wertes einer verdeckten Einlage nach R 8.9 Absatz 4 KStR 2022 wird hingewiesen.

e) Umwandlungen und Einbringungen

Vermogensiibertragungen im Rahmen von Umwandlungen und Einbringungen sind unter
normspezifischer Betrachtung des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG als Zufiihrung von
Betriebsvermogen in die Verlustkorperschaft i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu
beriicksichtigen, soweit diese zu einer Erhéhung des steuerlichen Eigenkapitals der Verlust-
korperschaft fithren. Voraussetzung ist, dass der sanierende Erwerber der Anteile oder eine
diesem nahestehende Person (Rn. 40) Einbringender bzw. tibertragender Rechtstriger ist.

Als qualifizierte Einlage i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berticksichtigen ist die
Betriebsvermogenszufithrung mittels Sacheinlagen durch Einbringungen i. S. d. §§ 20 und 21
UmwStG, durch Abwirts- und Seitwéartsverschmelzungen (§§ 2 ff. UmwG, §§ 11 ff. UmwStG)
sowie durch Abwirts- und Seitwartsspaltungen (§§ 123 ff. UmwG, § 15 UmwStG).
Unbeachtlich ist, ob es sich dabei um nach dem Umwandlungssteuergesetz begiinstigte Vorgange
handelt.

Die umwandlungssteuerrechtlichen Riickwirkungs- bzw. Riickbeziehungsfiktionen (§§ 2 und 20
Absatz 6 UmwStG) sind fiir Zwecke des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG unbeachtlich.
Es kommt allein auf den Zeitpunkt der zivilrechtlichen Wirksamkeit der Umwandlung oder
Einbringung an. Der Zufluss erfolgt fiir Zwecke der Sanierungsklausel mit Eintragung der Ver-
schmelzung oder Spaltung im Handelsregister (§ 20 Absatz 1 Nummer 1 UmwG, § 131 Absatz 1
Nummer 1 UmwG) und bei Einbringungen mit Ubergang des wirtschaftlichen Eigentums an
dem eingebrachten Vermogen.

Erhoht die Umwandlung oder Einbringung aufgrund der umwandlungssteuerrechtlichen Riick-
wirkung bzw. Riickbeziehung das steuerbilanzielle Aktivvermdgen zum Bilanzstichtag, der dem
schidlichen Beteiligungserwerb vorangeht, ist dieses fiir die Berechnung der Betriebsvermogens-
zufithrung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 KStG um den Wert des vom sanierenden
Anteilseigner zugefiihrten Betriebsvermdgens zu vermindern.
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Bei Einbringungen nach §§ 20 und 21 UmwStG ist eine Betriebsvermégenszufithrung i. S. d. § 8¢
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG in der Hohe zu berticksichtigen, in der das eingebrachte
Betriebsvermogen oder die eingebrachten Anteile von der ibernehmenden Gesellschaft ange-
setzt werden (d. h. gemeiner Wert, Zwischenwert oder Buchwert). Gewahrt die ibernehmende
Gesellschaft neben den Gesellschaftsanteilen sonstige Gegenleistungen i. S. d. § 20 Absatz 2 Satz 2
Nummer 4 oder § 21 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 UmwStG, ist der Wert dieser Gegenleistungen
vom Wert der Betriebsvermogenszufiihrung abzuziehen. Aus Vereinfachungsgriinden kann der
Betrag der Anschaffungskosten nach § 20 Absatz 3 Satz 1 und Satz 3 oder § 21 Absatz 2 Satz 1 und
Satz 6 UmwStG herangezogen werden.

Beispiel 6:

An der V-GmbH (Stammkapital 50.000 Euro) ist bisher die natiirliche Person V zu 100 % beteiligt.
Die natiirliche Person A bringt im Rahmen einer Kapitalerhohung ihr Einzelunternehmen nach
§ 20 UmwStG zu Buchwerten in die V-GmbH ein. Das steuerbilanzielle Eigenkapital ihres Einzel-
unternehmens (Buchwerte) betrdgt 400.000 Euro. Der gemeine Wert des Einzelunternehmens
betrdgt 1 Mio. Euro. A erhilt im Rahmen der Kapitalerhéhung neue Anteile zum Nennwert

i. H.v. 350.000 Euro an der V-GmbH. I. H. v. 50.000 Euro erhilt A eine Forderung gegentiber der
V-GmbH. Ein Aufgeld wird nicht geleistet.

Losung:

Ein schidlicher Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG liegt vor. A leistet fir Zwecke des
§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG eine Betriebsvermoégenszufiihrung i. H. v. 350.000 Euro
(Buchwerteinbringung: 400.000 Euro abzgl. sonstiger Gegenleistung i. H. v. 50.000 Euro).

Geht Vermogen im Rahmen einer Abwiérts- oder Seitwartsverschmelzung bzw. einer Abwérts-
oder Seitwirtsspaltung auf die Verlustkoérperschaft tiber, ist eine Betriebsvermogenszufiihrung
i.S.d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berticksichtigen, soweit sich das steuerliche Eigen-
kapital der Verlustkorperschaft erhoht. Als Betriebsvermogenszufiihrungi. S. d. § 8c Absatz 1a
Satz 3 Nummer 3 KStG kann nur der Anteil der Betriebsvermogenszufiihrung berticksichtigt
werden, der der Beteiligung des erwerbenden Anteilseigners an der tibertragenden Kérperschaft
entspricht.

Beispiel 7:

Zum 01.01.02 erwirbt die natiirliche Person A 75 % der Anteile an der M-AG. Die {ibrigen 25 % der
Anteile hilt die nattirliche Person B. Die M-AG hilt selbst wiederum 100 % der Anteile an der
V-GmbH und der S GmbH. Nur gegeniiber der V-GmbH sind zum 31.12.01 Verlustvortréige
gesondert festgestellt worden. Sowohl die M-AG als auch die S-GmbH erzielten stets Gewinne.
Die V-GmbH ist nachweislich von einer Zahlungsunfihigkeit bedroht. Der Anteilseignerwechsel
erfolgt nach einem Sanierungskonzept und dient der Sanierung der V-GmbH. Das steuerbilan-
zielle Aktivvermogen der V-GmbH zum 31.12.01 betrigt 200.000 Euro. Das steuerbilanzielle
Eigenkapital der S-GmbH zum 31.12.02 betrédgt 25.000 Euro. Die Anteilseigner A und B beschlie-
3en am 01.02.02 (Tag des Verschmelzungsvertrages) eine Seitwartsverschmelzung der S-GmbH
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auf die V-GmbH. Ubertragungsstichtag ist der 01.01.02. Die S-GmbH stellt zum 31.12.01 eine
steuerliche Schlussbilanz zu Buchwerten auf (§ 11 Absatz 2 UmwStG). Die Eintragung im
Handelsregister erfolgt am 01.07.02. Die V-GmbH beschiftigt keine Arbeitnehmer.

Losung:

Der Erwerb der Anteile an der M-AG durch A 16st einen mittelbaren schidlichen Beteiligungs-
erwerb der Anteile an der V-GmbH aus. Die Verlustvortriage der V-GmbH sind grundsitzlich
nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG vollstindig zu kiirzen.

Der Erwerb erfolgt jedoch zu Sanierungszwecken und fillt daher grundsatzlich unter die
Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a KStG. Da die V-GmbH keine Arbeitnehmer beschéftigt, ist
die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nur anzuwenden, wenn A
innerhalb von zwo6lf Monaten nach Beteiligungserwerb (01.01.02) wesentliches Betriebsver-
mogen zufiihrt.

A muss nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und 3 KStG Betriebsvermégen von
mindestens 18,75 % (= 75 % von 100 % der M-AG an V-GmbH und hiervon 25 %; vgl. Rn. 49) des
steuerbilanziellen Aktivvermégens zum 31.12.01 der V-GmbH zufiihren, also 37.500 Euro
(18,75 % von 200.000 Euro).

Die Seitwiartsverschmelzung der S-GmbH auf die V-GmbH ist als Betriebsvermogenszufiihrung
i. S.d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG zu berticksichtigen (vgl. Rn. 51 ff.). Die Seitwérts-
verschmelzung wurde zum 01.07.02 durch Handelsregistereintrag zivilrechtlich wirksam und ist
daher innerhalb des Zwolf-Monats-Zeitraum erbracht (vgl. Rn. 43 und 52). Als Betriebsver-
mogenszufiihrung gilt der Wert, der das steuerliche Eigenkapital der V-GmbH im Rahmen der
Verschmelzung erhéht. Da die S-GmbH in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die Buchwerte
angesetzt hat, hat die V-GmbH die iibernommenen Wirtschaftsgiiter mit den Buchwerten
anzusetzen (§ 12 Absatz 1 UmwStG). Als Betriebsvermogenszufiihrung i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG kann jedoch nur der Wert berticksichtigt werden, der auf den sanierenden
Anteilseigner (hier: A) entfillt. Da A mittelbar zu 75 % an der S-GmbH beteiligt ist, hat A bis zum
31.12.02 eine Einlage i. H. v. 18.750 Euro (75 % der Buchwerte der S-GmbH i. H. v. 25.000 Euro)
geleistet. Die Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und 3 KStG
betragt im vorliegenden Fall jedoch 37.500 Euro. Somit liegt ohne weitere Einlagen i. H. v.
mindestens 18.750 Euro keine begiinstigte Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG vor. Die Verluste
der V-GmbH sind vollstindig nach § 8c Absatz 1 Satz 1 KStG zu kiirzen.

Abwandlung:
Der Saldo der gemeinen Werte der Wirtschaftsgiiter der S-GmbH betrigt 50.000 Euro.

Die S-GmbH setzt in ihrer Schlussbilanz zum 31.12.01 die gemeinen Werte an (§ 11 Absatz 1
UmwStG).
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Loésung:

Durch den Ansatz der gemeinen Werte wird der V-GmbH neues Betriebsvermégen i. H. v. 50.000
Euro zugefiihrt. Hiervon entfallen 37.500 Euro auf den sanierenden Anteilseigner A. Damit hat A
innerhalb von zwo6lf Monaten nach dem schadlichen Beteiligungserwerb eine wesentliche
Betriebsvermogenszufiihrung vorgenommen.

4. Nichterhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen

Fir den Nachweis der Erhaltung wesentlicher Betriebsstrukturen reicht die Erfiillung einer der
Tatbestdnde des § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG aus (vgl. Rn. 20). Erfiillt die Koérperschaft einen dieser
Tatbestdnde nicht mehr, kann die Kérperschaft die Erhaltung der wesentlichen Betriebsstruk-
turen weiterhin durch den Nachweis der Erfiillung eines anderen Tatbestandes des § 8c Absatz 1a
Satz 3 KStG erbringen. Erfallt die Kérperschaft keinen Tatbestand nach § 8c Absatz 1a Satz 3
KStG mehr, liegt ein riickwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO vor.

a) Verstof? gegen die Bestimmungen einer geschlossenen Betriebsvereinbarung mit
Arbeitsplatzregelung

Die Koérperschaft hat eine einmal geschlossene Betriebsvereinbarung mit Arbeitsplatzregelung
im Rahmen der Sanierung zu befolgen (Rn. 22 ff.). Dies gilt auch fiir Vereinbarungen i. S. d. Rn. 30.

§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG sieht keine zeitliche Begrenzung der Befolgung der
Betriebsvereinbarung vor. Ist die Betriebsvereinbarung auf unbestimmte Zeit abgeschlossen
worden und verstofit die Korperschaft gegen die Bestimmungen der Betriebsvereinbarungen,
liegt keine Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen von der Koérperschafti. S. d. § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG vor. Auf die Lange des Zeitraums zwischen Abschluss der
Betriebsvereinbarung oder schidlichem Beteiligungserwerb und dem Verstof2 kommt es nicht
an.

Beispiel 8:

Die M-AG erwirbt zum 01.01.01 100 % der Anteile an der V-AG. Der Erwerb erfolgt nach einem
Sanierungsplan fiir Sanierungszwecke. Im Rahmen des Beteiligungserwerbs und der Sanierung
schliefdt die V-AG mit ihrer Belegschaft am 01.02.01 eine Betriebsvereinbarung mit Arbeits-
platzregelung. Die M-AG fiihrt der V-AG kein wesentliches Betriebsvermogen zu. Am 01.01.07
verstofst die V-AG gegen Bestimmungen der Betriebsvereinbarung vom 01.02.01.

Losung:

Aufgrund des Verstofles gegen die Betriebsvereinbarung vom 01.02.01 am 01.01.07 erfiillt die
V-AG das Tatbestandsmerkmal der Befolgung einer Betriebsvereinbarung in § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 1 KStG und damit insgesamt die Voraussetzungen fiir die Erhaltung der wesentlichen
Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 KStG nicht mehr. In der Folge findet die
Sanierungsklausel keine Anwendung mehr und die bis zum schédlichen Beteiligungserwerb
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nicht genutzten Verluste gehen in voller Hohe unter. Der Verstof? stellt ein riickwirkendes
Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar.

Die Kiindigung einer Betriebsvereinbarung stellt keinen Verstof3 gegen die Betriebsvereinbarung
dar, wenn diese im Einklang mit den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung bzw. den gesetzli-
chen Vorschriften (z. B. § 77 Absatz 5 BetrVG) erfolgt.

Wurde eine Betriebsvereinbarung nach § 77 Absatz 2 BetrVG mit befristeter Laufzeit abge-
schlossen, ist eine Kiindigung der Betriebsvereinbarung grundsétzlich nicht zuldssig. Die Kiin-
digung eines Sozialplanes nach § 112 BetrVG ist ohne besondere Regelung im Sozialplan nicht
zuldssig.

b) Wesentliche Unterschreitung der Ausgangslohnsumme

Die tatsidchliche Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 2 KStG kann erst nach Ablauf von fiinf Jahren nach dem Beteiligungserwerb endgiiltig
nachgewiesen werden. Das Unterschreiten der Summe der mafigebenden jahrlichen Lohn-
summen der Korperschaft mit Ablauf der funf Jahre stellt ein riickwirkendes Ereignis dar (§ 175
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO).

Beispiel 9:

Am 01.01.01 erwirbt die M-AG 100 % der Anteile an der V-GmbH. Der Beteiligungserwerb erfolgt
zu Sanierungszwecken. Im Zuge der Sanierung schlieft die V-GmbH am 01.02.01 eine Betriebs-
vereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung ab. Die Ausgangslohnsumme gemif § 8c Absatz 1a
Satz 3 Nummer 2 KStG betragt 5 Mio. Euro. Die V-GmbH beschiftigt im Zeitpunkt des Beteili-
gungserwerbs 30 Mitarbeiter.

Bereits am 01.02.02 kiindigt die V-GmbH entgegen den Bestimmungen der Betriebsvereinbarung
das Arbeitsverhiltnis mit einem Teil der Belegschaft. Die Summe der maf3gebenden jahrlichen
Lohnsummen bis zum 31.12.05 betriagt 485 % der Ausgangslohnsumme.

Lésung:

Obwohl die M-AG die Betriebsvereinbarung mit einer Arbeitsplatzregelung nicht befolgt und
daher die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 1 KStG nicht erfiillt, liegt eine
Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 2 KStG vor,
da die Summe der mafigebenden jahrlichen Lohnsummen mit 485 % nicht 400 % der
Ausgangslohnsumme unterschreitet. Der Verstof gegen die Betriebsvereinbarung steht der
Anwendung der Sanierungsklausel daher nicht entgegen.

c) Ausschiittung von zugefiihrtem wesentlichem Betriebsvermégen

Im Fall der Erhaltung der wesentlichen Betriebsstrukturen tiber die Zufiihrung von wesentlichen
Betriebsvermdgen geméf § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG mindern Leistungen innerhalb
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von drei Jahren nach Zufiihrung des neuen Betriebsvermogens dessen Wert. Wird dadurch die
erforderliche Betriebsvermogenszufithrung nicht mehr erreicht, liegt eine Zufithrung von
wesentlichem Betriebsvermogen nicht vor (§ 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG).

Die Leistung stellt ein riickwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar.

aa) Drei-Jahres-Zeitraum

Der Drei-Jahres-Zeitraum beginnt in dem Zeitpunkt, in dem mit Zufiihrung wesentlichen
Betriebsvermogens durch Einlagen das Tatbestandsmerkmal der 25 % i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3
Nummer 3 KStG (zur Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze vgl. Rn. 45 ff.) erstmals erfiillt ist.
Der Drei-Jahres-Zeitraum ist in Zeitjahren und nicht in Wirtschaftsjahren zu ermitteln.

bb) Leistungen

Leistungeni. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG sind alle Auskehrungen, die ihre
Ursache im Gesellschaftsverhiltnis haben, insbesondere:

- offene und verdeckte Gewinnausschiittungen

- Leistungen aus dem steuerlichen Einlagekonto (§ 27 Absatz 1 Satz 3 KStG)

- Nennkapitalriickzahlungen unabhingig davon, ob diese den Sonderausweis nach § 28
Absatz 1 Satz 3 KStG oder das steuerliche Einlagekonto nach § 27 Absatz 1 KStG
verringern

- Gewinnabfiihrungeni. S. d. § 291 Absatz 1 AktG, auch soweit es sich dabei um
organschaftliche Mehrabfiihrungen i. S. d. § 14 Absatz 4 Satz 2 KStG sowie
vororganschaftliche Mehrabfiihrungen i. S. d. § 14 Absatz 3 Satz 1 KStG handelt.

Abspaltungen oder Teiliibertragungen i. S. d. §§ 15 und 16 UmwStG der Verlustkérperschaft auf
andere Rechtstriger stehen Leistungeni. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG gleich.

Erfolgte der Erlass einer Verbindlichkeit der Verlustkorperschaft gegentiber einem Gesellschafter
gegen Besserungsschein und lebt die Verbindlichkeit wieder auf, liegt i. H. d. Erfiillungsbetrages
fiir Zwecke der Sanierungsklausel eine Leistung i. S. d. § 8c Absatz 1 Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG
der Korperschaft an den Anteilseigner vor. Zinsen, die auf den Zeitraum zwischen Erlass und
Wiederaufleben entfallen, stellen keine Leistung an den Anteilseigner dar, soweit diese Verein-
barung keine verdeckte Gewinnausschittung auslost (vgl. BMF-Schreiben vom 2. Dezember
2003, BStBI I S. 648 unter 2. b).

Eine Leistung i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG ist erfolgt, wenn bei der Korper-
schaft die entsprechenden Mittel abgeflossen sind oder eine Vermoégensmehrung verhindert
worden ist.

Es sind alle Leistungen der Koérperschaft zu beriicksichtigen und zwar unabhéngig davon, ob der
Empfinger der Leistungen der Erwerber oder ein anderer Anteilseigner ist. Die Leistungen sind
nicht nur quotal der Beteiligung des sanierenden Anteilseigners entsprechend zu beriicksichti-
gen, sondern in voller Hohe.
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Beispiel 10:

Die B-GmbH erwirbt zum 01.01.01 von der natiirlichen Person A 70 % der Anteile an der
V-GmbH. Die restlichen 30 % hilt die natiirliche Person A. Die B-GmbH fiihrt der V-GmbH am
01.02.01 neues Betriebsvermogen i. H. v. 10.000 Euro zu. Am 01.03.01 erfolgt durch die V-GmbH
eine verdeckte Gewinnausschiittung an die nattirliche Person A i. H. v. 10.000 Euro.

Losung:

Obwohl die verdeckte Gewinnausschiittung der V-GmbH nur an die natirliche Person A erfolgt,
sind fiir die Berechnung der Betriebsvermoégenszufiihrung nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3
KStG die von der V-GmbH geleisteten Einlagen gemif § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5
KStGi. H. v. 10.000 Euro zu verringern.

cc) Wert der Leistungen

Leistungen i. S. d. § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 KStG sind mit dem nach allgemeinen
Grundsitzen ermittelten Wert zu berticksichtigen.

Sind Leistungen auf Grund einer vorgesehenen Regelung abweichend von den allgemeinen
Grundsitzen mit einem anderen Wert zu berticksichtigen (z. B. Buchwert, Zwischenwert), so ist
dieser Wert der Leistung flr die Verringerung der Betriebsvermogenszufiihrung nach § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG zu Grunde zu legen.

dd) Verringerung der Zufiihrungen

Die Leistungen stehen der wesentlichen Betriebsvermdgenszufithrung nur dann geméf: § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 6 KStG entgegen, wenn die Verringerung der Einlageni. S. d. § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG um den Betrag der Leistungen zur Unterschreitung der
Wesentlichkeitsgrenze nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 2 und Satz 3 KStG fiihrt (zur
Ermittlung der Wesentlichkeitsgrenze vgl. Rn. 45 ff.). Maf3geblich ist der Wert des tatsiachlich
zugefiihrten Vermogens.
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Der Wert des tatsichlich zugefiihrten Vermogens ist jeweils bezogen auf den sanierenden
Erwerber (Rn. 40) wie folgt zu ermitteln:

Summe des Wertes seiner Einlagen innerhalb des Zwolf-Monats-Zeitraums
weitere Einlagen des sanierenden Erwerbers innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums
alle Leistungen innerhalb des Drei-Jahres-Zeitraums (Rn. 68)

Wert des tatsachlich zugefiihrten Vermégens

|~ +

Auch die Auskehrung von Aktivvermogen, das zum Schluss des vorangegangenen
Wirtschaftsjahres bei der Verlustkdrperschaft bilanziert wurde, ist fiir die Anwendung des § 8c
Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 Satz 5 und Satz 6 KStG schadlich. Werden innerhalb des Zwolf-
Monats-Zeitraums nicht in ausreichendem Mafie Einlagen geleistet, fiihrt dies dazu, dass die
wesentlichen Betriebsstrukturen nach § 8c Absatz 1a Satz 3 Nummer 3 KStG nicht erhalten
werden konnten und ein riickwirkendes Ereignis nach § 175 Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO
vorliegt.

IV. Ausschluss der Sanierungsklausel (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG)

Die Anwendung der Sanierungsklausel ist ausgeschlossen, wenn die Kérperschaft ihren
Geschiftsbetrieb im Zeitpunkt des Beteiligungserwerbs im Wesentlichen eingestellt hat oder
nach dem Beteiligungserwerb ein Branchenwechsel innerhalb eines Zeitraums von fiinf Jahren
erfolgt (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG). Der Branchenwechsel innerhalb von fiinf Jahren nach dem
Beteiligungserwerb (§ 8c Absatz 1a Satz 4 KStG) stellt ein riickwirkendes Ereignis nach § 175
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 AO dar.

Eine wesentliche Einstellung des Geschiftsbetriebs unter Neuaufnahme eines weiteren
Geschiftsbetriebs oder ein Branchenwechsel vor dem Beteiligungserwerb sind grundsétzlich
unschidlich. Ist jedoch die Einstellung des Geschéftsbetriebs oder ein Branchenwechsel
zusammen mit einem Beteiligungserwerb nach den Umstidnden des Einzelfalls erkennbar eine
Mafinahme der betriebswirtschaftlichen Sanierung (z. B. nach Sanierungsgutachten oder
Sanierungsplan), liegt keine Sanierung i. S. d. § 8c Absatz 1a KStG vor.

1. Einstellung des Geschiftsbetriebs

Der Geschiftsbetrieb wird eingestellt, wenn er nach den Grundsdtzen der Betriebsaufgabe been-
det wird. Erforderlich ist eine Willensentscheidung oder Handlung, die darauf gerichtet ist, den
Betrieb als selbstdndigen Organismus nicht mehr in seiner bisherigen Form bestehen zu lassen.
Der Geschiftsbetrieb muss wirtschaftlich aufgehort haben, werbend titig zu sein. Eine Einstel-
lung des Geschiftsbetriebs liegt bereits dann vor, wenn die verbleibende Tétigkeit im Vergleich
zur bisherigen nur noch unwesentlich ist. Davon kann grundsétzlich ausgegangen werden, wenn
sich der Umsatz im Vergleich zur bisherigen Tétigkeit um mehr als 90 % reduziert. Wenn die
verbleibende Tétigkeit weiterhin bedeutsam ist und die Kérperschaft wirtschaftlich aktiv bleibt,
kann der Geschiftsbetrieb als (noch) nicht eingestellt angesehen werden.
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Eine kurzfristige Unterbrechung der Tatigkeit ist unbeachtlich, wenn dieser fiir Sanierungs-
zwecke notwendig ist und die Fortfithrung feststeht. Die Kérperschaft hat dies anhand geeig-
neter Unterlagen vor dem Stillstand nachzuweisen.

2. Branchenwechsel

Eine Anderung des satzungsmifiigen Unternehmensgegenstands stellt regelmiRig ein Indiz fiir
einen Branchenwechsel dar, es sei denn, es handelt sich lediglich um rein redaktionelle
Anpassungen. Ein Branchenwechsel kann sich zudem aus einer tatsichlichen Anderung des
Geschéftsbetriebs ergeben.

Ein Branchenwechsel kann sich auch durch die Aufnahme einer zusétzlichen Tatigkeit und der
wesentlichen Einstellung der bisherigen Tatigkeit (siehe hierzu Rn. 76) ergeben. Ein Struktur-
wandel stellt nach Mafdgabe der Rn. 32 des BMF-Schreibens vom 18. Mirz 2021 (BStBI I S. 363)
keinen schiddlichen Branchenwechsel dar.

V. Rechtsfolgen
1. Rechtsfolgen der Anwendung der Sanierungsklausel

Findet die Sanierungsklausel Anwendung, so ist der Beteiligungserwerb, der zum Zwecke der
Sanierung erfolgte, fiir die Anwendung des § 8c Absatz 1 KStG unbeachtlich. Der Beteiligungs-
erwerb 16st dann weder einen vollstindigen Verlustuntergang aus, noch ist er mit anderen
innerhalb der Flnf-Jahres-Frist des § 8c Absatz 1 KStG erfolgten Beteiligungserwerben
zusammenzurechnen (kein Zahlerwerb, vgl. Rn. 13).

Erfillt nur einer von mehreren Beteiligungserwerben innerhalb des Fiinf-Jahres-Zeitraums die
Voraussetzungen der Sanierungsklausel, ist nur dieser Beteiligungserwerb fiir Zwecke des § 8¢
Absatz 1 KStG unbeachtlich. Die ibrigen Beteiligungserwerbe sind weiterhin nach den Grund-
sitzen der Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017 (BStBI 1 S. 1645) in den
entsprechenden Fiinf-Jahres-Zeitraum einzubeziehen und zusammenzufassen.

Antrédge nach § 8d KStG werden gegenstandslos, sofern die Voraussetzungen des § 8c Absatz 1a
KStG erfillt sind, da es in diesem Fall an einem schidlichen Beteiligungserwerb mangelt.

2. Rechtsfolgen der riickwirkenden Nichtanwendung der Sanierungsklausel

a) Verhiltnis zu § 8c Absatz 1 KStG

Ist die Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a Satz 1 KStG riickwirkend nicht anzuwenden, ist der
Beteiligungserwerb als Beteiligungserwerb i. S. d. § 8c Absatz 1 KStG zu bertiicksichtigen

(Zahlerwerb, vgl. Rn. 13). In diesen Fillen bleibt die Anwendung der Konzern- sowie Stille-
Reserven-Klausel moglich.
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Der Beteiligungserwerb ist riickwirkend in den Fiinf-Jahres-Zeitraum nach § 8c Absatz 1 Satz 1
KStG einzubeziehen (vgl. Rn. 16 bis 24 des BMF-Schreibens vom 28. November 2017, BStBI

S. 1645). Hierdurch kann sich das riickwirkende Ereignis auf einen anderen Veranlagungszeit-
raum beziehen als den Veranlagungszeitraum, in dem der vermeintliche Beteiligungserwerb fiir
Sanierungszwecke erfolgte.

Beispiel 11:

Es werden zum 01.01. des jeweiligen Jahres folgende Anteile einer Verlustkorperschaft durch
denselben Erwerber erworben:

In 01 werden 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der Sanierungs-
klausel noch nicht erfallt. In 02 werden weitere 15 % erworben. Zu diesem Zeitpunkt sind die
Voraussetzungen der Sanierungsklausel erstmalig erfiillt. In 03 werden weitere 30 % erworben.
Zu diesem Zeitpunkt sind die Voraussetzungen der Stille-Reserven-Klausel erfiillt.

Bei der Veranlagung des Jahres 06 ist erstmalig eindeutig erkennbar, dass die Verlustkorperschaft
die wesentlichen Betriebsstrukturen nicht erhalten hat und somit die Voraussetzungen nach § 8c
Absatz 1a Satz 3 KStG nicht erfiillt.

Losung:

Aufgrund der erstmaligen Erkenntnis tiber die fehlende Erhaltung der wesentlichen Betriebs-
strukturen im Jahr 06 gilt der Erwerb im Jahre 02 riickwirkend als Zahlerwerb zur Erreichung der
50 %-Grenze (vgl. Rn. 13). Im Jahr 03 liegt dadurch ein schadlicher Beteiligungserwerb nach § 8c
Absatz 1 Satz 1 KStG vor (15 % + 15 % + 30 % = 60 %). Der Verlust ist jedoch aufgrund der Stille-
Reserven-Klausel weiterhin abziehbar.

b) Verhiltnis zu § 8d KStG

Kommt es durch die rickwirkende Nichtanwendung der Sanierungsklausel nach § 8c Absatz 1a
KStG erstmalig zur Bertiicksichtigung eines schidlichen Beteiligungserwerbs in einem Veranla-
gungszeitraum, kann nach den Grundsétzen der Rn. 8 des BMF-Schreibens vom 18. Mérz 2021
(BStBI I S. 363) bei Erfiillung der Voraussetzungen des § 8d KStG ein fortfiihrungsgebundener
Verlustvortrag beantragt werden.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil I veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
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I.  Anwendungsregelung
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Nach Abstimmung mit den obersten Finanzbehorden der Lander gilt Folgendes:
L Grundsitzliches

Haben der leistende Unternehmer und der gutscheinausgebende Unternehmer
keine Vereinbarungen tber die Hohe der Vergiitung fiir die Vermittlungsleistung
getroffen, ergibt sich diese aus der Differenz zwischen dem Gutscheinausgabepreis
und dem Einkaufspreis des gutscheinausgebenden Unternehmers.

Die Grundsétze finden auch in dem Fall Anwendung, in dem der
gutscheinausgebende Unternehmer bei der Ubertragung von Mehrzweck-
Gutscheinen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung handelt. Die
Bemessungsgrundlage fir die grundsitzlich steuerbare Leistung an den den
Gutschein ausstellenden Unternehmer bestimmt sich entsprechend auch hier fiir
den Fall, dass keine Vereinbarung tiber die Héhe der Vergiitung der sonstigen
Leistung mit dem den Gutschein ausstellenden Unternehmer getroffen wurde, aus
der Differenz zwischen dem Gutscheinausgabepreis und dem Einkaufspreis des
gutscheinausgebenden Unternehmers.
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3.

Bei der Einbindung mehrerer Mittelpersonen in eine Vertriebskette, in der

Mehrzweck-Gutscheine im eigenen Namen und auf eigene Rechnung gehandelt

werden, bestimmt sich die Bemessungsgrundlage fiir die Leistung der
Mittelperson an den den Gutschein ausstellenden/bertragenden
Unternehmer, wenn keine Vereinbarung tiber die Hohe der Vergiitung
getroffen wurde, aus der Differenz zwischen dem Gutscheinwert und dem
Einkaufspreis der Mittelperson.

II. Anderung des Umsatzsteuer-Anwendungserlasses

Der Umsatzsteuer-Anwendungserlass (UStAE) vom 1. Oktober 2010, BStBIlI
S.846, der zuletzt durch das BMF-Schreiben vom 23. April 2026 - III C 3 -
S 7359/00060/004/035 (COO.7005.100.4.14594250), BStBI1 S. xxx, gedndert

worden ist, wird in Abschnitt 3.17 Abs. 12 wie folgt geandert:

Nach Satz 3 werden die folgenden Sitze 4 und 5 eingefiigt:

»'Dies gilt entsprechend, wenn die gutscheinausgebende Mittelperson den
Gutschein im eigenen Namen ausgibt. ‘Bei der Einbindung mehrerer
Mittelpersonen in eine Vertriebskette ergibt sich die Hohe der Vergiitung fiir
die Leistung aus der Differenz zwischen dem Gutscheinwert und dem
Einkaufspreis der jeweiligen Mittelperson, wenn keine Vereinbarung iiber die
Hohe der Vergiitung getroffen wurde und der Mittelperson der

Weiterverkaufspreis an den letzten Kunden nicht bekannt ist.”

Nach Beispiel 2 wird folgendes Beispiel 3 eingefiigt:

.Beispiel 3:

Der Hindler B erwirbt im Buch- und Geschenkartikelladen des
Unternehmers A einen Gutschein iiber einen Wert von 100 € fiir 90 €. 2Mit
dem Gutschein kénnen sowohl Waren, die dem Regelsteuersatz, als auch
Waren, die dem erméfligten Steuersatz unterliegen, erworben werden. :B
verkauft den Gutschein weiter im eigenen Namen und auf eigene
Rechnung an den Einzelhindler C fiir 95 €. 4C verkauft den Gutschein an
den Kunden D fiir 100 €. 5Zwischen A, B und C sind keine Vereinbarungen
iiber die Hohe einer Vergiitung getroffen worden. SEin maximaler
Verkaufspreis an den Kunden ist ebenfalls nicht vereinbart worden. 'Die
Bemessungsgrundlage fiir die Leistung von B an A ergibt sich aus der
Differenz zwischen dem Gutscheinwert (100 €) und dem Einkaufspreis von
B (90 €), betrigt also 10 € abziiglich USt. 8C hat fiir seine Leistung an B 5 €
abziiglich USt zu versteuern. °Das ergibt sich aus der Differenz zwischen
dem Gutscheinausgabepreis in Hohe von 100 € und dem Einkaufspreis des

Cin Hohe von 95 €.“

Die bisherigen Sétze 4 bis 10 werden die neuen Sétze 6 bis 12.
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4. Dasbisherige Beispiel 3 wird neues Beispiel 4.

I11. Anwendungsregelung

5  Die Grundsatze dieses Schreibens sind in allen offenen Fillen anzuwenden.

Schlussbestimmungen

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil [ veroffentlicht.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.
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Unter Bezugnahme auf die Erérterungen mit den obersten Finanzbehérden der Lander wird das
BMF-Schreiben vom 14. Juni 2024 (BStB11 S. 1086) wie folgt gedndert (Anderungen sind fett
hervorgehoben):

28a § 8Satz 2 Nummer 3 StAbwG fiihrt zu einer einheitlichen Behandlung von Aufwendungen im
Zusammenhang mit bestimmten Inhaberschuldverschreibungen sowie mit Versicherungs-
bzw. Riickversicherungsleistungen im Rahmen des Abzugsverbots nach § 8 StAbwG und der
Quellensteuermafnahmen nach § 10 StAbwG. Fiir die Ausnahme nach § 8 Satz 2 Nummer 3
Buchstabe a StAbwG (Inhaberschuldverschreibungen und vergleichbare Schuldtitel) wird auf
die Ausfithrungen in den Rn. 40 ff. verwiesen. Versicherungs- und Riickversicherungs-
leistungen unterliegen weder dem Quellensteuerabzug des § 10 Absatz 1 Satz 1
Nummer 2 StAbwG (vergleiche Rn. 49) noch dem Abzugsverbot nach § 8 Satz 2 Nummer 3
Buchstabe b Satz 1 StAbwG. § 8 Satz 2 Nummer 3 Buchstabe b Satz 2 StAbwG stellt klar, dass
Aufwendungen aus Versicherungs- oder Riickversicherungsprimien dem Grunde nach
weiterhin vom Abzugsverbot des § 8 Satz 1 StAbwG erfasst sind. Soweit derartige
Versicherungs- oder Riickversicherungspramien der beschrinkten Steuerpflicht des § 10
Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 StAbwG unterfallen (vergleiche Rn. 48), ist die Ausnahme vom
Abzugsverbot nach § 8 Satz 2 Nummer 1 StAbwG zu beachten. § 8 StAbwG findet keine
Anwendung auf Einlagengeschifte i. S. d. § 1 Absatz 1 Satz 2 Nummer 1 des Kreditwesen-
gesetzes (KWG) im iiblichen Umfang (vergleiche auch Rn. 39).
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Die Ausnahme des § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG umfasst auch vergleichbare
Schuldtitel. Die Vergleichbarkeit bezieht sich dabei auf die Inhaberschuldverschreibung, die in
den gesetzlichen Vorgaben entsprechender Weise verbrieft und verwahrt ist. Namens-
schuldverschreibungen sind mit Inhaberschuldverschreibungen vergleichbar, wenn sie auf den
Namen eines Kreditinstituts ausgestellt sind, da auch hier die Anonymitéit des Inhabers gegeben
ist (vgl. Grinde fiir Ausnahme in: BT-Drs. 20/3879, S. 131). Namensschuldverschreibungen sind
auch dann mit Inhaberschuldverschreibungen vergleichbar, wenn sie auf den Namen eines
Nominees des Clearing-Systems ausgestellt sind und daher die Anonymitit des Inhabers
gegeben ist. Vergleichbare Schuldtitel i. S. d. § 10 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 Satz 2 StAbwG
umfassen insbesondere auch nach auslandischem Recht begriindete Wertpapiere, die der
Inhaberschuldverschreibungi. S. d. § 793 BGB vergleichbar sind. Die Vergleichbarkeitspriifung ist
im Einzelfall durchzufiihren und hat insbesondere die Fungibilitit und die Anonymitit des
Inhabers des Schuldtitels zu berticksichtigen. Vergleichbare Schuldtitel miissen wie
Inhaberschuldverschreibungen an einer Borse handelbar sein. Die Darlegungs- und Beweislast
fir dasVorliegen der Vergleichbarkeitliegt in diesen Fallen beim Vergiitungsschuldner und/oder
beim Vergiitungsgldubiger (§ 90 Absatz 2 AO).

Nach § 12 Absatz 1 StAbwG haben die Steuerpflichtigen,die Geschéftsvorgingei.S.d. § 7 StAbwG
zum nicht kooperativen Steuerhoheitsgebiet unterhalten, iiber die nach § 90 AO bestehenden
Mitwirkungspflichten hinaus (siehe dazu auch Verwaltungsgrundsitze 2020, BMF-Schreiben
vom 3. Dezember 2020, BStB1 I S. 1325) eine gesteigerte Mitwirkungspflicht. Flr diesen Zweck
bestimmt § 12 Absatz 2 Satz 1 StAbwG einen Katalog von zusétzlichen Aufzeichnungspflichten,
die auch fir Geschiftsvorgange zwischen nicht nahestehenden Personen gelten. Die gesteigerten
Mitwirkungspflichten sind nur zu erfillen, wenn mindestens eine der in §§ 8 bis 11 StAbwG
aufgefiihrten Mafdnahmen greift. Sie sind auch nur in Bezug auf den jeweiligen
Geschiftsvorfall zu erfiillen, auf den die in §§ 8 bis 11 StAbwG aufgefiihrten Maf3nahmen
Anwendung finden. Diese zusitzlichen Pflichten umfassen insbesondere Aufzeichnungen tiber
die Geschiftsbeziehung, die zugrunde liegenden Vertrige, die ausgetibten Funktionen, die
Geschiftsstrategienund die Markt- und Wettbewerbsverhiltnisse. Zu beachtenist, dassgerade in
Bezug auf unabhingige Dritte gewisse Aufzeichnungen nicht zwingend erstellt und verlangt
werden konnen; beispielsweise die von den Beteiligten im Rahmen der Geschédftsbeziehungen
ausgetlibten Funktionen und ibernommenen Risiken sowie deren Verinderungen innerhalb des
Wirtschaftsjahres oder die eingesetzten wesentlichen Vermdgenswerte.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt Teil [ veroffentlicht. Esist in allen noch offenen
Fillen anzuwenden.

Im Auftrag

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist ohne Unterschrift giiltig.





		Betreff: Grundsätze zur Anwendung des Steueroasen-Abwehrgesetzes;

		Änderung des BMF-Schreibens vom 14. Juni 2024 (BStBl I S. 1086) zu den Grundsätzen zur Anwendung des Steueroasen-Abwehrgesetzes








BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 15. Januar 2026, Il R 28/24

Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von Hotelzimmermieten bei einem Veranstalter fiir Konferenzen, Events und
Reisen

ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.111R28.24.0
BFH Ill. Senat
GewStG & 8 Nr 1 Buchst d, GewStG & 8 Nr 1 Buchst e, HGB & 247 Abs 2, GewStG VZ 2011

vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 09. Juli 2024, Az: 8 K 8027/21
Leitsatze

1. Fir die Zuordnung von Wirtschaftsgiitern zum (fiktiven) Anlagevermogen genugt es, dass sie nach den tatsachlichen
betrieblichen Verhaltnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie miissen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen, nicht zwingend
erforderlich sein und nicht das Kerngeschaft betreffen.

2. Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermogen im Sinne des & 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes
kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines Wirtschaftsqutes kann nicht durch das Produkt, welches das
Unternehmen erstellt, ersetzt werden. Ob Dauer und Haufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer
standigen Verflgbarkeit der Wirtschaftsguter im Betrieb rechtfertigen, ist angesichts des von dem Steuerpflichtigen
konkret verfolgten Geschaftskonzepts zu entscheiden.

3. Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von Hotelzimmern im Rahmen von
Veranstaltungen-- kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen
Verhaltnissen derartige Immobilien standig fur den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder immer
wieder um dieselben Unterkiinfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immaobilien auch unter Beruicksichtigung
ihrer Lage untereinander austauschbar sind.

4. Fur die Frage, ob und in welchem Umfang angemietete Hotelzimmer dazu bestimmt waren, dauerhaft dem
Geschaftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang.

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 09.07.2024 - 8 K 8027/21
aufgehoben.

Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurlickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsbeklagte (Klagerin) wurde im Jahr ... in C gegriindet. Eingetragener
Unternehmensgegenstand war im Erhebungszeitraum die Veranstaltung von Reisen und die Durchfiihrung von
Tagungen und Kongressen, die Vermittlung von Reisen und Fahrauftragen, die Betreuung von C-Gasten, die
Durchfiihrung von Messe und Auftragsdiensten und die Beratung von Firmen und Einzelpersonen im touristischen
Bereich, sowie die Forderung des C-Tourismus. Die Klagerin buchte unter anderem im eigenen Namen insbesondere
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in sogenannten Konferenzhotels Zimmer, Veranstaltungsraume, Technik und Leistungen. Kunden der Klagerin
waren die Veranstalter der Konferenzen und Kongresse, denen die Klagerin samtliche Posten in Rechnung stellte.
Im Streitjahr hat die Klagerin insgesamt x Veranstaltungen mit insgesamt y Teilnehmern durchgefiihrt.

Die Klagerin wurde zunachst erklarungsgemaf unter dem Vorbehalt der Nachprifung (§ 164 der Abgabenordnung)
veranlagt. Hierbei wurden fir das Streitjahr 2011 Miet-/Pachtzinsen fir Zwecke der Hinzurechnung nach § 8 Nr. 1
Buchst. d und e des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in Hohe von ... € (bewegliche Wirtschaftsguter) und in Hohe
von ... € (unbewegliche Wirtschaftsguter) berlcksichtigt.

Aufgrund einer fir die Jahre 2011 bis 2013 durchgefuhrten Betriebsprifung gelangte der Beklagte und
Revisionsklager (Finanzamt --FA--) unter anderem zu der Feststellung, dass die Anmietung von Hotelzimmern der
Hinzurechnung unterliege, weil die einzelnen Leistungskomponenten einzeln zu betrachten seien. Der Anteil der
hinzuzurechnenden Betrdge sei durch Schatzung zu ermitteln. Die Schatzung nahm die Betriebspriufung anhand der
Werte aus 2013 fur den gesamten Prifungszeitraum vor. Nach der Betriebspriifung anderte das FA den Bescheid
uber den Gewerbesteuermessbetrag am 23.09.2016 und nahm nunmehr insgesamt Hinzurechnungen fur
bewegliche Wirtschaftsguter in Hohe von ... € und fur unbewegliche Wirtschaftsguter in Hohe von ... € vor.

Der hiergegen von der Klagerin eingelegte Einspruch wurde mit Einspruchsentscheidung vom 14.01.2021 als
unbegriindet zurlickgewiesen.

Der hierauf eingereichten Klage gab das Finanzgericht (FG) mit seinem in Entscheidungen der Finanzgerichte 2024,
1783 veroffentlichten Urteil vom 09.07.2024 statt. Die Aufwendungen flir angemietete bewegliche und
insbesondere unbewegliche Wirtschaftsguter seien nicht einem fiktiven Anlagevermagen der Klagerin als Mieterin
beziehungsweise Pachterin zuzuordnen. Es spreche fir eine Behandlung als fiktives Umlaufvermdgen und nicht als
fiktives Anlagevermdgen, wenn ein Konferenz- und Eventveranstalter Konferenzraume und Zimmer in Hotels sowie
sonstige bewegliche Wirtschaftsglter (Konferenztechnik, Schirme, Stiihle et cetera) anmiete, um damit fir die
eigenen Kunden Reisepakete, Konferenzen, Veranstaltungen gleich einem Reiseveranstalter zusammen zu stellen
("zu produzieren”) und sodann an die Kunden als Gesamtpaket in Rechnung zu stellen ("zu verkaufen”). Die
wiederholte Anmietung gleichartiger Wirtschaftsguter konne allein kein hinreichendes Unterscheidungsmerkmal
sein. Ausgehend vom Unternehmenszweck konne nur das Produkt des Gewerbes entscheidende
Abgrenzungsmerkmale geben. Dies ersetze die Dauerhaftigkeit der allgemeinen Anlagevermogensdefinition und sei
nach Auffassung des FG notwendig, weil bei Nichtberiicksichtigung der gegebenenfalls kurzfristigen Anmietung die
Annahme von Umlaufvermdgen den Verbrauch der Wirtschaftsguter (als zu verkaufende Ware beziehungsweise
einzusetzende Rohstoffe) beziehungsweise die Annahme von Anlagevermdgen die dauerhafte Nutzung erfordere,
vergleichbar mit einer Maschine. Die angemieteten Konferenzraume und Hotelzimmer seien Teil der Produkte der
Klagerin und aus Sicht der Kunden Teil des Gesamtprodukts gewesen. Verkauftes Produkt sei die Organisation der
Gesamtveranstaltung gewesen. Insoweit unterscheide sich das Produkt auch vom Konzertveranstalter, der bezogen
auf den reguliren Endkunden kaum Nebenleistungen (Anreise und Ubernachtung) anbiete. Nach der Auffassung des
Gerichts ahnele das Produkt der Klagerin trotz des Veranstaltungscharakters eher dem eines Reiseveranstalters,
auch wenn es dem Endkunden eines Reiseveranstalters um ganz konkrete Raume gehe.

Mit der vom FG zugelassenen Revision rligt das FA die Verletzung materiellen Rechts.

Das FA ist der Meinung, das FG sei zu Unrecht davon ausgegangen, dass es sich bei den von der Klagerin
angemieteten Wirtschaftsgiitern bereits dem Grunde nach um kein fiktives Anlagevermogen handeln konne. Diese
Rechtsauffassung stehe im Widerspruch zur Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) in den Urteilen vom
19.01.2023 - 111 R 22/20 (BFH/NV 2023, 716) und vom 08.12.2016 - IV R 24/11 (BFHE 256, 526, BStBL I 2022, 276).
Im Urteil des FG fehle es an Feststellungen, fir welche Dauer und mit welcher Haufigkeit bestimmte
Wirtschaftsguter angemietet worden seien. Soweit es sich um eine wiederholte Anmietung gleichartiger
Wirtschaftsglter gehandelt haben sollte, fehle es an einer Feststellung, woraus sich die Gleichartigkeit ergebe und
weshalb die Dauer und Haufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer standigen Verflgbarkeit im
Betrieb rechtfertigten, so dass das Urteil des FG aufzuheben und die Sache zuriickzuweisen sei, damit das FG nach
der Durchfiihrung weiterer Ermittlungen eine eigene Schatzung durchfuhren konne.

Das FA beantragt,
das Urteil des FG aufzuheben und die Sache an das FG zurlickzuverweisen.

Die Klagerin beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.
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10 Die Klagerin ist der Ansicht, dass das FG den Sachverhalt nach den Vorgaben des Senatsurteils vom 19.01.2023 -
I11' R 22/20 (BFH/NV 2023, 716) aufgeklart habe. Es sei davon ausgegangen, dass keine wiederholt zum Gebrauch
angemieteten Wirtschaftsgliter vorhanden gewesen seien, was dem Geschaftszweck der Klagerin als "Vermittlerin
von Leistungen” entspreche. Entscheidend sei, ob ein Wirtschaftsgut mitverbraucht werde. Die Klagerin sei eine Art
"Gelegenheitsvermittlerin”. Ihr Produkt sei die Organisationsleistung; mit der Durchfihrung der Events verbrauche
sich alles Beschaffte und Organisierte. Die Kunden der Klagerin erwarteten etwas Neues und Einzigartiges von der
Klagerin. Diese bundele auf Wunsch der Kunden jeweils individuelle Pakete mit Leistungen Dritter.

Entscheidungsgrunde

11 Die Revision ist begriindet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (8 118 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--) und erweist sich auch nicht im Ergebnis als richtig (8 126 Abs. 4 FGO). Mangels
ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurlickzuverweisen (&8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).

12 1. Nach & 8 Nr. 1 Buchst. d und e GewStG in der fur den Erhebungszeitraum 2011 geltenden Fassung werden zur
Ermittlung des Gewerbeertrages (8 7 GewStG) dem Gewinn aus Gewerbebetrieb hinzugerechnet ein Viertel der
Summe aus einem Funftel der Miet- und Pachtzinsen (einschlieBlich Leasingraten) fiir die Benutzung von
beweglichen Wirtschaftsglitern des Anlagevermdogens, die im Eigentum eines anderen stehen, und aus der Halfte
der Miet- und Pachtzinsen (einschliefilich Leasingraten) fir die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgiiter des
Anlagevermogens, die im Eigentum eines anderen stehen, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt
worden sind und soweit die Summe der Betrage im Sinne von & 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG 100.000 € uUbersteigt.

13 a) Die Grundsatze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsqut dem Anlagevermogen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 21 ff.,, m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - 11l R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBL 11 2022, 559, Rz 18 ff.) ausfuhrlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

14 aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentiimer der Wirtschaftsguter ist, nicht an das Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen gekniipft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - lll R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il
2020, 51, Rz 28; BFH-Urteil vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBL 1l 2022, 276, Rz 11 ff.).

15 bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermogen
gehoren wirde, ist stets zu prufen. Die Prufung orientiert sich mafdgeblich an der Zweckbestimmung des
Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits
aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der
Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - llI R 22/16,
BFHE 265, 386, BStBL I1 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 - IlI R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL ||
2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBL 1l 2022, 276, Rz 18, und vom
29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBL Il 1973, 148, unter 2.).

16 (1) (Fiktives) Anlagevermogen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschaft eines
Unternehmens dient. Es genugt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschaftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs --HGB--); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - Il R 36/22, BFHE
286, 446, BStBL 1l 2025, 88, Rz 15 ff.).

17 (2) Soweit der Senat ausgefuhrt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel fir die
Zuordnung zum Anlagevermogen spreche, wahrend der Einsatz als zu veraufierndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermdgen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - Il R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - 111 R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen. In den Fallen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lasst (zum Beispiel Werbetrager, die der Vermarktung
der zu veraufiernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - 11l R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL 11 2025, 88, Rz 20), im Ubrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fallen die Zuordnung.
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(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgiitern ist Voraussetzung fiir eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsglter standig fir den Gebrauch in seinem Betrieb
bendtigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des namlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsguter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - Ill R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL |1 2025, 88, Rz 15 f,, 20; vom 17.08.2023 -

I11' R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL 11 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - |1l R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - llI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -

I11 R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL Il 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in & 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heifdt den betrieblichen Verhaltnissen) hergestellt. Hingegen genugt es fur eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden konnen, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn wiirde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, ware das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsguter des Anlagevermogens” im Ergebnis inhaltsleer und Uberflissig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - lll R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL II 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).

(4) Nach diesen Grundsatzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier
insbesondere von Hotelzimmern im Rahmen von organisierten Reisen und Veranstaltungen-- eine Hinzurechnung
(nur dann) in Betracht, wenn der Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhaltnissen derartige
Immobilien standig fur den Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um
dieselben Unterkiinfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind,
so dass die wiederholte kurzzeitige Anmietung verschiedener Immobilien einer langerfristigen Anmietung
gleichkommt (vgl. z.B. Senatsurteil vom 17.08.2023 - Ill R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL Il 2024, 70). Die Frage der
Austauschbarkeit orientiert sich auch hier an der Zweckbestimmung der Hotelzimmer im konkreten Betrieb, die
einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen
nachvollziehen lassen muss.

Bei Immobilien ist fiir die Frage der Austauschbarkeit --neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und maoglichen Zusatzleistungen-- regelmafig auch ihre Lage von mafigeblicher Bedeutung, denn
Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hangt von den Umstanden des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefallen kommt es nach den
betrieblichen Verhaltnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft Uberall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - 11l R 39/21, BFHE 281, 568, BStBL || 2024, 67, zur Anmietung von Standflachen fur
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).

Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Anmietung von Hotelzimmern im eigenen
Namen durch einen Veranstalter fir Konferenzen, Events und Ausflige beziehungsweise Reisen fir seine
Auftraggeber) ist deshalb regelmafdig nicht nur zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) Uberhaupt ihrer
Art und Ausstattung nach vergleichbare Immobilien (Unterkiinfte) bendtigt und angemietet werden, sondern auch,
ob entsprechende Immobilien (Unterklinfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder
Umkreis eines bestimmten Ortes bendétigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - IlI R 22/16, BFHE 265,
386, BStBL Il 2020, 51, Rz 28 f.). Andernfalls wiirde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgiter des
Anlagevermdgens” und dem darin liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd
dem Geschaftsbetrieb zu dienen (§ 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.

Unterkunfte werden nicht standig fir den Gebrauch in einem Betrieb bendtigt, wenn sie am jeweiligen Ort jeweils
nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen fir einen Tag oder einzelne Tage angemietet werden. Ein solcher Fall
entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer Ferienwohnung zum Beispiel bei dem
Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841, S. 80).

(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung der
Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Landererlasse vom 06.04.2022 (hier Senatsverwaltung fur Finanzen
Berlin, 06.04.2022, BStBL | 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden durfen. Denn an norminterpretierende
Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl. BFH-Urteil vom
24.10.2024 - VIR 7/22, BFHE 286, 441, BStBL Il 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes lasst sich auch nicht aus dem BFH-
Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten. Hiernach kénnen norminterpretierende
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Verwaltungsanweisungen, die die gleichmaBige Auslegung und Anwendung des Rechts sichern sollen, im
Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller Rechtsanwender noch eine Bindung nach
dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeifiihren. Eine von den Gerichten zu beachtende Selbstbindung der
Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr vom Gesetz eingeraumten
Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei Anderung der
Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der Auslegung des & 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlagig.

b) Im Rahmen des daneben in & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und
Pachtzinsen" ist die Frage zu prifen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Hotels verbundene
weitere Leistungen (Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frihstuck, Nutzung von Wellnessbereichen) auf die rechtliche
Einordnung des Vertrages haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder
um trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu im Einzelnen Senatsurteil vom
16.09.2024 - 111 R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL 1l 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).

c) Die finanzrichterliche Uberzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschrinkt auf Verstéfe gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssatze Gberprufbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - | R 57/15, BFHE
255, 280, BStBL 11 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Uberzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und fur das Revisionsgericht bindend (&8 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmafig einsichtigen Wirdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthalt das
Urteil keine tragfahige Tatsachengrundlage fiir die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umstanden, so liegt ein
Verstof® gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - 11l R 50/20, BFHE 273, 385, BStBL Il 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Ruge beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - 111 R 34/22, BFHE 287, 81, BStBL Il 2025, 386, Rz 23).

2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsatze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG hat auf
der Grundlage eines unzutreffenden Rechtsmafstabs entschieden, dass es sich bei den von der Klagerin
angemieteten Wirtschaftsgutern nicht um fiktives Anlagevermogen handele. Das FG hat den Geschaftsgegenstand
des Unternehmens der Klagerin nicht hinreichend beriicksichtigt und sich nicht --wie es die Rechtsprechung
verlangt (vgl. BFH-Urteil vom 29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBL Il 1973, 148, unter 2., und Senatsurteil
vom 25.07.2019 - 1l R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 26)-- so weit wie mdglich an deren betrieblichen
Verhaltnissen orientiert. Aufderdem hat das FG dabei zu Unrecht die Sicht des Kunden als maRgeblich erachtet.

a) Das FG hat bei seiner Subsumtion unzutreffend darauf abgestellt, dass das entscheidende Abgrenzungsmerkmal
zwischen Anlage- und Umlaufvermogen allein aus dem "Produkt”, welches das Unternehmen herstellt oder
vertreibt, abzuleiten sei und dieses Abgrenzungsmerkmal das Kriterium der Dauerhaftigkeit der allgemeinen
Anlagevermogensdefinition ersetze.

Fur eine Behandlung als fiktives Umlaufvermdgen statt als fiktives Anlagevermdgen spricht nach Ansicht des FG,
dass die Klagerin Konferenzraume und Zimmer in Hotels sowie sonstige bewegliche Wirtschaftsguter
(Konferenztechnik, Schirme, Stlihle et cetera) angemietet habe, um damit fir die eigenen Kunden Reisepakete,
Konferenzen, Veranstaltungen gleich einem Reiseveranstalter zusammen zu stellen ("zu produzieren”) und sodann
an die Kunden als Gesamtpaket in Rechnung zu stellen ("zu verkaufen”). Auch aus Sicht der Kunden seien die hier
relevanten Anmietungen und Uberlassungen gegen Entgelt im Paket Teil des Gesamtprodukts gewesen, auch wenn
es fiir die Kunden der Kldgerin gegebenenfalls unerheblich gewesen sei, ob eine Ubernachtung der
Konferenzteilnehmer oder Ahnliches in dem einen oder anderen Hotel erfolgt.

b) Damit hat das FG die Prufung, zu welchem Zweck die angemieteten Wirtschaftsguter im Betrieb dienen, zum
einen unzuldssig auf die Betrachtung des einzelnen "Produkts” (Organisation der Gesamtveranstaltung gleich einem
Reiseveranstalter) verengt und die sonstigen betrieblichen Verhaltnisse (Struktur des Geschafts insgesamt, Art der
Veranstaltungen, Beziehungen zu den Kunden, Art und Weise der Beschaffung der Vorleistungen, Vermarktung)
unberucksichtigt gelassen. Hierdurch hat das FG den tatsachlich ausgelibten Geschaftsgegenstand des
Unternehmens der Klagerin nicht hinreichend bertcksichtigt und sich nicht so weit wie moglich an den
betrieblichen Verhaltnissen der Klagerin orientiert. Zum anderen hat das FG auf die Sicht der Kunden auf das
"Produkt” abgestellt. Indessen ist nach der Rechtsprechung fiir die Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts der
--anhand objektiver Merkmale nachvollziehbare-- Wille des Steuerpflichtigen maRgeblich. Denn die Frage, ob das
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fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermdégen gehoren wirde,
orientiert sich maRgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss (z.B. Senatsurteil vom 19.01.2023 - Il R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16).

) Ausreichende Feststellungen zu der entscheidenden Frage, ob der Geschaftszweck in der Form, wie das konkrete
Unternehmen tatig ist, das dauerhafte Vorhandensein bestimmter Wirtschaftsguter voraussetzt (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - Il R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL |1 2025, 88, Rz 15 f.), hat das FG nicht getroffen.

aa) Anders als die Klagerin meint, hat das FG gerade nicht festgestellt, dass die Klagerin kein Wirtschaftsgut
wiederholt zum Gebrauch angemietet hat. Das FG hat hierzu keine Feststellungen getroffen, weil diese nach seiner
Ansicht nicht erforderlich waren.

bb) Das FG hat weder die betrieblichen Verhadltnisse der Klagerin noch die Bedeutung der gemieteten
Wirtschaftsguter, insbesondere der Hotelzimmer und der Veranstaltungstechnik, fir den Geschaftszweck der
Klagerin hinreichend aufgeklart. Den Feststellungen lasst sich neben den Umsatzen der verschiedenen
Geschaftsbereiche zwar entnehmen, dass die Klagerin als Dienstleistungsunternehmen fungierte, das fir seine
Kunden Konferenzen oder Tagungen organisiert und dabei unter anderem Raume und Technik angemietet hat.
Auch ergibt sich aus dem Urteil, dass die Klagerin ihren Kunden die Gesamtkosten in Rechnung gestellt hat, ihnen
folglich nicht lediglich die Gelegenheit zum Vertragsschluss vermittelte.

Das FG hat aber nicht festgestellt, wie die Klagerin ihre Vertragsbeziehungen zu den Beherbergungsbetrieben und
den sonstigen Vermietern (zum Beispiel von Technik) geregelt hatte. Dabei ist von Bedeutung, ob die Klagerin
dieselben Wirtschaftsglter langfristig oder zwar jeweils nur flr kurze Zeit, aber immer wieder, gegebenenfalls
sogar regelmatfig, angemietet hat und ob sich die Vereinbarungen auf die mehrfache kurzfristige Anmietung jeweils
unterschiedlicher, aber gleichartiger beziehungsweise austauschbarer Wirtschaftsgliter bezogen.

Ob Dauer und Haufigkeit der Anmietung die Annahme der Notwendigkeit einer standigen Verfugbarkeit der
Wirtschaftsguter im Betrieb rechtfertigen, ist angesichts des von der Klagerin verfolgten Geschaftskonzepts zu
entscheiden. Bedeutsam sein kann hierbei, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang die Klagerin regelmafiig
etwa hinsichtlich des Veranstaltungsortes und bestimmter angemieteter Wirtschaftsglter (zum Beispiel der
Lautsprecheranlage) ahnlich ausgestaltete Veranstaltungen organisierte oder ob es sich insoweit jeweils um
singuldre Veranstaltungen handelte, bei denen die Klagerin konkrete Weisungen ihrer Kunden umsetzte. Ein
lediglich unterschiedliches Motto der Veranstaltungen ist hierbei ohne Belang. Feststellungen des FG etwa zu den
Veranstaltungsorten und den Vertragsbeziehungen der Kldgerin zu ihren Kunden fehlen jedoch. Nicht festgestellt
hat das FG auf3erdem, dass es sich bei den von der Klagerin durchgefiihrten Veranstaltungen jeweils um eine neue
einzigartige und einmalige Veranstaltung gehandelt hat, die individuell auf Wunsch des Kunden zusammengestellt
wurde.

3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Griinden im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig.
Das FG hat keine ausreichenden Feststellungen zu den konkreten betrieblichen Verhaltnissen der Klagerin
getroffen, welche die Annahme rechtfertigen, dass es sich bei den angemieteten Wirtschaftsgutern im Falle des
fiktiven Eigentums nicht um Anlagevermogen handeln wirde.

4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhaltnisse der Klagerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsatze wurdigen
mussen. Sofern das FG hinsichtlich einzelner Hotelzimmer die Anlagevermdgenseigenschaft bejaht, bedurfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Vertrage zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen".

5. Die Ubertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus & 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 15. Januar 2026, Il R 39/22

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026 Il R 28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von
Mietzinsen fiir Mitarbeiterunterkiinfte

ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.111R39.22.0
BFH Ill. Senat
GewStG 8 8 Nr 1 Buchst e, HGB & 247 Abs 2, GewStG VZ 2014 , GewStG VZ 2015, GewStG VZ 2016

vorgehend Sachsisches Finanzgericht, 27. September 2022, Az: 3 K 1352/20
Leitsatze

1. Fir die Zuordnung von Wirtschaftsgiitern zum (fiktiven) Anlagevermogen genugt es, dass sie nach den tatsachlichen
betrieblichen Verhaltnissen (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs); sie miissen ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen, nicht zwingend
erforderlich sein und nicht das Kerngeschaft betreffen.

2. Mietzinsen fiir die Uberlassung von Hotelzimmern sind nicht generell von einer Hinzurechnung ausgeschlossen. Bei
einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von Hotelzimmern und Ferienwohnungen als
Mitarbeiterunterklinfte-- kommt eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn nach den speziellen betrieblichen
Verhaltnissen derartige Immobilien standig fur den betrieblichen Gebrauch vorzuhalten sind und es sich entweder immer
wieder um dieselben Unterkiinfte handelt oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien auch unter Beriicksichtigung
ihrer Lage untereinander austauschbar sind.

Tenor

Auf die Revision des Beklagten wird das Urteil des Sachsischen Finanzgerichts vom 27.09.2022 - 3 K 1352/20
aufgehoben.

Die Sache wird an das Sachsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung zuriickverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung lber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1  Zwischen den Beteiligten ist streitig, ob der Aufwand der Kldgerin und Revisionsbeklagten (Klagerin) fir die
Anmietung von Unterklnften fur ihre Arbeitnehmer in den Streitjahren 2014 bis 2016 ihrem Gewinn aus
Gewerbebetrieb im Sinne des § 7 des Gewerbesteuergesetzes in der in den Streitjahren geltenden Fassung (GewStG)
nach & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzuzurechnen ist.

2 Die Klagerin ist eine GmbH, deren Unternehmenszweck insbesondere die Sicherung der Funktionsfahigkeit von
Entwasserungsanlagen ist. Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass sich der Geschaftszweck der Klagerin in den
Streitjahren in Arbeiten an Entwasserungsanlagen erschopfte.

3  Den von der Klagerin durchgefiihrten Arbeiten lagen zeitlich begrenzte Auftrage an unterschiedlichen Orten
zugrunde.

4 Inden Streitjahren mietete die Klagerin fiir die Ausibung ihrer Tatigkeit im Uberregionalen Bereich an dem
jeweiligen Ausfuihrungsort fur ihre Arbeitnehmer Hotelzimmer oder Ferienwohnungen an; die dadurch
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entstandenen Aufwendungen in Hohe von ... € im Jahr 2014, ... € im Jahr 2015 und ... € im Jahr 2016 bericksichtigte
sie als Betriebsausgaben.

5 Die Anmietung der Hotelzimmer oder Ferienwohnungen diente dazu, den Anfahrtsweg der Arbeitnehmer zu
verkirzen. Die Aufwendungen fir die Hotelzimmer und Ferienwohnungen flossen in die Kalkulation des Entgelts fur
die von der Klagerin erbrachten Leistungen ein.

6 Inden Fallen, in denen die Klagerin Leistungen innerhalb ihres Einzugsgebietes ausfluhrte, wurden keine
Hotelzimmer oder Ferienwohnungen fir ihre Arbeitnehmer angemietet.

7  Der Beklagte und Revisionsklager (Finanzamt --FA--) fihrte bei der Klagerin eine Aufienprifung durch, die sich
(unter anderem) auch auf die Gewerbesteuer fur die Jahre 2014 bis 2016 erstreckte. Die Priferin kam im Rahmen
dieser Prufung zu dem Ergebnis, dass der Gewerbeertrag der Klagerin in den Streitjahren um die Aufwendungen fir
die Ubernachtungen ihrer Arbeitnehmer an auswértigen Standorten zu erhéhen sei und rechnete die als
Betriebsausgaben geltend gemachten Aufwendungen dem Gewerbeertrag gemaf & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG hinzu.
Das FA folgte dieser Auffassung und erliefs unter dem Datum 28.01.2020 entsprechend geanderte
Gewerbesteuermessbescheide. Die hiergegen eingelegten Einspriiche der Klagerin wurden mit
Einspruchsentscheidung vom 12.11.2020 als unbegriindet zurtickgewiesen.

8 Die dagegen erhobene Klage war erfolgreich. Das Finanzgericht (FG) entschied, die Gewerbesteuermessbescheide
fur 2014 bis 2016 vom 28.01.2020 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 12.11.2020 seien dahingehend zu
andern, dass der Gewerbesteuermessbetrag 2014 um ... €, der Gewerbesteuermessbetrag 2015 um ... € und der
Gewerbesteuermessbetrag 2016 um ... € gemindert werden.

9 Die Entscheidung ist in Entscheidungen der Finanzgerichte 2023, 855 verdffentlicht.

10 Hiergegen wendet sich das FA mit der Revision.

11 Das FA beantragt,
das Urteil des Sachsischen Finanzgerichts vom 27.09.2022 - 3 K 1352/20 aufzuheben und die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Sache an das Sachsische Finanzgericht zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurlickzuverweisen.

12 Die Klagerin beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

[l.

13 Die Revision ist begriindet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (8 118 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--) und erweist sich auch nicht im Ergebnis als richtig (8§ 126 Abs. 4 FGO). Mangels
ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung zurtickzuverweisen (§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).

14 1. Nach & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der in den Streitjahren geltenden Fassung wird dem Gewinn aus
Gewerbebetrieb (8§ 7 GewStG) ein Viertel der Summe aus der Halfte der Miet- und Pachtzinsen (einschlief3lich
Leasingraten) firr die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsguter des Anlagevermogens, die im Eigentum eines
anderen stehen, hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die
Summe der Betrage im Sinne von & 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG den Betrag von 100.000 € (bersteigt.

15 a) Die Grundsatze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsgut dem Anlagevermdgen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - lll R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 21 ff., m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - 11l R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBL 11 2022, 559, Rz 18 ff.) ausflihrlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

16 aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentiimer der Wirtschaftsguter ist, nicht an das Vorliegen

bestimmter Voraussetzungen geknipft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - 1l R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL II
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2020, 51, Rz 28; Urteil des Bundesfinanzhofs --BFH-- vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBL 1| 2022,
276, Rz 11 ff.).

bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermdgen
gehoren wirde, ist --anders als es in der Argumentation des FA anklingt-- stets zu prifen. Die Prifung orientiert
sich maRgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen
des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie
zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des
Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - IlI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss
vom 23.03.2022 - Ill R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL 11 2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11,
BFHE 256, 526, BStBL 11 2022, 276, Rz 18, und vom 29.11.1972 - | R 178/70, BFHE 107, 468, BStBL Il 1973, 148,
unter 2.).

(1) (Fiktives) Anlagevermagen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschaft eines
Unternehmens dient. Es genugt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschaftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs --HGB--); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - 11l R 36/22, BFHE
286, 446, BStBL 11 2025, 88, Rz 15 ff.).

(2) Soweit der Senat ausgefuhrt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel fur die
Zuordnung zum Anlagevermogen spreche, wahrend der Einsatz als zu veraufRerndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermdgen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - 1ll R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - llI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen. In den Fallen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lasst (zum Beispiel Werbetrager, die der Vermarktung
der zu veraufiernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - 11l R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL 11 2025, 88, Rz 20), im Ubrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fallen die Zuordnung.

(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgiitern ist Voraussetzung fiir eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsglter standig fir den Gebrauch in seinem Betrieb
bendtigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des namlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsguter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - 11l R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL Il 2025, 88, Rz 15 f., 20; vom 17.08.2023 -

I11' R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL Il 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - IlI R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - IlI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -

I11 R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL Il 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in & 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heifdt den betrieblichen Verhaltnissen) hergestellt. Hingegen genugt es fur eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden konnen, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn wiirde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, ware das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsguter des Anlagevermogens” im Ergebnis inhaltsleer und Uberflissig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - llI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).

(4) Nach diesen Grundsatzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von
Hotelzimmern und Ferienwohnungen als Mitarbeiterunterkiinfte-- eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn
der Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhaltnissen derartige Immobilien standig fir den
Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um dieselben Unterkiinfte handelt
oder die nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind, so dass die wiederholte
kurzzeitige Anmietung verschiedener Immobilien einer langerfristigen Anmietung gleichkommt (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 17.08.2023 - 11l R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL || 2024, 70). Die Frage der Austauschbarkeit
orientiert sich auch hier an der Zweckbestimmung der Unterkunfte im konkreten Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss.

Bei Immobilien ist fur die Frage der Austauschbarkeit --neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und maoglichen Zusatzleistungen-- regelmafig auch ihre Lage von mafigeblicher Bedeutung, denn
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Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hangt von den Umstanden des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefallen kommt es nach den
betrieblichen Verhaltnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft Giberall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - 11l R 39/21, BFHE 281, 568, BStBL Il 2024, 67, zur Anmietung von Standflachen fur
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).

Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Unterkinften) ist deshalb regelmaRig nicht nur
zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) Uberhaupt ihrer Art und Ausstattung nach vergleichbare
Immobilien (Unterkuinfte) benotigt und angemietet werden, sondern auch, ob entsprechende Immobilien
(Unterkuinfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder Umkreis eines bestimmten Ortes
bendtigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - |11 R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 28 f.).
Andernfalls wirde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsguter des Anlagevermdgens” und dem darin
liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen
(8 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.

Unterkiinfte werden (von Ausnahmefallen abgesehen) nicht standig fiir den Gebrauch in einem Betrieb benétigt,
wenn sie am jeweiligen Ort jeweils nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen fur einen Tag oder einzelne Tage
angemietet werden. Ein solcher Fall entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer
Ferienwohnung zum Beispiel bei dem Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841,
S. 80).

(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung der Klagerin, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung
der Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Landererlasse vom 06.04.2022 (hier Sachsisches
Staatsministerium der Finanzen, 06.04.2022, BStBL | 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden durfen. Denn
an norminterpretierende Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl.
BFH-Urteil vom 24.10.2024 - VIR 7/22, BFHE 286, 441, BStBL Il 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes lasst sich auch
nicht aus dem BFH-Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten, auf den sich die Klagerin bezieht.
Hiernach konnen norminterpretierende Verwaltungsanweisungen, die die gleichmafdige Auslegung und Anwendung
des Rechts sichern sollen, im Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller
Rechtsanwender noch eine Bindung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeifiihren. Eine von den
Gerichten zu beachtende Selbstbindung der Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr
vom Gesetz eingeraumten Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei
Anderung der Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der
Auslegung des & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlagig.

b) Im Rahmen des in & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und Pachtzinsen” ist die
Frage zu prufen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Pensionen oder Hotels verbundene weitere
Leistungen (zum Beispiel Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frihstlick) auf die rechtliche Einordnung des Vertrages
haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder um trennbare oder nicht
trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - |l R 36/22, BFHE 286, 446,
BStBL I 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).

¢) Die finanzrichterliche Uberzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschrankt auf VerstéRe gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssatze uberprifbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - | R 57/15, BFHE
255, 280, BStBL 11 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Uberzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und flr das Revisionsgericht bindend (§ 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmafiig einsichtigen Wiirdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthalt das
Urteil keine tragfahige Tatsachengrundlage fur die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umstanden, so liegt ein
Verstofd gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - 11l R 50/20, BFHE 273, 385, BStBL Il 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Riige beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - 111 R 34/22, BFHE 287, 81, BStBL 11 2025, 386, Rz 23).

2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsatze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG ist von
unzutreffenden Rechtsgrundsatzen ausgegangen.
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a) Das FG hat zu Unrecht angenommen, dass eine fiktive Zurechnung zum Anlagevermdgen der Klagerin schon
deshalb ausscheidet, weil man Arbeiten an Entwasserungsanlagen auch ohne Unterbringung der Mitarbeiter in
Mitarbeiterunterklinften durchfiihren kann und die auswartige Unterbringung die Ausiibung der Tatigkeit nur
indirekt beziehungsweise mittelbar, durch eine Verkurzung der Anfahrtswege, fordert.

Die Zuordnung zum (fiktiven) Anlagevermogen orientiert sich --wie ausgeflihrt-- maRgeblich an den tatsachlichen
betrieblichen Verhaltnissen, auch wenn diese nicht zwingend so gestaltet werden mussten. Es genligt, dass die
Wirtschaftsglter tatsachlich entsprechend eingesetzt werden und (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt
sind, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); sie miissen ihm nicht direkt oder unmittelbar
dienen und nicht zwingend erforderlich sein.

Wenn der Steuerpflichtige die Wirtschaftsguter standig in seinem Betrieb beziehungsweise zu betrieblichen
Zwecken gebraucht, weil ihm dies wirtschaftlich verninftig erscheint, kann sich die wiederholte kurzzeitige
Anmietung des namlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer Wirtschaftsguter als Surrogat einer Entscheidung zur
langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellen mit der Folge, dass eine Zuordnung zum fiktiven
Anlagevermogen in Betracht kommt. Insoweit konnen auch dauernd fur betriebliche Zwecke genutzte
Mitarbeiterunterkiinfte zum fiktiven Anlagevermdgen gehdren, die (nur) dazu dienen, die Fahrtzeiten zu einem Uber
eine langere Zeit regelmafig aufgesuchten auswartigen Einsatzort zu verringern, auch wenn sie fiur die eigentliche
Tatigkeit --hier Arbeiten an Entwasserungsanlagen-- weder unmittelbar noch zwingend erforderlich sind.

Ausreichende Feststellungen zu der entscheidenden Frage, ob der Geschaftszweck in der Form, wie das konkrete
Unternehmen tatig ist, das dauerhafte Vorhandensein solcher Wirtschaftsguter voraussetzt (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - 111 R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL Il 2025, 88, Rz 15 f.), hat das FG jedoch nicht getroffen. Denkbar
ware, dass ein Vertrag uber regelmafiig durchzufihrende, jeweils einen langeren Aufenthalt am auswartigen
Einsatzort notwendig machende Arbeiten an Entwasserungsanlagen in Verbindung mit der regelmaBigen, eine
nennenswerte Zahl von Tagen betreffenden Anmietung von Mitarbeiterunterkinften im Einzugsbereich des
Einsatzortes belegt, dass nach den betrieblichen Verhaltnissen dort dauerhaft Mitarbeiterunterkiinfte bendtigt
werden.

b) Soweit das FG ausgefiihrt hat, dass eine Hinzurechnung nicht in Betracht komme, weil es nicht wirtschaftlich
sinnvoll gewesen ware, an den Orten der jeweiligen Auftraggeber standig Hotelzimmer oder Ferienwohnungen
vorzuhalten, sind die vom FG in diesem Zusammenhang getroffenen Feststellungen zu den Betriebsabldufen nicht
ausreichend, um diese Frage beurteilen zu konnen (vgl. z.B. Senatsurteil vom 01.06.2022 - |1l R 56/20, BFHE 277,
397, BStBL 11 2023, 875, Rz 40). Es fehlt insbesondere an Feststellungen, dass die konkreten Anmietungen jeweils
nur auftragsbezogen fur kurze Zeit erfolgten und dass die Unterklinfte nicht austauschbar waren.

3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Griinden im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig;
eine Entscheidung in der Sache ist mangels Feststellung der konkreten betrieblichen Verhaltnisse der Klagerin
durch das FG nicht méglich. Das Urteil enthalt keine tragfahige Tatsachengrundlage fur die tatrichterliche
Folgerung, dass die Klagerin die von ihr angemieteten Mitarbeiterunterkiinfte nicht standig fiir den Gebrauch in
ihrem Betrieb hatte vorhalten mussen.

4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhaltnisse der Klagerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsatze wirdigen
mussen.

Auf die Zahl der Uberregional eingesetzten Mitarbeiter oder die Relation ihrer Anzahl zur Gesamtzahl der
Beschaftigten kommt es entgegen der Auffassung der Klagerin nicht an. Wie ausgefuhrt ist (fiktives)
Anlagevermogen nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschaft eines Unternehmens
dient. Es genuigt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu
dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB); es muss ihm nicht direkt oder unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich
sein.

Sofern das FG danach hinsichtlich einzelner Unterkinfte die Anlagevermdgenseigenschaft bejaht, bedurfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Vertrage zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen".

5. Die Ubertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus & 143 Abs. 2 FGO.
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 15. Januar 2026, Il R 3/23

Teilweise inhaltsgleich mit BFH-Urteil vom 15.01.2026 Il R 28/24 - Zur gewerbesteuerlichen Hinzurechnung von
Mieten fiir Unterkiinfte bei einem Personaldienstleistungsunternehmen

ECLI:DE:BFH:2026:U.150126.11IR3.23.0
BFH Ill. Senat

GewStG & 8 Nr 1 Buchst e, HGB § 247 Abs 2, FGO & 56 Abs 1, ZPO & 85 Abs 2,FGO § 155 S 1, FGO § 52d S 2, FGO & 56
Abs 2, GewStG VZ 2012 , GewStG VZ 2013

vorgehend Finanzgericht Berlin-Brandenburg , 13. Dezember 2022, Az: 8 K 8102/21
Leitsatze

1. Das Merkmal der das (fiktive) Anlagevermogen im Sinne des & 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes
kennzeichnenden Dauerhaftigkeit der Nutzung eines Wirtschaftsguts kann nicht durch das Kriterium der zwingenden
Erforderlichkeit des Wirtschaftsguts fir den Betrieb ersetzt werden.

2. Fur die Frage, ob von einem Unternehmen angemietete Immobilien (hier: Mitarbeiterunterkiinfte) dazu bestimmt sind,
dauerhaft dem Geschaftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin wird das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2022 - 8 K 8102/21
aufgehoben.

Die Sache wird an das Finanzgericht Berlin-Brandenburg zur anderweitigen Verhandlung und Entscheidung
zurlckverwiesen.

Diesem wird die Entscheidung Uber die Kosten des Verfahrens ubertragen.

Tatbestand

1 Inder Sache ist streitig, ob dem Gewerbeertrag der Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin), einer GmbH, in den
Streitjahren 2012 und 2013 gemaf & 8 Nr. 1 Buchst. e des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) Aufwendungen zur
Unterbringung von Arbeitnehmern hinzuzurechnen sind.

2 Die Klagerin, deren eingetragener Geschaftsgegenstand "Service Dienstleistungen fur ..." lautete, beschaftigte
gering entlohntes eigenes Personal, das sie bundesweit flexibel in verschiedenen Filialen ihrer Auftraggeber
einsetzte. Es erbrachte Uberall da, wo gerade keine Arbeitskrafte durch die Auftraggeber der Klagerin zu erreichen
waren, einfachste, zumeist korperliche Arbeiten wie Regale einsortieren, Ware auspacken und Inventurmafinahmen.
Das Geschaftsmodell der Klagerin bestand hiernach darin, bundesweit guinstige Arbeitskrafte dahin zu bringen, wo
sie gerade bendtigt wurden.

3 Umihren Arbeitnehmern Ubernachtungsméglichkeiten da, wo sie gerade gebraucht wurden, zur Verfiigung zu
stellen, mietete die Klagerin in den Streitjahren an verschiedenen Tatigkeitsorten Unterkiinfte an. Die Klagerin
benétigte entsprechende Ubernachtungsméglichkeiten standig. Die Unterkunftskosten rechnete sie nur zum Teil
nach & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG ihrem Gewinn hinzu. So rechnete die Klagerin im Kalenderjahr 2013 die
Aufwendungen fur "Miete Wohnungen" in Hohe von ... € hinzu. Eine Hinzurechnung der Aufwendungen fir
Pensions- und Hotelzimmeraufwand (Konto 4665 und 4666) nahm sie nicht vor.
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4 Nachdem die Klagerin zunachst erklarungsgemafs unter dem Vorbehalt der Nachprifung veranlagt worden war,
fand bei ihr eine steuerliche AuRenprufung statt. In der Folge vertrat der Beklagte und Revisionsbeklagte
(Finanzamt --FA--) die Auffassung, dass es sich bei den Aufwendungen fir die Anmietung der
Mitarbeiterunterklinfte an den Tatigkeitsorten um Miet- und Pachtzinsen fir die Benutzung der unbeweglichen
Wirtschaftsguter des Anlagevermdgens handele, die im Eigentum eines anderen stehen und die gemaR & 8 Nr. 1
Buchst. e GewStG dem Gewerbeertrag der Klagerin hinzuzurechnen seien. Es nahm bei der Ermittlung des
Gewerbeertrags der Erhebungszeitraume 2012 und 2013 entsprechende Hinzurechnungen vor. Das FA erlief? am
28.02.2019 (in der Vorentscheidung wohl infolge eines Schreibfehlers "25.02.2019") fur die Besteuerungszeitraume
2012 und 2013 geanderte Gewerbesteuermessbescheide, mit denen es die Gewerbesteuermessbetrage 2012 und
2013 hoher festsetzte.

5  Einspruche (Einspruchsentscheidung vom 15.04.2021) und Klage waren erfolglos. Das Finanzgericht (FG) entschied,
das FA habe bei der Ermittlung des Gewerbeertrags zu Recht die streitgegenstandlichen Hinzurechnungen gemaf
§ 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG vorgenommen, weil die Unterkinfte fiktives Anlagevermdgen im Sinne dieser Vorschrift
darstellten; die Hohe der Betrage sei unstreitig.

6  Das Urteil ist in Entscheidungen der Finanzgerichte (EFG) 2023, 777 veroffentlicht. Es wurde der Klagerin
ausweislich der in der FG-Akte abgelegten Zustellungsurkunde am 28.12.2022 zugestellt.

7  Hiergegen wendet sich die Klagerin mit der vom FG hinsichtlich der Gewerbesteuermessbetrage 2012 und 2013
zugelassenen Revision.

8 Sie legte am 29.01.2023 (Sonntag) per Telefax mit einem auf den 26.01.2023 datierten Schreiben Revision ein und
teilte mit, dass der fiir die Nutzung des besonderen elektronischen Steuerberaterpostfachs (beSt) erforderliche
Registrierungscode durch die Steuerberaterkammer noch nicht Ubersandt worden sei.

9 Mit Vorsitzendenschreiben vom 02.02.2023 wurde sie auf & 52d der Finanzgerichtsordnung (FGO) hingewiesen,
wonach seit dem 01.01.2023 auch fiir Steuerberater eine Verpflichtung bestanden habe, die Revision elektronisch
einzureichen. Dieses Schreiben wurde der Klagerin am 09.02.2023 zugestellt. Am 21.02.2023 tUbermittelte die
Prozessbevollmachtigte der Klagerin das auf den 26.01.2023 datierende Schreiben erneut elektronisch. Erganzend
teilte sie mit, im Jahr 2022 nicht "aktiv" in der Kommunikation mit den Finanzgerichten gestanden zu haben. Am
04.01.2023 --unverzuglich nach Ruckkehr aus dem Urlaub zum Jahreswechsel-- habe der fur die Klagerin zustandige
Steuerberater die Registrierung beantragt und unmittelbar nach Erhalt des Registrierungsschreibens seinen
Systempartner mit der Einrichtung beauftragt. Diese sei erst am 21.02.2023 abgeschlossen worden.

10 Die Klagerin beantragt,
das Urteil des Finanzgerichts Berlin-Brandenburg vom 13.12.2022 - 8 K 8102/21 aufzuheben und die Bescheide
Uber den Gewerbesteuermessbetrag 2012 und 2013 vom 28.02.2019 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom
15.04.2021 dahingehend zu andern, dass bei der Ermittlung des Gewerbeertrags eine Hinzurechnung der
Aufwendungen fur Mitarbeiterunterkunfte nach & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG fur 2012 in Hohe von ... € und fur 2013
in Hohe von ... € unterbleibt.

11 Das FA beantragt,
die Revision als unzulassig zu verwerfen.

Entscheidungsgrunde

12 Die Revision ist zuldssig.

13 1. Die Revision wurde nicht verspatet eingelegt, auch wenn die Klagerin innerhalb der Revisionseinlegungsfrist
(8 120 Abs. 1 Satz 1 FGO) die Revision nur per Telefax-Schreiben eingelegt hat. lhr ist jedenfalls gemafd § 56 Abs. 1
FGO Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewahren.

14 a) GemaR & 56 Abs. 1 FGO ist auf Antrag und nach & 56 Abs. 2 Satz 4 FGO auch ohne Antrag Wiedereinsetzung in
den vorigen Stand zu gewahren, wenn jemand ohne Verschulden verhindert war, eine gesetzliche Frist einzuhalten.
Ein Verschulden des Prozessbevollmachtigten steht dem Verschulden des Beteiligten gleich (&8 85 Abs. 2 der
Zivilprozessordnung i.V.m. § 155 Satz 1 FGO). Der Antrag ist grundsatzlich binnen zwei Wochen nach Wegfall des
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Hindernisses zu stellen (§ 56 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 FGO). Die Tatsachen zur Begriindung des Antrags sind
glaubhaft zu machen (§ 56 Abs. 2 Satz 2 FGO). Innerhalb der Antragsfrist ist die versaumte Rechtshandlung
nachzuholen (§ 56 Abs. 2 Satz 3 FGO).

b) Im Streitfall liegen diese Voraussetzungen vor.

aa) Die Kldgerin hat die Revision zwar zunachst nicht, wie es geboten gewesen ware, gemafd § 52d Satz 1 FGO als
elektronisches Dokument Ubermittelt. Sie traf jedoch jedenfalls kein Verschulden an der Saumnis.

(1) Der fur sie tatigen Prozessbevollmachtigten beziehungsweise den fur diese tatigen Steuerberatern war nach
ihrem Vortrag bis zum Ablauf der Frist zur Einlegung der Revision (30.01.2023) eine Nutzung des beSt aus
tatsachlichen Grinden nicht maoglich, weil dieses erst im Februar 2023 eingerichtet werden konnte.

Der Vortrag, wonach der Prozessbevollmachtigten beziehungsweise den fir sie tatigen Steuerberatern ("uns”) bis
zum Ablauf der Revisionseinlegungsfrist (30.01.2023) eine Nutzung des beSt aus Grinden, die sie nicht zu vertreten
hatten, nicht moglich war, ist glaubhaft. Sehr viele Steuerberater hatten den fir die Erstanmeldung am beSt
zwingend erforderlichen Registrierungsbrief nicht rechtzeitig vor dem 01.01.2023 erhalten. Im Streitfall war die
Revisionseinlegungsschrift vor Ablauf der Revisionseinlegungsfrist fertig gestellt und unter Hinweis auf die
Unméglichkeit der Nutzung des beSt per Telefax libermittelt worden; die elektronische Ubertragung wurde zeitnah
nachgeholt.

(2) Ein Verschulden der Prozessbevollmachtigten ist insbesondere auch nicht darin zu sehen, dass sie erst am
04.01.2023 die Erstregistrierung beantragt hat und nicht durch Nutzung des "Fast Lane"-Verfahrens aktiv auf eine
vorgezogene Registrierung hingewirkt hatte. Das in & 52d Satz 2 FGO enthaltene Tatbestandsmerkmal, dass ein
sicherer Ubermittlungsweg "zur Verfiigung steht”, ldsst nicht ohne Weiteres eine rechtliche Verpflichtung erkennen,
sich vermittels der "Fast Lane" --entgegen dem im Gesetz vorgezeichneten Verfahren, wonach die
Bundessteuerberaterkammer (BStBK) von sich aus die Ubersendung der Registrierungsbriefe bewirken sollte-- den
Ubermittlungsweg selbst zu beschaffen. Die BStBK als derjenige Hoheitstriger, der zur Einrichtung und zum Betrieb
des beSt verpflichtet ist, hat allen Berufstragern ausdriicklich mitgeteilt, dass die "Fast Lane" lediglich als Angebot
zu verstehen sei, aber keine Rechtspflicht zu ihrer Nutzung bestehe.

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird im Ubrigen auf den Beschluss des Bundesverfassungsgerichts (BVerfG)
vom 23.06.2025 - 1 BvR 1718/24 (Deutsches Steuerrecht 2025, 1698) und das Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH)
vom 25.06.2024 - X R 13/23 (BFH/NV 2024, 1420) verwiesen. Die Rechtsprechung (das Urteil des Niedersachsischen
FG vom 20.03.2023 - 7 K 183/22, EFG 2023, 643), auf die sich das FA fir seine Ansicht, dass die Revision im
Hinblick auf den Versto gegen & 52d FGO unzulassig sei, berufen hat, ist durch die Entscheidung des BVerfG
uberholt.

(3) Ein Verschulden der Prozessbevollmichtigten ist auch im Ubrigen nicht erkennbar. Sobald infolge der Zustellung
der Vorentscheidung klar war, dass fur das damit anstehende Revisionsverfahren das beSt benoétigt werde, wurde
unverzuglich ein Zugang zum beSt beantragt und --nachdem die Zugangsdaten mitgeteilt worden waren-- die
technische Umsetzung beauftragt sowie noch an dem Tag der Freischaltung die Revisionseinlegungsschrift, die
bereits per Telefax Ubermittelt worden war, noch einmal in elektronischer Form lUbermittelt.

bb) Die versaumte Handlung wurde damit noch am Tag des Wegfalls des Hindernisses und somit innerhalb der
Zwei-Wochen-Frist des & 56 Abs. 2 Satz 3 FGO (i.V.m. § 56 Abs. 2 Satz 1 Halbsatz 1 FGO) nachgeholt.

2. Die Revisionsbegriindung ist --entgegen der Auffassung des FA-- ausreichend.

a) § 120 Abs. 3 Nr. 2 Buchst. a FGO erfordert die bestimmte Bezeichnung der Umstande, aus denen sich die
Rechtsverletzung ergibt. Die erhobene Riige muss eindeutig erkennen lassen, welche Norm der Revisionsklager fur
verletzt halt. Ferner muss der Revisionsklager die Grunde tatsachlicher und rechtlicher Art darlegen, die nach seiner
Auffassung das erstinstanzliche Urteil rechtsfehlerhaft erscheinen lassen (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 24.09.2013 -
VIR 48/12, BFH/NV 2014, 341, Rz 10, m.w.N.). Erforderlich ist auch eine zumindest kurze Auseinandersetzung mit
den Griinden des angefochtenen Urteils, aus der zu erkennen ist, dass der Revisionsklager die Begriindung dieses
Urteils und sein eigenes Vorbringen Uberpruft hat (standige Rechtsprechung, s. die Nachweise bei Graber/Ratschow,
Finanzgerichtsordnung, 10. Aufl,, § 120 Rz 58 ff., 65; Lange in Hibschmann/Hepp/Spitaler, § 120 FGO Rz 185). Eine
vollstandige Auseinandersetzung mit samtlichen Entscheidungsgriinden ist jedoch nicht notwendig (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 30.10.2003 - 11l R 23/02, BFHE 204, 113, BStBL Il 2004, 267, unter I.1., m.w.N.).
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25 b) Entgegen der Ansicht des FA genuigt die Revisionsschrift diesen Anforderungen. Denn die Kldgerin hat eine
fehlerhafte Anwendung des & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG gerligt und hinreichend dargelegt, weshalb aus ihrer Sicht
die Vorentscheidung fehlerhaft sein soll und weshalb ihre Aufwendungen fir Mitarbeiterunterkiinfte entgegen der
Auffassung des FG bei der Ermittlung des Gewerbeertrags nicht hinzuzurechnen seien. Das FG habe nicht
hinreichend bertcksichtigt, dass das zeitlich begrenzte fiktive Eigentum an Hotel- und Pensionszimmern sowie
Ferienwohnungen an stetig wechselnden unterschiedlichen Orten in der Bundesrepublik Deutschland im Streitfall
nicht auf Dauer ihrer betrieblichen Tatigkeit diene, sondern nur fiir die Dauer des auszufuhrenden Auftrags. Weil
die Orte stetig wechselten, misse das Unternehmen die jeweilig angemieteten Ubernachtungsmadglichkeiten nicht
fur den standigen Gebrauch in seinem Betrieb vorhalten. Die Kldgerin hat unter anderem auch sinngemaf3
vorgetragen, dass das FG-Urteil damit im Widerspruch zu den im Senatsurteil vom 25.07.2019 - 11l R 22/16 (BFHE
265, 386, BStBL |1 2020, 51) dargelegten Grundsatzen stehe.

26 Die Revision ist begriindet. Die Vorentscheidung verletzt Bundesrecht (8 118 Abs. 1 Satz 1 FGO) und erweist sich
auch nicht im Ergebnis als richtig (§ 126 Abs. 4 FGO). Mangels ausreichender Feststellungen des FG ist die Sache
nicht spruchreif. Sie ist deshalb aufzuheben und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
zurtickzuverweisen (8§ 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 FGO).

27 1.Nach & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG in der in den Streitjahren geltenden Fassung wird dem Gewinn aus
Gewerbebetrieb (§ 7 GewStG) ein Viertel der Summe aus der Halfte der Miet- und Pachtzinsen (einschlieflich
Leasingraten) fur die Benutzung der unbeweglichen Wirtschaftsgiiter des Anlagevermdgens, die im Eigentum eines
anderen stehen, hinzugerechnet, soweit sie bei der Ermittlung des Gewinns abgesetzt worden sind und soweit die
Summe der Betrdage im Sinne von & 8 Nr. 1 Buchst. a bis f GewStG den Betrag von 100.000 € (bersteigt.

28 a) Die Grundsatze, nach denen sich bestimmt, ob ein Wirtschaftsqut dem Anlagevermdogen zuzuordnen ist, hat der
Senat zum Beispiel im Urteil vom 25.07.2019 - III R 22/16 (BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 21 ff.,, m.w.N.) und
im Beschluss vom 23.03.2022 - 11l R 14/21 (BFHE 276, 182, BStBL 11 2022, 559, Rz 18 ff.) ausfuhrlich dargestellt.
Daran ist festzuhalten und darauf wird zur Vermeidung von Wiederholungen verwiesen.

29 aa) Danach ist die Fiktion, dass der Steuerpflichtige der Eigentiimer der Wirtschaftsgiter ist, nicht an das Vorliegen
bestimmter Voraussetzungen gekniipft (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - lll R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il
2020, 51, Rz 28; BFH-Urteil vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBL 1l 2022, 276, Rz 11 ff.).

30 bb) Die Frage, ob das fiktiv im Eigentum des Steuerpflichtigen stehende Wirtschaftsgut zu dessen Anlagevermogen
gehoren wirde, ist stets zu prufen. Die Prufung orientiert sich mafdgeblich an der Zweckbestimmung des
Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits
aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der
Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art des Betriebs (z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - llI R 22/16,
BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 28; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 - IlI R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL ||
2022, 559, Rz 18 ff.; BFH-Urteile vom 08.12.2016 - IV R 24/11, BFHE 256, 526, BStBL 1l 2022, 276, Rz 18, und vom
29.11.1972 - I R 178/70, BFHE 107, 468, BStBL Il 1973, 148, unter 2.).

31 (1) (Fiktives) Anlagevermogen ist nicht nur dann anzunehmen, wenn ein Wirtschaftsgut dem Kerngeschaft eines
Unternehmens dient. Es genugt, dass es (erkennbar) objektiv und subjektiv dazu bestimmt ist, dauernd dem
Geschaftsbetrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 des Handelsgesetzbuchs --HGB--); es muss ihm nicht direkt oder
unmittelbar dienen und nicht zwingend erforderlich sein (vgl. z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 - Il R 36/22, BFHE
286, 446, BStBL 1l 2025, 88, Rz 15 ff.).

32 (2) Soweit der Senat ausgefuhrt hat, dass die Verwendung des Wirtschaftsguts als Produktionsmittel fir die
Zuordnung zum Anlagevermogen spreche, wahrend der Einsatz als zu veraufierndes Produkt eine Zuordnung zum
Umlaufvermogen nahelege (vgl. z.B. Senatsurteile vom 19.01.2023 - Il R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16, und vom
25.07.2019 - 111 R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 22), beschreibt er Kriterien zur Beantwortung der
Frage, ob das Wirtschaftsgut dazu bestimmt ist, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen. In den Fallen, in denen
sich das Wirtschaftsgut in keine dieser Kategorien einordnen lasst (zum Beispiel Werbetrager, die der Vermarktung
der zu veraufiernden Produkte dienen), kommen die genannten Kriterien nicht zur Anwendung (vgl. z.B. Senatsurteil
vom 16.09.2024 - 11l R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL 11 2025, 88, Rz 20), im Ubrigen ersetzen sie das Kriterium der
Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtern lediglich in bestimmten Fallen die Zuordnung.
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(3) Auch im Fall der kurzzeitigen Anmietung von Wirtschaftsgiitern ist Voraussetzung fiir eine Hinzurechnung, dass
der Steuerpflichtige das Wirtschaftsgut oder die Wirtschaftsglter standig fiir den Gebrauch in seinem Betrieb
bendtigt, so dass sich die wiederholte kurzzeitige Anmietung des namlichen Wirtschaftsguts oder vergleichbarer
Wirtschaftsguter als Surrogat einer Entscheidung zur langfristigen Anmietung (langfristigen Nutzung) darstellt (z.B.
Senatsurteile vom 16.09.2024 - Ill R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL |1 2025, 88, Rz 15 f,, 20; vom 17.08.2023 -

I11' R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL 11 2024, 70, Rz 54; vom 19.01.2023 - |1l R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 18, und
vom 25.07.2019 - llI R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 24; Senatsbeschluss vom 23.03.2022 -

I11 R 14/21, BFHE 276, 182, BStBL Il 2022, 559, Rz 21). Dadurch wird sowohl dem in & 247 Abs. 2 HGB angelegten
Merkmal der Dauerhaftigkeit Rechnung getragen als auch die in dieser Vorschrift vorgesehene Verbindung zum
konkreten Betrieb (das heifst den betrieblichen Verhaltnissen) hergestellt. Hingegen genugt es fur eine
Hinzurechnung nicht, dass das angemietete Wirtschaftsgut dem Betrieb dient und die Mietkosten als
Betriebsausgaben abgezogen werden konnen, wie dies die Argumentation des FA nahelegt. Denn wiirde man bereits
jede kurze, anlass- oder auftragsbezogene Anmietung eines Wirtschaftsguts ausreichen lassen, ware das
Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsguter des Anlagevermogens” im Ergebnis inhaltsleer und Uberflissig (Senatsurteil
vom 25.07.2019 - 1ll R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL Il 2020, 51, Rz 25, m.w.N.).

(4) Nach diesen Grundsatzen kommt auch bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien --hier von
Hotel- und Pensionszimmern als Mitarbeiterunterkiinfte-- eine Hinzurechnung (nur dann) in Betracht, wenn der
Steuerpflichtige nach seinen speziellen betrieblichen Verhaltnissen derartige Immobilien standig fir den Gebrauch
in seinem Betrieb vorhalten muss und es sich entweder immer wieder um dieselben Unterkinfte handelt oder die
nur kurzzeitig angemieteten Immobilien untereinander austauschbar sind, so dass die wiederholte kurzzeitige
Anmietung verschiedener Immobilien einer langerfristigen Anmietung gleichkommt (vgl. z.B. Senatsurteil vom
17.08.2023 - 11l R 59/20, BFHE 281, 546, BStBL Il 2024, 70). Die Frage der Austauschbarkeit orientiert sich auch hier
an der Zweckbestimmung der Unterkunfte im konkreten Betrieb, die einerseits subjektiv vom Willen des
Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen muss.

Bei Immobilien ist fur die Frage der Austauschbarkeit --neben (zum Beispiel) der Art der Immobilie, ihrer
Ausstattung und moglichen Zusatzleistungen-- regelmafiig auch ihre Lage von mafigeblicher Bedeutung, denn
Immobilien zeichnen sich insbesondere durch ihre Belegenheit aus. Ob hierbei die konkrete Belegenheit oder aber
ein bestimmter Einzugsbereich oder Umkreis (zum Beispiel die Ausdehnung der politischen Gemeinde)
entscheidend ist, hangt von den Umstanden des Einzelfalles ab. Nur in Ausnahmefallen kommt es nach den
betrieblichen Verhaltnissen auf die Lage einer Immobilie nicht an, etwa weil das Angebot darauf ausgerichtet ist, an
beliebigen Orten (Lauf-)Kundschaft iberall da zu gewinnen, wo die Ware oder Leistung angeboten wird (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 12.10.2023 - 11l R 39/21, BFHE 281, 568, BStBL Il 2024, 67, zur Anmietung von Standflachen fir
Imbissbetriebe im Reisegewerbe).

Bei einer wiederholten kurzzeitigen Anmietung von Immobilien (hier Unterkiinften) ist deshalb regelmafig nicht nur
zu fragen, ob immer wieder (bundes- oder weltweit) uberhaupt ihrer Art und Ausstattung nach vergleichbare
Immobilien (Unterkiinfte) bendtigt und angemietet werden, sondern auch, ob entsprechende Immobilien
(Unterkunfte) immer wieder in der jeweiligen Lage oder im Einzugsbereich oder Umkreis eines bestimmten Ortes
benotigt werden (vgl. z.B. Senatsurteil vom 25.07.2019 - Il R 22/16, BFHE 265, 386, BStBL 11 2020, 51, Rz 28 f.).
Andernfalls wirde man dem Tatbestandsmerkmal "Wirtschaftsgliter des Anlagevermogens” und dem darin
liegenden Erfordernis, dass das Wirtschaftsgut dazu bestimmt sein muss, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen
(8 247 Abs. 2 HGB), nicht gerecht.

Unterkunfte werden nicht standig fir den Gebrauch in einem Betrieb bendtigt, wenn sie am jeweiligen Ort jeweils
nur anlass- beziehungsweise auftragsbezogen fur einen Tag oder einzelne Tage angemietet werden. Ein solcher Fall
entspricht der gelegentlichen Anmietung eines Hotelzimmers oder einer Ferienwohnung zum Beispiel bei dem
Besuch einer Fortbildungsveranstaltung oder Fachmesse (BTDrucks 16/4841, S. 80).

(5) Der Senat folgt nicht der Auffassung, dass Hotelzimmermieten im Hinblick auf eine Selbstbindung der
Verwaltung in Rdnr. 29b der gleich lautenden Landererlasse vom 06.04.2022 (hier Ministerium der Finanzen und fur
Europa des Landes Brandenburg, 06.04.2022, BStBL | 2022, 638) generell nicht hinzugerechnet werden dirfen. Denn
an norminterpretierende Verwaltungsanweisungen sind im Allgemeinen weder das FG noch der BFH gebunden (vgl.
BFH-Urteil vom 24.10.2024 - VIR 7/22, BFHE 286, 441, BStBL Il 2025, 354, Rz 21). Etwas anderes ldsst sich auch
nicht aus dem BFH-Beschluss vom 11.05.2007 - IV B 28/06, unter 1., ableiten. Hiernach konnen
norminterpretierende Verwaltungsanweisungen, die die gleichmafdige Auslegung und Anwendung des Rechts
sichern sollen, im Allgemeinen weder eine einer Rechtsnorm vergleichbare Bindung aller Rechtsanwender noch
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eine Bindung nach dem Grundsatz von Treu und Glauben herbeifiihren. Eine von den Gerichten zu beachtende
Selbstbindung der Verwaltung besteht lediglich ausnahmsweise in dem Bereich der ihr vom Gesetz eingeraumten
Entscheidungsfreiheit, also im Bereich des Ermessens, der Billigkeit (zum Beispiel bei Anderung der
Rechtsprechung) und der Typisierung oder Pauschalierung. Eine solche Ausnahme ist bei der Auslegung des & 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG jedoch nicht einschlagig.

b) Im Rahmen des daneben in & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG enthaltenen Tatbestandsmerkmals "Miet- und
Pachtzinsen" ist die Frage zu prifen, welchen Einfluss mit der Vermietung von Zimmern in Pensionen oder Hotels
verbundene weitere Leistungen (zum Beispiel Zimmerreinigung, Bettenmachen, Frihstuick) auf die rechtliche
Einordnung des Vertrages haben. Insoweit kommt es darauf an, ob es sich um untergeordnete Nebenleistungen oder
um trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelt (s. dazu z.B. Senatsurteil vom 16.09.2024 -

Il R 36/22, BFHE 286, 446, BStBL 11 2025, 88, Rz 23 ff., m.w.N.).

c) Die finanzrichterliche Uberzeugungsbildung ist revisionsrechtlich nur eingeschrinkt auf VerstéRe gegen
Denkgesetze und allgemeine Erfahrungssatze Gberprufbar (vgl. z.B. BFH-Urteil vom 25.10.2016 - | R 57/15, BFHE
255, 280, BStBL 11 2022, 273, Rz 15). Die aus dem Gesamtergebnis des Verfahrens zu gewinnende Uberzeugung des
FG ist jedoch nur dann ausreichend und fur das Revisionsgericht bindend (&8 118 Abs. 2 FGO), wenn sie auf einer
logischen, verstandesmafig einsichtigen Wirdigung zutreffender Kriterien beruht, deren nachvollziehbare
Folgerungen den Denkgesetzen entsprechen und von den festgestellten Tatsachen getragen werden. Enthalt das
Urteil keine tragfahige Tatsachengrundlage fiir die Folgerungen in der tatrichterlichen Entscheidung oder fehlt die
nachvollziehbare Ableitung dieser Folgerungen aus den festgestellten Tatsachen und Umstanden, so liegt ein
Verstof® gegen die Denkgesetze vor (vgl. Senatsurteil vom 14.04.2021 - 11l R 50/20, BFHE 273, 385, BStBL Il 2021,
866, Rz 15, m.w.N.), der als Fehler der Rechtsanwendung ohne besondere Ruge beanstandet werden kann
(Senatsurteil vom 16.01.2025 - 111 R 34/22, BFHE 287, 81, BStBL Il 2025, 386, Rz 23).

2. Bei Zugrundelegung dieser Rechtsgrundsatze kann die Vorentscheidung keinen Bestand haben. Das FG ist von
unzutreffenden Rechtsgrundsatzen ausgegangen.

a) Das FG ist zu Unrecht davon ausgegangen, dass das Merkmal der --das (fiktive) Anlagevermogen im Sinne des & 8
Nr. 1 Buchst. e GewStG kennzeichnenden-- Dauerhaftigkeit durch die (zwingende) Erforderlichkeit der
Raumlichkeiten fir die wahrend samtlicher Arbeitseinsatze auswarts unterzubringenden Mitarbeiter ersetzt werden
kann. Dabei verkennt das FG, dass nicht jedes Wirtschaftsgut, das zwingend erforderlich ist, um die Tatigkeit
auszuuben (wie zum Beispiel ein tageweise angemieteter Leihwagen wahrend der Inspektion des eigenen Wagens),
dauerhaft im Betrieb genutzt wird. Umgekehrt kann auch ein nicht zwingend erforderliches Wirtschaftsgut (fiktives)
Anlagevermogen darstellen. Es genligt, dass es oder austauschbare Wirtschaftsguter zur dauerhaften betrieblichen
Nutzung bestimmt sind beziehungsweise tatsachlich dauerhaft betrieblich genutzt werden.

Bei der Priifung, ob die Unterkiinfte dazu bestimmt sind, dauernd dem Betrieb zu dienen (vgl. § 247 Abs. 2 HGB),
hatte das FG deshalb darauf abstellen missen, ob und in welchem Umfang die Klagerin standig bestimmte oder
untereinander austauschbare Mitarbeiterunterkiinfte angemietet hat. Dabei ist im Regelfall auch die Lage der
Immobilien zu berticksichtigen.

Dort, wo die Klagerin regelmafdig Personal zur Verfligung gestellt hat, ist es naheliegend, dass sie immer wieder
bestimmte oder untereinander austauschbare Unterkiinfte angemietet hat. Soweit das Personal an bestimmten
Orten nur ausnahmsweise auf konkrete Kundenanforderung (zum Beispiel bei einem durch Krankheit beim dortigen
Stammpersonal verursachten Personalmangel) tatig war und dafir fur eine kurze Zeit Unterklinfte angemietet
wurden, durften diese regelmafig nicht dazu bestimmt gewesen sein, dauernd dem Geschaftsbetrieb zu dienen.

b) Das FG ist auch unzutreffend davon ausgegangen, dass der BFH das Kriterium, ob ein Wirtschaftsgut dazu
bestimmt ist, auf Dauer dem Geschaftsbetrieb zu dienen, durch die Frage ersetzt hat, ob das Wirtschaftsgut als
Produktionsmittel anzusehen ist oder in das zu veraufiernde Produkt eingegangen ist. Wie ausgefuhrt, stellt sich
diese Frage in den Fallen nicht, in denen sich das Wirtschaftsgut keiner der Kategorien "Produktionsmittel” oder "zu
verauferndes Produkt” zuordnen lasst (zum Beispiel Werbetrager, die der Vermarktung der zu veraufiernden
Produkte dienen). Im Ubrigen ersetzt die Frage das Kriterium der Dauerhaftigkeit nicht, sondern erleichtert lediglich
in bestimmten Fallen die Zuordnung (vgl. z.B. Senatsurteil vom 19.01.2023 - III R 22/20, BFH/NV 2023, 716, Rz 16).

c) Das FG durfte auch nicht erganzend berlicksichtigen, dass es aus Kundensicht irrelevant war, ob die Klagerin
Raumlichkeiten zur Unterbringung ihrer Mitarbeiter angemietet hat. Fur die Frage, ob und in welchem Umfang
standig bestimmte oder untereinander austauschbare Mitarbeiterunterkiinfte angemietet wurden und ob sie somit
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dazu bestimmt waren, dauerhaft dem Geschaftsbetrieb zu dienen, ist die Kundensicht ohne Belang. Die Priifung
orientiert sich maRgeblich an der Zweckbestimmung des Wirtschaftsguts in dem Betrieb, die einerseits subjektiv
vom Willen des Steuerpflichtigen abhangt, sich andererseits aber an objektiven Merkmalen nachvollziehen lassen
muss, wie zum Beispiel der Art des Wirtschaftsguts oder der Art und Dauer der Verwendung im Betrieb und der Art
des Betriebs.

47 3. Das angefochtene Urteil erweist sich auch nicht aus anderen Griinden im Sinne des § 126 Abs. 4 FGO als richtig;
eine Entscheidung in der Sache ist mangels Feststellung der konkreten betrieblichen Verhaltnisse der Klagerin
durch das FG nicht moglich. Das Urteil enthalt keine tragfahige Tatsachengrundlage fur die tatrichterliche
Folgerung, dass die Klagerin die von ihr angemieteten Mitarbeiterunterkiinfte standig fir den Gebrauch in ihrem
Betrieb hatte vorhalten mussen.

48 Die vom FG getroffenen Feststellungen zu den Betriebsabldufen sind nicht ausreichend, um beurteilen zu kdnnen,
ob das Merkmal des fiktiven Anlagevermdgens im Sinne des & 8 Nr. 1 Buchst. e GewStG erfullt ist (vgl. z.B.
Senatsurteil vom 01.06.2022 - 11l R 56/20, BFHE 277, 397, BStBL Il 2023, 875, Rz 40). Es fehlt insbesondere an
Feststellungen, ob und in welchem Umfang die konkreten Anmietungen fur langere Zeit oder --austauschbare
Unterkunfte betreffend-- immer wieder erfolgten.

49 Auch fehlt es an Feststellungen dazu, ob in der Zimmermiete weitere Leistungen (Zimmerreinigung, Bettenmachen,
Frihstlick) enthalten waren, ob es sich dabei gegebenenfalls um untergeordnete Nebenleistungen oder um
trennbare oder nicht trennbare Hauptleistungspflichten handelte und ob und gegebenenfalls wie ein Eigenanteil
der Mitarbeiter berticksichtigt wurde.

50 Die unzureichenden Feststellungen beruhen ausweislich der Vorentscheidung zwar entscheidend auch auf einer
Mitwirkungspflichtverletzung der Klagerin, die trotz Ausschlussfrist die angeforderten Belege nicht oder jedenfalls
nicht in einer vom FG verwertbaren Form vorgelegt hat. Dennoch kann der Senat im Streitfall nicht von einer
Zuruckverweisung absehen, da die Entscheidung des FG nicht den vorstehend dargestellten Rechtsgrundsatzen
entspricht und nicht auszuschliefen ist, dass bei Berlicksichtigung dieser Rechtsgrundsatze eine weitere Aufklarung
des Sachverhalts erfolgen kann.

51 4. Im zweiten Rechtsgang wird das FG die erforderlichen Feststellungen nachholen, namentlich die speziellen
betrieblichen Verhaltnisse der Klagerin feststellen und im Lichte der hier dargestellten Rechtsgrundsatze wurdigen
mussen. Sofern das FG die Anlagevermogenseigenschaft samtlicher oder einzelner Unterkiinfte bejaht, bedurfte es
zudem auch einer rechtlichen Einordnung der aufgrund der geschlossenen Vertrage zu entrichtenden Entgelte in
Bezug auf das Tatbestandsmerkmal "Miet- und Pachtzinsen”.

52 Die Klagerin ist zur Mitwirkung bei der Aufklarung des Sachverhalts verpflichtet (§ 90 der Abgabenordnung bzw.
§ 76 Abs. 1 Satz 2 und 3 FGO). Nur sie kann (ber ihre eigenen betrieblichen Verhaltnisse Auskunft geben. Sollten
die gerichtlichen Versuche zur Sachaufklarung mangels hinreichender Mitwirkung erfolglos bleiben, ware
gegebenenfalls das im konkreten Einzelfall fiir die richterliche Uberzeugungsbildung erforderliche, aber auch
ausreichende Beweismafi gegenuber dem Regelbeweismaf zu reduzieren (vgl. BFH-Urteil vom 17.06.2020 -

X R 18/19, BFHE 269, 305, BStBL 1l 2021, 213, Rz 20, m.w.N.). Unter Umstanden stiinde auch der
Betriebsausgabenabzug, der Voraussetzung fiir die gewerbesteuerliche Hinzurechnung ist, auf dem Prifstand. Bei
einer verspateten Mitwirkung kdnnen einem Beteiligten die Kosten des Verfahrens ganz oder teilweise auch dann
auferlegt werden, wenn er obsiegt hat (§ 137 Satz 1 FGO).

53 5. Die Ubertragung der Kostenentscheidung auf das FG folgt aus § 143 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 21. Januar 2026, VI R 25/24

Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen auch bei Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen
ECLI:DE:BFH:2026:U.210126.VIR25.24.0
BFH VI. Senat

EStG & 3 Nr 11a, EStG & 8 Abs 4, BGB & 133, BGB § 145, BGB & 146, BGB & 157, CoronaStHG Art 2 Nr 1 Buchst a, EStG &
19 Abs 1 S1 Nr1,EStG & 52 Abs 1, EStG & 40 Abs 1, LStDV & 2, EStG & 52 Abs 1, EStG VZ 2017 , EStG VZ 2018 , EStG VZ
2019, EStG VZ 2020, FGO & 118 Abs 2

vorgehend Niedersachsisches Finanzgericht , 24. Juli 2024, Az: 9 K 196/22
Leitsatze

1. "Aufgrund der Corona-Krise" geleistet sind Beihilfen und Unterstiitzungen, wenn sie vom Arbeitgeber zweckbestimmt
zur Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewahrt werden. Eine konkrete individuelle) Belastung der
beguinstigten Arbeitnehmer durch die Corona-Krise ist nicht erforderlich.

2. Die Anrechnung auf andere freiwillige Arbeitgeberleistungen steht der Steuerfreiheit von Corona-Sonderzahlungen
nicht entgegen.

Tenor

Auf die Revision der Klagerin werden das Urteil des Niedersachsischen Finanzgerichts vom 24.07.2024 - 9 K 196/22, die
Einspruchsentscheidung des Finanzamts vom 21.11.2022 sowie der Nachforderungsbescheid uber Lohnsteuer und
sonstige Lohnabzugsbetrage fiir die Zeit von Januar 2017 bis Dezember 2020 vom 11.03.2022 aufgehoben.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) betreibt mehrere Lebensmittelladen. In den Monaten April, Mai, Juni,
Juli, November und Dezember des Jahres 2020 Leistete sie Zahlungen aufgrund der Corona-Krise an ihre
Arbeitnehmer. Zudem kehrte sie --wie in den Vorjahren-- auch im Jahr 2020 eine Sonderzahlung/Urlaubsgeld sowie
eine Sonderzahlung/Bonus an ihre Arbeitnehmer aus. Diese beiden Zahlungen kundigte die Klagerin durch zwei
intern ausgehangte Informationsschreiben vom Mai 2020 wie folgt an:

Interne Info
"Sonderzahlungen”
Sehr geehrte Damen und Herren,
folgende Regelungen gelten ... bei der Ausfiihrung/Errechnung unserer Sonderzahlungen:

Unter guten wirtschaftlichen Voraussetzungen gibt es jahrlich zwei einmalige Sonderzahlungen. Mitte des Jahres
die Sonderzahlung / Urlaubsgeld und am Ende des Jahres die Sonderzahlung / Bonus.

Die Sonderzahlung / Urlaubsgeld wird in Hohe von 50 % des Bruttogehaltes gezahlt. Im Geschaftsjahr 2020
maximal jedoch 1.328 €. Diese Zahlung erfolgt ohne Berlicksichtigung von Krankheitszeitraumen. Die Zahlung
erfolgt mit der Mai-, spatestens mit der Juni-Abrechnung. Voraussetzung ist, dass der/die Mitarbeiter/in spatestens
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im Januar des aktuellen Jahres eingestellt worden ist. Mitarbeiter/innen mit einer laufenden Befristung erhalten
diese Zahlung anteilig.

Achtung!!! Geringfiigig beschéftigte Mitarbeiter erhalten diese Zahlung erst als Sonderzahlung zum Jahresende.
Mitarbeiter auBerhalb der Lohnfortzahlung erhalten die Sonderzahlung / Urlaubsgeld nicht.

Die Sonderzahlung / Bonuszahlung zum Jahresende erfolgt mit der November- spatestens mit der Dezember-
Abrechnung. Hier gilt folgende Regelung:

1.) - die Zahlung erfolgt ebenfalls in Hohe von 50 % des Bruttogehaltes

2.) - die Planzahlen des Marktes, bzw. des Gesamtunternehmens sollten erreicht werden. Diese werden mit der
Marktleitung besprochen und abgestimmt, da wir natdrlich nur die von lhnen beeinflussbaren Faktoren als Maf3stab
nehmen kénnen

3.) - jeder Mitarbeiter des Marktes erhalt diese Zahlung unter folgender Voraussetzung:
- Erfiillung Punkt 2

- 0 - 18 Tage Krankheit im Zeitraum von November des Vorjahres bis Oktober des aktuellen Geschéftsjahres volle
Zahlung in Hohe 50 % des Bruttogehaltes - 19 - 36 Tage Krankheit im Zeitraum von November des Vorjahres bis
Oktober des aktuellen Geschaftsjahres 50 % Zahlung in Hohe von 50 % des Bruttogehaltes - iiber 36 Tage Krankheit
im Zeitraum von November des Vorjahres bis Oktober des aktuellen Geschaftsjahres keine Zahlung

- Der Eintritt in die Firma muss spatestens im Januar des aktuellen Geschdéftsjahres erfolgt sein.

Beachten Sie bitte, dass die Sonderzahlungen auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht verpflichtend sind. Siehe hier
$4 bzw. § 5 des Arbeitsvertrages. Sie kbnnen hieraus daher keine zukiinftigen Anspriiche geltend machen.

Mit freundlichen Griifsen
[-]
- Verwaltung -
Interne Info
"Sonderregelung Urlaubsgeld 2020
Sehr geehrte Damen und Herren,
auch in diesem Jahr freuen wir uns, lhnen eine Sonderzahlung / Urlaubsgeld auszahlen zu kbnnen.
Bitte beachten Sie in diesem Jahr folgende Besonderheit:

Durch die ungewéhnliche Corona-Zeit werden wir in diesem Jahr einen Teil des Urlaubsgeldes als Corona-
Sonderzahlung ausweisen. Diese Corona-Sonderzahlung wird steuerfrei ausgezahlt, wodurch Sie eine hohere Netto-
Auszahlung der Urlaubsgeldzahlung haben werden.

Auf der Abrechnung ausgewiesenes Urlaubsgeld zzgl. der Corona-Sonderzahlung ergibt die Gesamtsumme
Urlaubsgeld.

Beachten Sie bitte, dass die Sonderzahlungen auf freiwilliger Basis erfolgen und nicht verpflichtend sind. Siehe hier
$ 4 bzw. $ 5 des Arbeitsvertrages. Sie kénnen hieraus daher keine zuktinftigen Anspriiche geltend machen.

Mit freundlichen Griif3en
[-]
- Verwaltung -
Betreffend die Sonderzahlung/Bonus zum Jahresende, die die Klagerin im November 2020 auszahlte, wurde

entsprechend verfahren.
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Einen Lohnsteuerabzug nahm die Klagerin in Bezug auf die erbrachten Corona-Sonderzahlungen nicht vor. In den
Verdienstabrechnungen der Arbeitnehmer wies sie die Leistung als "Sonderzahlung Corona" aus.

Das Finanzamt W fihrte flr den Streitzeitraum (Januar 2017 bis Dezember 2020) bei der Kldgerin eine Lohnsteuer-
AuBenpriufung durch. Die steuerfreie Auszahlung der Corona-Sonderzahlungen betreffend die
Auszahlungszeitraume April, Juni, Juli und Dezember 2020 beanstandete die Pruferin nicht. Die in den Monaten Mai
und November 2020 ausgezahlten Corona-Sonderzahlungen seien jedoch zu Unrecht nach & 3 Nr. 11a des
Einkommensteuergesetzes (EStG) steuerfrei ausgezahlt worden. Denn insoweit fehle es an dem hierfur
erforderlichen Zusatzlichkeitserfordernis. Ausweislich des Informationsschreibens vom Mai 2020
("Sonderregelung/Urlaubsgeld”) sei ein Teil des Urlaubsgeldes sowie der Bonuszahlung in eine Corona-
Sonderzahlung umgewandelt worden, um eine hohere Nettoauszahlung des Urlaubsgeldes sowie der Bonuszahlung
zu erreichen. Auch sei darin darauf hingewiesen worden, dass der Betrag der Corona-Sonderzahlung und der als
Urlaubsgeld sowie Bonus ausgewiesene Betrag die Gesamtsumme des Urlaubsgeldes/Bonus bildeten. Uberdies sei
weder aus dem Auszahlungszeitpunkt noch aus der Hohe der Zahlung ersichtlich, dass die Sonderzahlung fir die
besondere Arbeitssituation in der Coronazeit erfolgt sei. Vielmehr sei die Hohe der Gesamtsumme mit den reinen
Urlaubsgeldzahlungen der Vorjahre vergleichbar. Auch die Auszahlungszeitpunkte der Sonderzahlungen im Mai und
November seien mit den Zahlungen von Urlaubsgeld und Boni in Vorjahren identisch. Die als Corona-
Sonderzahlung in den Monaten Mai und November 2020 ausgewiesenen Zahlungen seien daher gemaf § 40 Abs. 1
EStG einvernehmlich mit einem Nettodurchschnittssteuersatz pauschal nachzuversteuern.

Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) folgte der Auffassung der Pruferin und erliefd fur den
Streitzeitraum einen entsprechenden Lohnsteuer-Nachforderungsbescheid.

Das Finanzgericht (FG) wies die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage ab.
Mit der Revision rugt die Klagerin die Verletzung materiellen Rechts.

Sie beantragt sinngemaf,

das Urteil des Niedersachsischen FG vom 24.07.2024 - 9 K 196/22, die Einspruchsentscheidung des FA vom
21.11.2022 sowie den Nachforderungsbescheid iber Lohnsteuer und sonstige Lohnabzugsbetrage fur die Zeit von
Januar 2017 bis Dezember 2020 vom 11.03.2022 aufzuheben.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Entscheidungsgrunde

10

11

12

13

Die Revision der Klagerin ist begriindet. Sie fuhrt zur Aufhebung der Vorentscheidung und zur Stattgabe der Klage
(8 126 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Das FG hat zu Unrecht entschieden, dass die von der
Klagerin in den Monaten Mai und November 2020 an ihre Arbeitnehmer ausgezahlten und in den
Verdienstabrechnungen jeweils als "Sonderzahlung Corona" bezeichneten Leistungen nicht nach § 3 Nr. 11a EStG
steuerbefreit sind.

1. Nach & 3 Nr. 11a EStG sind die zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn vom Arbeitgeber in der Zeit
vom 01.03.2020 bis zum 31.03.2022 aufgrund der Corona-Krise an seine Arbeitnehmer in Form von Zuschuissen und
Sachbezugen gewahrten Beihilfen und Unterstiitzungen bis zu einem Betrag von 1.500 € steuerfrei.

a) "Aufgrund der Corona-Krise" geleistet sind Beihilfen und Unterstiitzungen, wenn sie vom Arbeitgeber zur
Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise gewahrt werden. Eine konkrete (individuelle) Belastung des
Steuerpflichtigen durch die Corona-Krise verlangt das Gesetz fir die Steuerfreiheit in & 3 Nr. 11a EStG nicht
(BeckOK EStG/Levedag, 22. Ed. 01.07.2025, EStG & 3 Nr. 11 Rz 7; KKB/Hechtner, & 3 Nr. 11a EStG, 7. Aufl,, Rz 110;
Stahl in Bordewin/Brandt, & 3 Nr. 11a EStG Rz 29; von Beckerath in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, § 3 Nr. 11a
Rz B 11a/10; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl., § 3 Nr. 11a Rz 29d).

Aus den Begrifflichkeiten "Beihilfe” und "Unterstutzungen” folgt nichts anderes. Vielmehr schopft das Gesetz den
steuerlichen Entlastungsgrund --die Abmilderung der Belastungen durch die Corona-Krise-- abstrakt-generell und
typisierend aus der gesamtgesellschaftlichen Betroffenheit durch die Pandemie. Aufgrund der
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14

15

16

17

18

19

20

21

Allgemeinbetroffenheit kann ein coronabedingter Anlass bei Corona-Sonderleistungen des Arbeitgebers wahrend
des normierten Zeitraums der Corona-Krise stets unterstellt werden (ebenso Schreiben des Bundesministeriums der
Finanzen --BMF-- vom 09.04.2020, BStBL | 2020, 503; vgl. auch BTDrucks 19/19601, S. 21, 33).

Ausweislich der Gesetzesbegriindung (BTDrucks 19/19601, S. 33) wollte der Gesetzgeber durch § 3 Nr. 11a EStG
lediglich das im vorgenannten BMF-Schreiben vom 09.04.2020 festgelegte Verwaltungshandeln nachtraglich im
Interesse einer umfassenden Rechtssicherheit auf eine gesetzliche Grundlage stellen. Erforderlich, aber auch
ausreichend ist daher, dass der Arbeitgeber eine entsprechend belastbar zweckbestimmte Zahlung zusatzlich zum
ohnehin geschuldeten Arbeitslohn im beglinstigten Zeitraum erbringt (vgl. Stahl in Bordewin/Brandt, & 3 Nr. 11a
EStG Rz 29; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl,, 8 3 Nr. 11a Rz 29d). Einen weitergehenden
"Kausalzusammenhang" verlangt der Gesetzeswortlaut nicht (KKB/Hechtner, § 3 EStG, 7. Aufl,, Rz 110;
Brandis/Heuermann/Valta, § 3 Nr. 11a EStG Rz 7; Hechtner, NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht 2020, 1826, 1829;
Stahl in Bordewin/Brandt, & 3 Nr. 11a EStG Rz 29). Denn durch & 3 Nr. 11a EStG sollten Leistungen steuerbefreit
werden, mit denen im 6ffentlichen Interesse liegende Belastungen von Arbeitnehmern --insbesondere auch von
Supermarktangestellten-- anerkannt werden sollten (von Beckerath in Kirchhof/Kube/Mellinghoff, EStG, & 3 Nr. 11a
Rz B 11a/10, 19; Hamacher in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl,, 8 3 Nr. 11a Rz 29d; Tormohlen in Korn, &8 3 Nr. 11a
EStG Rz 14).

b) Nach diesen Mafistaben handelt es sich bei den streitigen Zahlungen der Kldagerin um "aufgrund der Corona-Krise
gewahrte Beihilfen und Unterstiitzungen”.

Die Klagerin hat die beiden streitigen Corona-Sonderzahlungen nach den bindenden Feststellungen des FG
entsprechend zweckbestimmt im Mai sowie November 2020 und damit in zeitlichem und sachlichem
Zusammenhang mit der Pandemie ausgezahlt. Weiteres, insbesondere eine konkrete Hilfsbedirftigkeit der
Empfanger, ist insoweit nicht erforderlich. Auch ist nicht Voraussetzung, dass die Leistungen dem Anlass nach
gerechtfertigt sind (s. dazu R 3.11 Abs. 2 Satz 1 der Lohnsteuer-Richtlinien 2023 --LStR--; BMF-Schreiben vom
09.04.2020, BStBL | 2020, 503). Damit ist entgegen der Auffassung von FA und FG auch unschadlich, dass die
Klagerin ihren Mitarbeitern bereits im Mai 2020 eine Corona-Sonderzahlung zugesagt und diese erst im November
2020 ausgezahlt hat.

2. Die Klagerin hat die im gesetzlichen Begunstigungszeitraum gewahrten Corona-Sonderzahlungen --anders als FA
und FG meinen-- ausweislich der beiden Informationsschreiben vom Mai 2020 auch zusatzlich zum ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn erbracht.

a) Dabei kann der Senat offenlassen, ob die mit dem Jahressteuergesetz 2020 vom 21.12.2020 (BGBL | 2020, 3096)
eingeflihrte Vorschrift des & 8 Abs. 4 EStG bereits fur die im Streitfall vorliegenden Lohnzahlungszeitraume Mai und
November 2020 anwendbar ist. Denn die Klagerin hat die in den Monaten Mai und November 2020 geleisteten
"Corona-Sonderzahlungen” sowohl nach & 8 Abs. 4 EStG als auch nach den von der Rechtsprechung des Senats zur
vorherigen Rechtslage aufgestellten Voraussetzungen zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht.

aa) Nach & 8 Abs. 4 Satz 1 EStG werden Leistungen des Arbeitgebers oder auf seine Veranlassung eines Dritten
(Sachbeziige oder Zuschisse) fir eine Beschaftigung unter anderem --und hier allein in Rede stehend-- nur dann
zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbracht, wenn die Leistung nicht auf den Anspruch auf
Arbeitslohn angerechnet (Nr. 1) oder der Anspruch auf Arbeitslohn nicht zugunsten der Leistung (Nr. 2) herabgesetzt
wird. Unter den Voraussetzungen des Satzes 1 ist von einer zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn
erbrachten Leistung auch dann auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen
arbeits- oder dienstrechtlichen Rechtsgrundlage (wie Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, Gesetz)
einen Anspruch auf diese hat (& 8 Abs. 4 Satz 2 EStG).

bb) Nach MaRgabe dieser Grundsatze ist das Zusatzlichkeitserfordernis im Streitfall im Hinblick auf die Corona-
Sonderleistungen Mai und November 2020 gewahrt. Denn diese sind weder nach & 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 EStG auf
den Anspruch auf den ohnehin geschuldeten Arbeitslohn angerechnet, noch ist dieser zugunsten dieser Leistungen
gemaf § 8 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 EStG herabgesetzt worden. Da die Neuregelung in & 8 Abs. 4 EStG auf den Ausschluss
von Gehaltsverzicht und -umwandlungen des ohnehin geschuldeten Arbeitslohns zielt (s. BTDrucks 19/22850,

S. 82 f.), ist der "Anspruch auf Arbeitslohn” auf den im Zuflusszeitpunkt bestehenden Anspruch auf diesen und damit
den lohnsteuer- und sozialversicherungspflichtigen Grundarbeitslohn zu beziehen. Freiwillige Arbeitgeberleistungen
gehoren nicht zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn. Sie treten vielmehr zu diesem hinzu.

cc) Daher ist unerheblich, ob die ausgehangten Informationsschreiben vom Mai 2020 als Gesamtzusage an alle
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Arbeitnehmer des Betriebs auszulegen sind und dadurch fir die Arbeitnehmer ein erganzender einzelvertraglicher
Anspruch auf die darin zugesagten freiwilligen Sonderzahlungen Urlaubsgeld und Bonus entstanden ist (vgl. Urteil
des Bundesarbeitsgerichts vom 29.04.2025 - 9 AZR 37/24), oder ob es sich lediglich um ein Angebot des
Arbeitgebers im Sinne von & 145 des Birgerlichen Gesetzbuchs (BGB) handelt, welches erst aufgrund der Annahme
des Arbeitnehmers (§ 146 BGB) zu einer Leistungspflicht des Arbeitgebers und damit einem Rechtsanspruch der
Arbeitnehmer auf die freiwillige Leistung erstarkt. Zum ohnehin geschuldeten "Anspruch auf Arbeitslohn” im Sinne
von & 8 Abs. 4 EStG wird die freiwillige Zusatzleistung des Arbeitgebers in beiden Fallen nicht. Denn nach & 8 Abs. 4
Satz 2 EStG ist von einer zusatzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erbrachten Leistung auch dann
auszugehen, wenn der Arbeitnehmer arbeitsvertraglich oder aufgrund einer anderen arbeits- oder dienstrechtlichen
Rechtsgrundlage (wie Einzelvertrag, Betriebsvereinbarung, Tarifvertrag, Gesetz) einen Anspruch auf diese hat.

22 dd) Deshalb ist --wie nach bisheriger Rechtslage (hierzu Senatsurteil vom 01.10.2009 - VI R 41/07, BFHE 227, 40,
BStBL I 2010, 487; R 3.33 Abs. 5 Satz 3 LStR 2022)-- auch unschadlich, wenn der Arbeitgeber eine freiwillige
Zusatzleistung auf eine ebensolche anrechnet, da der Anspruch des Arbeitnehmers auf den ohnehin geschuldeten
Arbeitslohn nicht berlhrt wird (vgl. Seer in Kirchhof/Seer, EStG, 24. Aufl.,, § 8 Rz 65; Brandis/Heuermann/Ettlich, & 8
EStG Rz 251). Entsprechendes gilt, soweit eine auf einer freiwilligen Zusage griindende (zweckgebundene) Leistung
des Arbeitgebers eine andere Zweckbestimmung erfahrt. Denn auch eine derartige "Umwandlung” andert nichts an
der Freiwilligkeit der Arbeitgeberzuwendung und berihrt den Anspruch des Arbeitnehmers auf den ohnehin
geschuldeten Arbeitslohn daher ebenfalls nicht.

23 b) Die Vorentscheidung kann zudem keinen Bestand haben, weil das FG die beiden zeitgleich im Mai 2020
ausgehangten Informationsschreiben der Klagerin rechtsfehlerhaft ausgelegt hat.

24 aa) Zwar gehort die Auslegung von Vertragen und Willenserklarungen zum Bereich der tatsachlichen Feststellungen
und bindet den Bundesfinanzhof (BFH) gemaf & 118 Abs. 2 FGO, wenn sie den Grundsatzen der §8 133, 157 BGB
entspricht und nicht gegen Denkgesetze und Erfahrungssatze verstofit, das heifdt jedenfalls moglich ist (standige
Rechtsprechung, z.B. Senatsurteile vom 10.10.2002 - VI R 13/01, BFHE 200, 363, BStBL Il 2003, 156, unter 11.3.a, und
vom 04.07.2018 - VI R 16/17, BFHE 261, 543, BStBL Il 2019, 373, Rz 20, sowie BFH-Urteile vom 10.08.2016 -

XI R 41/14, BFHE 255, 300, BStBL 11 2017, 590, Rz 38, und vom 25.07.2019 - IV R 49/16, Rz 23, jeweils m.w.N.). Das
Revisionsgericht pruft jedoch, ob das Finanzgericht die gesetzlichen Auslegungsregeln sowie die Denkgesetze und
Erfahrungssatze beachtet und die fir die Vertragsauslegung bedeutsamen Begleitumstdande erforscht und rechtlich
zutreffend gewdlrdigt hat. Die rechtliche Einordnung des von den Vertragspartnern Gewollten am Mafistab der
jeweils einschlagigen Normen ist fiir das Revisionsgericht nicht nach & 118 Abs. 2 FGO bindend, sondern in vollem
Umfang nachpriifbare Rechtsanwendung (z.B. BFH-Urteil vom 17.05.2017 - II R 35/15, BFHE 258, 95, BStBL 1l 2017,
966, Rz 26, sowie Senatsurteil vom 04.07.2018 - VI R 16/17, BFHE 261, 543, BStBL Il 2019, 373, Rz 20).

25 bb) Auch nach diesem eingeschrankten Prifungsmafstab halt die vom FG vorgenommene Auslegung der im Mai
2020 ausgehangten Informationsschreiben der Kldgerin einer revisionsrechtlichen Nachprufung nicht stand. Denn
im Streitfall hat es gegen & 133 BGB verstof3en. Das FG hat die beiden zeitgleich ausgehangten
Informationsschreiben vom Mai 2020 inhaltlich getrennt voneinander ausgelegt und nicht --wie geboten-- einer
empfangerbezogenen Gesamtschau unterworfen. Bei einer Orientierung der Auslegung am Empfangerhorizont
ergibt sich aus den beiden Informationsschreiben vom Mai 2020 ersichtlich, dass die Klagerin im Jahr 2020 --anders
als Ublich-- ihren Arbeitnehmern lediglich ein halftiges Urlaubsgeld sowie einen entsprechend verminderten Bonus
und daneben zusatzlich --wie auch in den Gbrigen Monaten des Streitzeitraums-- zwei Corona-Sonderzahlungen
zugesagt hat.

26 Aus dem Hinweis der Klagerin, dass dadurch eine hohere Nettoauszahlung der Urlaubsgeldzahlung erreicht werde
und sich aus der Abrechnung des ausgewiesenen Urlaubsgeldes zuziiglich der Corona-Sonderzahlung die
Gesamtsumme des Urlaubsgeldes ergebe, folgt nichts anderes. Aus Sicht der Mitarbeiter ist dies lediglich als
Hinweis der Klagerin dahingehend zu verstehen, dass sie trotz des geringeren Urlaubsgeldes/Bonus wegen der
beiden Corona-Sonderzahlungen fur Mai und November 2020 insgesamt nicht schlechter als in den Vorjahren
stehen werden. Die "kunstliche" Aufspaltung des "einheitlichen Vertragswerks" in Zusage und Gehaltsumwandlung
durch das FG tragt daher nicht und kann revisionsrechtlich keinen Bestand haben.

27 3.Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 18. Dezember 2025, VR 3/25

Innergemeinschaftliche Lieferung: Gelangensbestitigung keine Voraussetzung fiir Vertrauensschutz
ECLI:DE:BFH:2025:U.181225.VR3.25.0
BFH V. Senat

UStG § 4 Nr 1 Buchst b, UStG & 6a Abs 1, UStG & 6a Abs 3, UStG & 6a Abs 4, UStDV & 17a Abs 2, UStDV & 17a Abs 2, EGRL
112/2006 Art 138, UStG VZ 2018

vorgehend Hessisches Finanzgericht, 01. Juli 2024, Az: 1 K 1247/21

Leitsatze

Die Gewahrung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG setzt jedenfalls seit Inkrafttreten des § 17a UStDV
i.d.F. der Elften Verordnung zur Anderung der UStDV vom 25.03.2013 (BGBL | 2013, 602) zum 01.10.2013 nicht voraus,
dass der Unternehmer eine Gelangensbestatigung im Sinne des & 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV besitzt.

Tenor

Auf die Revision des Klagers werden das Urteil des Hessischen Finanzgerichts vom 01.07.2024 - 1 K 1247/21, die
Einspruchsentscheidung vom 08.09.2021 sowie der Umsatzsteuer-Anderungsbescheid fiir das Jahr 2018 vom 01.09.2020
aufgehoben.

Die Kosten des gesamten Verfahrens hat der Beklagte zu tragen.

Tatbestand

1 ImJahr 2018 (Streitjahr) bot der Klager und Revisionsklager (Klager), der als Steuerberater unternehmerisch tatig
ist, auf einer Internetplattform einen Pkw zum Verkauf an. Nachdem der Geschaftsfihrer (A) einer Gesellschaft (G)
mit Sitz in Rumanien Interesse am Kauf des Pkw bekundet hatte, Uberprifte der Klager die Umsatzsteuer-
Identifikationsnummer (USt-1dNr.) der G beim Bundeszentralamt fur Steuern (BZSt), das eine qualifizierte
Bestatigung ausstellte. AuRerdem forderte der Klager bei G einen Handelsregisterauszug an, aus dem sich ergab,
dass G durch A als Geschaftsfihrer vertreten wurde. Die Abholung des Pkw bei dem Klager, in deren Rahmen dem
Klager der Kaufpreis in Hohe von ... € in bar Ubergeben wurde, fand am xx.07.2018 statt. Hierbei wies sich der
Abholer durch einen Lichtbildausweis, von dessen Vorderseite der Klager eine Kopie anfertigte, gegenuber dem
Klager als A aus. Im schriftlichen Kaufvertrag verpflichtete sich der Kaufer insbesondere dazu, das Fahrzeug nach
Rumanien auszufihren und am xx.07.2018 im Inland abzumelden. Die dem Abholer durch den Klager
ausgehandigte Gelangensbestatigung wurde dem Klager in der Folge trotz mehrfacher telefonischer und
schriftlicher Mahnungen nicht zuriickgesandt.

2 Inseiner zu einer Vorbehaltsfestsetzung fihrenden Umsatzsteuer-Jahreserklarung fur das Streitjahr behandelte der
Klager die VerauRRerung des Pkw als steuerfreien Umsatz. Nach einer Anfrage der rumanischen Steuerverwaltung,
aus der hervorging, dass G keinen innergemeinschaftlichen Erwerb des Pkw erklart hatte, gelangte der Beklagte und
Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) zu der Auffassung, dass der Verkauf des Pkw nicht nach & 4 Nr. 1 Buchst. b
i.V.m. § 6a des Umsatzsteuergesetzes in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStG) steuerfrei sei, da es an einer
Gelangensbestatigung fehle und unklar sei, ob der Abholer des Pkw tatsachlich A gewesen sei. Zudem sei der Pkw
nie in Rumanien, sondern vielmehr --nach erfolgter Abmeldung-- wieder im Inland zugelassen worden. In der Folge
erlieR das FA nach § 164 Abs. 2 der Abgabenordnung einen entsprechenden Umsatzsteuer-Anderungsbescheid fiir
das Streitjahr.
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Das Finanzgericht (FG) wies die nach erfolglosem Einspruchsverfahren erhobene Klage ab. Der Steuerfreiheit des
Umsatzes als innergemeinschaftliche Lieferung stehe entgegen, dass der Klager mangels Vorlage einer
Gelangensbestatigung keinen vollstandigen Buch- und Belegnachweis erbracht und nicht nachgewiesen habe, dass
der Pkw nach Rumanien zu G gelangt sei. Der Klager konne sich auch nicht auf Vertrauensschutz berufen. Der
Unternehmer kdnne die Lieferung aus Vertrauensschutzgriinden nur dann als steuerfrei behandeln, wenn er die
nach der Umsatzsteuer-Durchfiihrungsverordnung in der im Streitjahr geltenden Fassung (UStDV) bestehenden
Verpflichtungen zum Beleg- und Buchnachweis ihrer Art nach erfullt habe. Zu diesem Nachweis gehore die
Gelangensbestatigung, die eine vereinfachte Nachweisfiihrung ermaogliche. Sie vereinfache die Anwendung der
Steuerbefreiung, weil der Unternehmer seine Nachweisverpflichtung von vornherein kenne. Diesem
gesetzgeberischen Ziel liefe es zuwider, fiir die Entstehung guten Glaubens nicht auf die Vorlage einer
Gelangensbestatigung abstellen zu kdnnen, auch wenn sich der gute Glaube im Zeitpunkt der Lieferung bilde und
die Gelangensbestatigung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorliegen konne. Da die Gelangensbestatigung als
Nachweismittel eingefihrt worden sei, kdnnte anderenfalls --diesem Zweck entgegenstehend-- deren Vorlage unter
Berufung auf den guten Glauben stets unterbleiben, wenn die Ubrigen Nachweise vorlagen und der Steuerpflichtige
auch ansonsten die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns an den Tag gelegt hatte. Eine blofe Versicherung des
Abnehmers, den Gegenstand der Lieferung in das ubrige Gemeinschaftsgebiet zu befordern
(Abnehmerversicherung), als ausreichend anzusehen, die bereits im Zeitpunkt der Lieferung erstellt werden konne,
ware eine Rickkehr zur nicht mehr geltenden Gesetzeslage und stiinde im Widerspruch zu der Rechtsprechung des
Gerichtshofs der Europaischen Union (EuGH), wonach die vorzulegenden Nachweise zumindest eine halbwegs
sichere Gewahr dafur leisten sollten, dass die Ware physisch in den anderen Mitgliedstaat gelangt sei, da dies die
grundlegende Voraussetzung fur eine innergemeinschaftliche Lieferung sei und bloRe Absichten zur Versendung
nicht ausreichten. Der EuGH verlange von den nationalen Gesetzgebern, einen Ausgleich zwischen einem sicheren
Nachweis, dass die Ware mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Abnehmer im anderen Mitgliedstaat geliefert worden
sei, und einem einfachen, fir den Lieferer praktikablen Nachweis. Mit der Einflihrung der Gelangensbestatigung
habe der Verordnungsgeber ausweislich der Begriindung versucht, den Ausgleich zwischen Handhabbarkeit,
Rechtssicherheit und Abbildung der tatsachlichen Verhaltnisse zu finden.

Nichts anderes folge aus dem Grundsatz der Rechtssicherheit. Mit diesem sei es nicht vereinbar, wenn der
Mitgliedstaat eine Liste von Nachweisen erstellt habe, der Lieferer diese vorgelegt hatte und erst spater --aufgrund
besserer Erkenntnis-- die Steuerfreiheit wieder aberkannt werde. So liege der Fall der fehlenden
Gelangensbestatigung jedoch gerade nicht. Der Klager habe zu jedem Zeitpunkt Gewissheit darliber gehabt, dass er
keinen vollstandigen Buch- und Belegnachweis uber die innergemeinschaftliche Lieferung habe fuhren kdnnen. Es
sei dem Klager mittels des Einbehalts einer Kaution mdglich gewesen, das Geschaft rechtssicher abzuwickeln. Die
Rechnung ohne Ausweis der Umsatzsteuer hatte nach der Lieferung gestellt werden kénnen, sobald die
Gelangensbestatigung eingegangen ware.

Mit seiner Revision macht der Klager die Verletzung materiellen Rechts geltend. Das FG habe verkannt, dass die
frihere Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht auf die geanderte Rechtslage ubertragbar sei. Die
bisherige Rechtsprechung beziehe sich auf den Zeitraum vor Einflihrung der Gelangensbestatigung, in dem der
Steuerpflichtige seine Sorgfaltspflichten bis zur Ubergabe der Ware vollstindig habe erfiillen kénnen. lhm, dem
Klager, konne nicht vorgeworfen werden, dass er sich die Gelangensbestatigung nicht vor Ort habe unterschreiben
lassen, da eine solche Verfahrensweise dem Wesen der Gelangensbestatigung widersprochen hatte. Diese kénne
erst erteilt werden, wenn die Ware tatsachlich am Zielort angekommen sei. Hieran fehle es aber gerade, wenn die
Anwendung der Regelung des & 6a Abs. 4 UStG im Fall der unterlassenen Befdrderung in das Ubrige
Gemeinschaftsgebiet in Rede stehe. Durch die Einflihrung der Gelangensbestatigung habe der Vertrauensschutz fur
diese Fallgestaltung nicht abgeschafft werden sollen. Misse der Unternehmer im Abholfall die Ware ohne
Belegerhalt aus der Hand geben und auf eine spatere Ubermittlung der Gelangensbestatigung vertrauen und bleibe
diese aus, sei er trotz Fehlens dieses Belegs auch zur Inanspruchnahme der Steuerfreiheit aus
Vertrauensschutzgriinden berechtigt, da es auf den Zeitpunkt der Lieferung der Ware ankomme. Maf3geblicher
Zeitpunkt fir die Prufung der Gutglaubigkeit ist der Zeitpunkt der unionsrechtlichen Entstehung der Umsatzsteuer,
also der Lieferzeitpunkt und damit die Ubergabe des Fahrzeuges. In Folge dessen setze das Tatbestandsmerkmal
der unrichtigen Angabe nicht voraus, dass die Beforderung oder Versendung tatsachlich durchgefiihrt worden sei.
Aus dem Unionsrecht ergebe sich nichts anderes. Zwar mussten, um in gutem Glauben zu handeln, alle Mafsnahmen
ergriffen werden, die verniinftigerweise verlangt werden kdénnten, um sicherzustellen, dass der getatigte Umsatz
nicht zu einer Beteiligung an einer Steuerhinterziehung fiihre. Jedoch misse das Risiko des Unternehmers, der als
"Steuereintreiber des Staates" tatig werde, verhaltnismafiig sein. Ein Abstellen auf eine Gelangensbestatigung hatte
zur Folge, dass der Lieferant keinerlei Schutz geniefse, wenn er auf deren Riicksendung vertraue. Eine Absicherung
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durch eine Kaution sei nicht zumutbar. Der Grundsatz der Rechtssicherheit verlange, dass der Steuerpflichtige seine
steuerlichen Verpflichtungen kenne, bevor er ein Geschaft abschliefse. Eine korrekte und einfache Anwendung der
Befreiungen sei nicht gewahrleistet, wenn der Steuerpflichtige in einer Situation, in der es offenbar keinen
stichhaltigen Beweis gebe, der den Schluss zulasse, dass die betreffenden Gegenstande an Orte auf3erhalb des
Liefermitgliedstaats verbracht worden seien, verpflichtet werde, einen solchen Beweis zu erbringen.

6  Der Klager beantragt,
das Urteil des FG, die Einspruchsentscheidung vom 08.09.2021 und den Umsatzsteuer-Anderungsbescheid fiir das
Jahr 2018 vom 01.09.2020 aufzuheben.

7  Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

8  Der Gesetzgeber habe bei der Einfihrung der Gelangensbestatigung insbesondere die Abholfalle im Blick gehabt.
Gerade die Konstellation rechtsunsicherer Abnehmerversicherungen hinsichtlich der Verbringung von Waren in
andere europaische Staaten sei genau in dieser Form bekannt gewesen und habe durch den Nachweis mittels einer
Gelangensbestatigung bereinigt werden sollen. Das Risiko unzuverlassiger oder betriigerischer Geschaftspartner
kdnne nicht auf den Fiskus abgewalzt werden. Nach dem Wortlaut von & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG mussten sich die
"unrichtigen Angaben” des Abnehmers auf die Voraussetzungen des § 6a Abs. 1 UStG beziehen. § 6a Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 UStG setze voraus, dass der Gegenstand der Lieferung in das Gibrige Gemeinschaftsgebiet befordert oder
versendet worden sei. Voraussetzung sei damit, dass die Beforderung oder Versendung stattgefunden habe und
nicht, dass eine solche beabsichtigt sei. Die nach & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG erforderliche "unrichtige Angabe” des
Abnehmers kénne sich demnach nicht auf die Absichtsbekundung des Transports in das Ubrige Gemeinschaftsgebiet
beziehen, sondern nur auf die (schriftliche) Aussage, dass die Beforderung oder Versendung tatsachlich
durchgefihrt worden sei.

9  Esseiim Streitfall unerheblich, welcher Zeitpunkt fur die Gewahrung des Schutzes nach & 6a Abs. 4 UStG
mafgeblich sei. Denn zu keinem Zeitpunkt entspreche es der erforderlichen Sorgfaltspflicht, eine
innergemeinschaftliche Lieferung auf Grundlage von Zusicherungen eines erstmaligen Geschaftskontaktes als
steuerfrei zu behandeln. Eine schriftliche Abnehmerversicherung geniige den Anforderungen nicht. Andernfalls
wurde aus & 6a Abs. 4 UStG ein Recht auf Fahrlassigkeit abgeleitet. Nicht nur im Falle von Barzahlungen, sondern
erst recht in Verbindung mit einer Abholung, insbesondere bei hochwertigen Pkw, seien in besonders hohem Mafe
gesteigerte Sorgfaltspflichten zu fordern.

10 Die Verwehrung des Vertrauensschutzes widerspreche nicht dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit. Dem Lieferer
sei es zuzumuten, die innergemeinschaftliche Lieferung solange als steuerpflichtig zu behandeln, bis er auch die
Gelangensbestatigung in den Handen halte. Es bestehe nach wie vor Raum fur Vertrauensschutz und zwar
dahingehend, dass dem liefernden Unternehmer unrichtige Angaben des Abnehmers in einer ihm lUbermittelten,
formell vollstandigen Gelangensbestatigung nicht angelastet wiirden. Andernfalls habe der Lieferer gegebenenfalls
zivilrechtliche Schadensersatzanspriiche gegen seinen Geschaftspartner. Zudem bestehe --insbesondere im Fall der
Abholung hochwertiger Pkw gegen Barzahlung-- die Mdglichkeit zum Einbehalt einer Kaution.

Entscheidungsgrunde

11 Die Revision des Klagers ist begriindet. Das Urteil des FG ist aufzuheben und der Klage stattzugeben (8 126 Abs. 3
Satz 1 Nr. 1 der Finanzgerichtsordnung --FGO--). Entgegen dem Urteil des FG setzt die Gewahrung von
Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG jedenfalls seit Inkrafttreten des & 17a UStDV i.d.F. der Elften
Verordnung zur Anderung der UStDV vom 25.03.2013 (BGBL | 2013, 602) zum 01.10.2013 nicht voraus, dass der
Unternehmer eine Gelangensbestatigung im Sinne des § 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV besitzt. Da im Streitfall die
Voraussetzungen fir die Gewahrung von Vertrauensschutz vorliegen, ist der Klage stattzugeben.

12 1. Hat der Unternehmer eine Lieferung als steuerfrei behandelt, obwohl die sich aus & 6a Abs. 1 Satz 1 UStG
(Art. 138 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006 uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem
--MwStSystRL--) ergebenden Voraussetzungen fur die Steuerfreiheit der innergemeinschaftlichen Lieferung nicht
vorliegen, so ist die Lieferung gemaf § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG gleichwohl als steuerfrei anzusehen, wenn die
Inanspruchnahme der Steuerbefreiung auf unrichtigen Angaben des Abnehmers beruht und der Unternehmer die
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Unrichtigkeit dieser Angaben auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht erkennen
konnte.

Ungeachtet des Umstandes, dass flr & 6a Abs. 4 UStG zwar keine ausdriickliche Grundlage im Unionsrecht besteht,
entspricht die Vorschrift gleichwohl dessen Vorgaben. Denn nach der Rechtsprechung des EuGH sind die
zustandigen Behorden des Liefermitgliedstaats nicht befugt, einen gutglaubigen Lieferanten, der Beweise vorgelegt
hat, die dem ersten Anschein nach sein Recht auf Befreiung einer innergemeinschaftlichen Lieferung von
Gegenstanden belegen, zu verpflichten, spater Mehrwertsteuer auf diese Gegenstande zu entrichten, wenn die
Beweise sich als falsch herausstellen, jedoch nicht erwiesen ist, dass der Lieferant an der Steuerhinterziehung
beteiligt war, soweit er alle ihm zur Verfligung stehenden zumutbaren Mafinahmen ergriffen hat, um
sicherzustellen, dass die von ihm vorgenommene innergemeinschaftliche Lieferung nicht zu seiner Beteiligung an
einer solchen Steuerhinterziehung fuhrt (EuGH-Urteil Teleos vom 27.09.2007 - C-409/04, EU:C:2007:548, dritter
Leitsatz). Danach erweist sich & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG als richtlinienkonform (BFH-Urteil vom 12.05.2011 -

V R 46/10, BFHE 234, 436, BStBL 11 2011, 957, Rz 29).

2. Entgegen dem Urteil des FG hangt die Inanspruchnahme von Vertrauensschutz nach & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG
jedenfalls fur die seit 01.10.2013 bestehende Rechtslage nicht davon ab, dass der Unternehmer uber die im
Streitjahr nach & 17a Abs. 2 Nr. 2 Buchst. a UStDV als Belegnachweis vorgesehene Gelangensbestatigung verfugt.

a) Kommt es entsprechend der vorstehenden EuGH-Rechtsprechung fir die Gewahrung von Vertrauensschutz darauf
an, dass der Unternehmer Uber Beweise verfiigt, die dem ersten Anschein nach die Steuerfreiheit der
innergemeinschaftlichen Lieferung belegen, und ist unionsrechtlich weiter zu beachten, dass nach der
Rechtsprechung des EuGH Art. 138 Abs. 1 MwStSystRL die Gewahrung der Steuerfreiheit nicht davon abhangig
macht, dass der Lieferer im Besitz spezifischer Nachweise ist (EuGH-Urteil FLO VENEER vom 13.11.2025 - C-639/24,
EU:C:2025:888, Rz 17), muss der Unternehmer zur Erlangung von Vertrauensschutz tber einen belegmafigen
Anscheinsbeweis verfligen, bei dem es sich unionsrechtlich aber nicht um eine Gelangensbestatigung handeln
muss.

b) Nichts anderes ergibt sich aus dem nationalen Recht.

aa) Dies bestatigt bereits der Wortlaut des Einleitungssatzes des & 17a Abs. 2 UStDV in der seit 01.10.2013
geltenden Fassung der Elften Verordnung (BGBL | 2013, 602), der der im Streitjahr geltenden Fassung dieser
Bestimmung nach Anderung durch die Vierte Verordnung zur Anderung steuerlicher Verordnungen vom 12.07.2017
(BGBL 12017, 2360) entspricht. Danach ist zwar die Gelangensbestatigung zur Fihrung des Nachweises der
Beforderung oder Versendung in das Ubrige Gemeinschaftsgebiet vorgesehen. Sie wird dabei jedoch lediglich
"insbesondere” als eindeutiger und leicht nachprufbarer Nachweis betrachtet (ebenso & 17b Abs. 2 UStDV i.d.F. des
Gesetzes zur weiteren steuerlichen Forderung der Elektromobilitdt und zur Anderung weiterer steuerlicher
Vorschriften vom 12.12.2019, BGBL | 2019, 2451).

bb) Die Maglichkeit zur Erbringung des Belegnachweises durch andere Belege wird durch die
Verordnungsbegriindung bestétigt. Denn der Verordnungsgeber begriindete die Anderung des & 17a UStDV durch
die Elfte Verordnung vom 25.03.2013, mit der die auch im Streitjahr geltende Regelung eingefuhrt wurde, damit,
dass mit dem neu gefassten Einleitungssatz verdeutlicht werden soll, dass der Unternehmer den Belegnachweis
einer innergemeinschaftlichen Lieferung nicht zwingend mit einer Gelangensbestatigung (&8 17a Abs. 2 UStDV) oder
den in & 17a Abs. 3 UStDV genannten Nachweisen fuhren muss, sondern es ihm offensteht, den Belegnachweis mit
allen zulassigen Beweismitteln zu fihren (BRDrucks 66/13, S. 10 zu Abs. 2, Einleitungssatz).

cc) Zudem kann auch der Gesetzessystematik nicht entnommen werden, dass eine nach dem Gelangen des
Liefergegenstandes in das librige Gemeinschaftsgebiet --und damit nach dessen Ubergabe-- zu erstellende
Bescheinigung von den fur die Inanspruchnahme des Vertrauensschutzes nach & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zu
erfullenden Nachweispflichten umfasst ist. § 17a UStDV wurde aufgrund der Ermachtigung des & 6a Abs. 3 Satz 2
UStG erlassen, der sich nach & 6a Abs. 3 Satz 1 UStG lediglich auf die Voraussetzungen des & 6a Abs. 1 und 2 UStG,
nicht aber auf die des & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG bezieht. Aufserdem entsteht nach & 13 Abs. 1 Nr. 8 UStG die Steuer im
Fall des & 6a Abs. 4 Satz 2 UStG in dem Zeitpunkt, in dem die Lieferung ausgefiihrt wird. Deshalb muss auch im
Lieferzeitpunkt feststehen, ob dem leistenden Unternehmer gemaf § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG Vertrauensschutz zu
gewahren ist oder nicht.

dd) Hierfur spricht auBerdem, dass der Grundsatz der Rechtssicherheit verlangt, dass die Steuerpflichtigen ihre
steuerlichen Verpflichtungen kennen, bevor sie ein Geschaft abschlieften (EuGH-Urteile Teleos vom 27.09.2007 - C-
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409/04, EU:C:2007:548, Rz 48; Mecsek-Gabona vom 06.09.2012 - C-273/11, EU:C:2012:547, Rz 39; BFH-Urteil vom
10.08.2016 - V R 45/15, BFHE 254, 453, BStBL Il 2018, 501, Rz 23). Wird der Steuerpflichtige indes verpflichtet,
einen schlissigen Nachweis dafiir zu erbringen, dass die Gegenstande den Liefermitgliedstaat physisch verlassen
haben, steht eine solche Pflicht einer korrekten und einfachen Anwendung der Befreiungen entgegen. Eine solche
Pflicht lasst den Steuerpflichtigen nach Abschluss des Geschafts im Ungewissen daruber, ob die Befreiung auf seine
innergemeinschaftliche Lieferung anwendbar ist oder ob er die Mehrwertsteuer in den Verkaufspreis mit
einbeziehen muss (vgl. EuGH-Urteil Teleos vom 27.09.2007 - C-409/04, EU:C:2007:548, Rz 51; vgl. auch Begrundung
zur Elften Verordnung zur Anderung der UStDV BRDrucks 66/13, S. 9).

¢) Die BFH-Rechtsprechung zur Gewadhrung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zur bis zum
31.12.2011 geltenden Rechtslage, wonach Vertrauensschutz voraussetzte, dass der Unternehmer seinen
Nachweispflichten gemaf & 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §8 17a ff. UStDV "ihrer Art nach" nachgekommen war (z.B. BFH-
Urteil vom 11.03.2020 - XI R 38/18, BFHE 268, 376, Rz 68; vgl. auch BFH-Urteile vom 15.02.2012 - XI R 42/10,
BFH/NV 2012, 1188, Rz 32; vom 13.06.2018 - XI R 20/14, BFHE 262, 174, BStBL 1l 2018, 800, Rz 64), wofir die
formelle Vollstandigkeit --nicht aber auch die inhaltliche Richtigkeit der Beleg- und Buchangaben-- ma3geblich war
(BFH-Urteile vom 22.07.2015 - V R 23/14, BFHE 250, 559, BStBL Il 2015, 914, Rz 43; vom 12.05.2011 - V R 46/10,
BFHE 234, 436, BStBL 11 2011, 957, Rz 30, und vom 15.02.2012 - XI R 42/10, BFH/NV 2012, 1188, Rz 32), kann
danach nicht unverandert auf die im Streitjahr bestehende Rechtslage Ubertragen werden. Dieser Rechtsprechung
lag zugrunde, dass & 17a Abs. 2 UStDV in seiner bis einschliefilich 31.12.2011 geltenden Fassung fur den nach § 6a
Abs. 1 UStG vorgesehenen Belegnachweis als Sollbestimmung ausgestaltet war, so dass der Unternehmer den
Belegnachweis deshalb zumindest im Regelfall in der durch die Umsatzsteuer-Durchflihrungsverordnung
vorgegebenen Form zu erbringen hatte.

3. Ist es unter der Geltung von § 17a UStDV seit dessen Anderung durch die Elfte Verordnung vom 25.03.2013 (BGBL
I 2013, 602) und damit entsprechend der auch im Streitjahr geltenden Rechtslage maoglich, den Nachweis der
Steuerfreiheit auch durch andere als die in den §§ 17a ff. UStDV genannten Belege zu fihren, kann der
Unternehmer, dem die Zusendung der Gelangensbestatigung zumindest zugesagt wurde, --fur die Erfiillung der
Nachweispflichten als Voraussetzung eines sorgfaltigen Handelns und damit-- zur Inanspruchnahme von
Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG, den Nachweis Uber die Beforderung in das ubrige
Gemeinschaftsgebiet --entsprechend & 17a Abs. 2 Nr. 4 UStDV in der bis einschlief8lich 31.12.2011 geltenden
Fassung-- durch eine Versicherung des Abnehmers oder seines Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das
Ubrige Gemeinschaftsgebiet zu befordern, fiihren.

a) Denn ist Uber die Voraussetzungen des Vertrauensschutzes nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG nach Mafigabe des
Zeitpunkts der Lieferung zu entscheiden, ist es zum einen unzulassig, eine Gelangensbestatigung im Sinne des

§ 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV, die --bei wahrheitsgemaRer Erstellung-- naturgemaf erst nach Abschluss des Geschafts
vorliegen kann, fiir die Inanspruchnahme der Regelung des & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG zu fordern (vgl. Neeser in
Umsatzsteuerforum e.V./Bundesministerium der Finanzen [Hrsg.], 100 Jahre Umsatzsteuer in Deutschland, 2018,
S. 829, 840; Suabedissen in Sélch/Ringleb, Umsatzsteuer, & 6a Rz 138 und Wager, Umsatzsteuer-Rundschau 2013,
81, 93). Andernfalls ware es dem gutglaubigen Lieferer --bei Erfullung der Gibrigen Voraussetzungen-- von
vornherein nicht moglich, bei Abschluss des Geschafts mit Gewissheit von einer Steuerfreiheit der Lieferung nach
§ 4 Nr. 1 Buchst. b UStG --entweder nach & 6a Abs. 1 UStG oder unter Inanspruchnahme der Regelung des § 6a
Abs. 4 Satz 1 UStG-- auszugehen.

b) Zum anderen ist das gemaf} § 17a Abs. 1 UStDV bereits seit seinem erstmaligen Inkrafttreten zum 01.01.1993
durch die Neunte Verordnung zur Anderung der UStDV vom 03.12.1992 (BGBL | 1992, 1982) bestehende und auch im
Streitjahr aufgestellte Erfordernis, dass durch den Beleg nachzuweisen ist, dass (hier) der Abnehmer den
Gegenstand der Lieferung in das Ubrige Gemeinschaftsgebiet befordert hat, zu beachten. Hieraus ergibt sich, dass
auch unter der Geltung von & 17a UStDV seit dessen Anderung durch die Elfte Verordnung vom 25.03.2013 (BGBL |
2013, 602), die der im Streitjahr geltenden Fassung entspricht, der Unternehmer --wie nach der Sollvorschrift des

§ 17a Abs. 2 Nr. 4 UStDV in der bis einschlieflich 31.12.2011 geltenden Fassung-- in den Fallen, in denen der
Abnehmer den Gegenstand der Lieferung in das ubrige Gemeinschaftsgebiet befordert, den Nachweis insbesondere
durch eine Versicherung des Abnehmers oder seines Beauftragten, den Gegenstand der Lieferung in das ubrige
Gemeinschaftsgebiet zu befordern, erbringen kann. Insoweit handelt es sich um einen Beleg, der bereits bei
Ubergabe des Gegenstandes der Lieferung erstellt werden kann und der sich dabei inhaltlich auf die in § 17a Abs. 1
UStDV genannte Voraussetzung bezieht. Dies gilt fur Zwecke des Vertrauensschutzes jedenfalls dann, wenn sich der
Unternehmer --wie nach den Feststellungen des FG (§ 118 Abs. 2 FGO) im Streitfall-- im Rahmen der ihm
obliegenden Sorgfalt bei der Lieferung vom Abnehmer zumindest zusagen lasst, eine Gelangensbestatigung nach
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Abschluss der Beforderung zu erhalten, wobei hierfur keine belegmafiigen Nachweisanforderungen bestehen
(Wager in Birkenfeld/Wager, Umsatzsteuer-Handbuch, § 6a Rz 206). Einer im Schrifttum vertretenen
Gegenauffassung, wonach Vertrauensschutz im Abholfall den Erhalt einer Gelangensbestatigung voraussetzt (so
etwa Frye in Rau/Durrwachter, Umsatzsteuergesetz, § 6a Rz 860), schlief3t sich der Senat aus den vorstehend
genannten Grunden nicht an.

c) Die so ausgestaltete Rechtslage schliet es im Ubrigen auch aus, den Lieferer auf die zivilrechtliche
Vereinbarung einer Kautionshinterlegung in Hohe der bei einer Steuerpflicht anfallenden Umsatzsteuer oder auf
den Einbehalt der Zulassungsbescheinigung Teil Il bis zur Vorlage der Gelangensbestatigung (vgl. dazu Urteil des
Bundesgerichtshofs vom 23.09.2022- V ZR 148/21, Neue Juristische Wochenschrift 2023, 781, Rz 33) zu verweisen.
Es ist kein Sachgrund erkennbar, der es rechtfertigen kdnnte, bei grenziiberschreitenden Lieferungen eine
bestimmte steuerrechtliche Beurteilung vom Abschluss derartiger Vereinbarungen abhdngig zu machen und damit
den grenzliberschreitenden Warenhandel durch kaufpreisrelevante Erfordernisse ohne unmittelbaren
Nachweisbezug zu behindern.

d) Mit dem Erfordernis einer rechtssicheren Beurteilung der Steuerfreiheit bereits zum Zeitpunkt der Lieferung ist es
im Ubrigen auch nicht vereinbar, die Erfiillung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns davon abhingig zu
machen, dass der Unternehmer nach der Lieferung vergebliche Versuche unternommen hat, von dem Abnehmer
eine Gelangensbestatigung zu erlangen (so wohl Huschens, Umsatzsteuer- und Verkehrsteuer-Recht 2013, 44, 50;
zutreffend verneinend Neeser in Umsatzsteuerforum e.V./Bundesministerium der Finanzen [Hrsg.], 100 Jahre
Umsatzsteuer in Deutschland, 2018, S. 829, 841).

4. Das FG ist von anderen Rechtsgrundsatzen ausgegangen. Seine Entscheidung ist daher aufzuheben. Die Sache ist
spruchreif. Die Lieferung ist jedenfalls nach & 6a Abs. 4 Satz 1 UStG steuerfrei.

a) Der Klager ist den fiir die Gewahrung von Vertrauensschutz nach § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG im Streitjahr
mafigeblichen Nachweispflichten gemaf? § 6a Abs. 3 UStG i.V.m. §§ 17a ff. UStDV ihrer Art nach nachgekommen.
Insbesondere steht dem das Fehlen einer Gelangensbestatigung im Sinne des & 17a Abs. 2 Nr. 2 UStDV nicht
entgegen. Vielmehr war --entsprechend & 17a Abs. 2 UStDV in der bis einschliefslich 31.12.2011 geltenden
Fassung-- die im Kaufvertrag enthaltene Versicherung der G, den Pkw nach Rumanien zu befordern, im Streitfall
ausreichend, da sich der Bestimmungsort aus der Rechnungsanschrift des Abnehmers und dem Kaufvertrag ergab
(vgl. hierzu BFH-Urteil vom 17.02.2011 - V R 28/10, BFHE 233, 331, Rz 28). Da darliber, dass der Klager die Ubrigen
Nachweispflichten --insbesondere den Buchnachweis im Sinne des & 17¢ UStDV-- erfiillt hat, zwischen den
Beteiligten kein Streit besteht, sieht der Senat insoweit von weiteren Ausflihrungen ab.

b) Auch konnte der Klager eine --sich bei Annahme einer fehlenden Beférderung in das Ubrige Gemeinschaftsgebiet
in Bezug auf die insoweit von der rumanischen Gesellschaft ibernommene Verpflichtung anzunehmende--
Unrichtigkeit der Angaben der Abnehmerin G auch bei Beachtung der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns nicht
erkennen.

aa) Zwar hat das FG, das eine Steuerfreiheit von § 6a Abs. 4 Satz 1 UStG schon aufgrund eines fehlenden
Belegnachweises verneint hat, die Umstande des Einzelfalls --wie jedoch fur die Anwendung des & 6a Abs. 4 Satz 1
UStG erforderlich-- nicht dahingehend gewiirdigt, ob der Klager die Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns
beachtet hat. Auch ist der BFH grundsatzlich daran gehindert, festgestellte Tatsachen selbst zu wurdigen. Hierauf
kommt es indes dann nicht an, wenn das FG alle fir die Wirdigung erforderlichen Tatsachen festgestellt hat und
diese Feststellungen nach den Denkgesetzen und allgemeinen Erfahrungssatzen fur eine bestimmte
Schlussfolgerung sprechen, die das FG nicht gezogen hat (z.B. BFH-Urteil vom 05.11.2013 - VIII R 20/11, BFHE 243,
481, BStBL I 2014, 275, Rz 16).

bb) Danach hat der Klager mit der erforderlichen Sorgfalt gehandelt. So Uberpriifte er nach den Feststellungen des
FG die USt-IdNr. der G beim BZSt, das eine --auf den Tag vor dem Verkauf datierende-- qualifizierte Bestatigung
ausstellte. Ferner vergewisserte sich der Klager tber den Namen, die Anschrift und die Vertretungsmacht des
angeblichen Vertreters (A) des Abnehmers (G) und hat entsprechende Belege vorgelegt. Er forderte zudem einen
Handelsregisterauszug der G an. Der Abholer wies sich durch einen Lichtbildausweis, von dessen Vorderseite der
Klager eine Kopie anfertigte, gegenuber dem Klager als der sich aus dem Handelsregisterauszug ergebende
Geschaftsfiihrer A aus. Ferner verpflichtete sich G in dem Kaufvertrag, das Fahrzeug abzumelden und nach
Rumanien "auszufihren”.

Weitere im Vorfeld des Verkaufs zu ergreifende Manahmen, um eine Beteiligung an einer Steuerhinterziehung
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auszuschlieRRen, die dem Klager --auch unter Berlicksichtigung des Umstandes, dass dieser Steuerberater ist sowie
dass es sich um die Abholung eines hochpreisigen Gegenstandes durch einen bisher nicht bekannten Abnehmer
handelte-- zuzumuten gewesen waren, sind unter den Gegebenheiten des Streitfalls nicht ersichtlich. Insbesondere
kann das FA nicht mit Erfolg geltend machen, aufgrund der fehlenden Kopie der Riickseite des Lichtbildausweises
des A konne nicht uberprift werden, ob A den Kaufvertrag selbst unterzeichnet habe. Dies wurde angesichts des
Umstandes, dass selbst auffallige Unterschiede bei Unterschriften nicht geeignet sind, die Beweiskraft
unterschriebener Belege entfallen zu lassen (BFH-Beschluss vom 09.09.2015 - V B 166/14, BFH/NV 2015, 1706,

Rz 8), die SorgfaltsmafRstabe uberspannen. Vielmehr ist es nach den Verhaltnissen des Streitfalls ausreichend, dass
der Klager --was das FG fur den Senat bindend festgestellt hat-- das Lichtbild in dem Ausweis mit der erschienenen
Person verglich und zu der Feststellung gelangte, dass es sich hierbei um A, den Geschaftsfuhrer der G, handelte.

5. Ein Vorabentscheidungsersuchen gemaf Art. 267 des Vertrags Uber die Arbeitsweise der Europaischen Union ist
nicht veranlasst (vgl. zu den Voraussetzungen EuGH-Urteile CILFIT vom 06.10.1982 - Rs. 283/81, EU:C:1982:335,

Rz 21, und Consorzio Italian Management und Catania Multiservizi vom 06.10.2021 - C-561/19, EU:C:2021:799,

Rz 66). Es ist Sache der nationalen Gerichte, alle Gesichtspunkte und tatsachlichen Umstande der Rechtssache
umfassend zu beurteilen, um festzustellen, ob der Leistende in gutem Glauben gehandelt und alle Mafinahmen
ergriffen hat, die von ihm verniinftigerweise verlangt werden konnten, um sicherzustellen, dass er sich aufgrund des
getatigten Umsatzes nicht an einer Steuerhinterziehung beteiligt hat (EuGH-Urteil Mecsek-Gabona vom

06.09.2012 - C-273/11, EU:C:2012:547, Rz 53).

34 6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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BFH Bundesfinanzhof %

Urteil vom 11. Dezember 2025, VR 7/24

Vollverzinsung nach & 233a AO und Unionsrecht

ECLI:DE:BFH:2025:U.111225.VR7.24.0

BFH V. Senat

AO § 2333, AO & 238, EGRL 112/2006 Art 273 Abs 1, EUGrdRCh Art 51 Abs 1 S 1, EUGrdRCh Art 52 Abs 1 S 2

vorgehend Finanzgericht Rheinland-Pfalz , 18. April 2024, Az: 3 K 1936/22
Leitsatze

1. Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemaf3 § 233a der Abgabenordnung (AO) verstoft nicht gegen das Unionsrecht.

2. Die Vorschrift dient weder der Durchfiihrung des Rechts der Union im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 der Charta der
Grundrechte der Europaischen Union noch fallt sie anderweitig in den Anwendungsbereich des Unionsrechts.

3. Im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie gentigt & 233a AO den Grundsatzen der
Aquivalenz und der Effektivitit sowie --bei einer unterstellten Durchfiihrung von Unionsrecht im Hinblick auf die dann
mafRgeblichen Regelungsziele des Unionsrechts-- auch dem unionsrechtlichen Grundsatz der Verhaltnismafiigkeit.

Tenor

Die Revision der Kldgerin gegen das Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 18.04.2024 - 3 K 1936/22 wird als
unbegruindet zurtickgewiesen.

Die Kosten des Revisionsverfahrens hat die Klagerin zu tragen.

Tatbestand

1 Die Klagerin und Revisionsklagerin (Klagerin) Gibt eigene wirtschaftliche Tatigkeiten aus und ist Organtragerin
verschiedener Organgesellschaften.

2 Der Beklagte und Revisionsbeklagte (Finanzamt --FA--) erlie® im August 2019 nach einer im Jahr 2012 begonnenen
AuRenpriifung einen Umsatzsteuer-Anderungsbescheid fiir 2007, der zu einem Unterschiedsbetrag im Sinne des
§ 233a Abs. 3 der Abgabenordnung (AO) in Hohe von 3.742.395 € zulasten der Klagerin fuhrte. Der
Unterschiedsbetrag beruhte in Hohe von 1.953.269 € darauf, dass die Klagerin in ihrer Buchfiihrung
Mehrwertsteuerbetrage anderer Mitgliedstaaten der Europaischen Union (EU) als inlandische Vorsteuerbetrage
erfasst und in ihrer, zu einer Vorbehaltsfestsetzung fuhrenden Umsatzsteuerjahreserklarung geltend gemacht hatte,
was durch den genannten Bescheid korrigiert wurde. Mit der Steuerfestsetzung verband das FA die Festsetzung von
Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer 2007, die hinsichtlich der Verfassungsmafiigkeit der Hohe des Zinssatzes als
vorlaufig erging.

3  Die Klagerin legte gegen den Zinsbescheid Einspruch ein. Nach dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts
(BVerfG) vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) und der Allgemeinverfiigung der
obersten Finanzbehorden der Lander vom 29.11.2021 (BStBL |1 2021, 2159) erhob die Klagerin gegen den
Zinsbescheid Klage, wobei das FA im Dezember 2022 die Zinsfestsetzung anderte und die festgesetzten Zinsen auf
2.224.333 € verringerte. Aus Billigkeitsgriinden erlief} das FA im Ergebnis festgesetzte Nachzahlungszinsen in Hohe
von 379.179,84 € wegen einer bereits im Februar 2017 erfolgten freiwilligen Zahlung der Klagerin auf die
erwarteten Steuernachforderungen sowie in Hohe von 26.925 € aus anderen Griinden.
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Das Finanzgericht (FG) wies die gegen die Zinsfestsetzung gerichtete Klage mit seinem in Entscheidungen der
Finanzgerichte 2024, 1329 veroffentlichten Urteil ab. Es nahm an, die Zinsfestsetzung sei dem Grunde und der Hohe
nach rechtmafig, da es Zweck der Vorschrift sei, verschuldensunabhdngig einen Ausgleich daflr zu schaffen, dass
Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fallig werden. Sie
schopfe potenzielle Liquiditatsvorteile ab. Bei der Klagerin sei es zu Liquiditatsvorteilen gekommen, da sie
Vorsteuerbetrage abgezogen habe, ohne einen korrespondierenden innergemeinschaftlichen Erwerb zu versteuern.
Anders als die Kldagerin meine, verstofie die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach & 233a AO nicht gegen
Unionsrecht. Nachzahlungszinsen wiesen nicht die wesentlichen Merkmale der Mehrwertsteuer auf. Zudem seien
die Grundsitze der Aquivalenz, Effektivitat, VerhaltnismaRigkeit und Neutralitdt der Mehrwertsteuer nicht verletzt.
Selbst wenn die Regelung zur Zinsfestsetzung nicht als Bestimmung mit Ausgleichsfunktion, sondern als Sanktion
verstanden werde, sei sie verhadltnismafig. Aus den von der Kldgerin erwahnten Urteilen des Gerichtshofs der
Europaischen Union (EuGH) ergebe sich nichts anderes. Diese betrafen die Verzinsung von Erstattungsbetragen oder
Verzugszinsen, seien aber fir die Zinsen im Sinne des & 233a AO nicht einschlagig. Insbesondere kdnne das EuGH-
Urteil Senatex vom 15.09.2016 - C-518/14 (EU:C:2016:691) in der Weise verstanden werden, dass eine Sanktion
neben einer Festsetzung und Erhebung von Nachzahlungszinsen moglich und daher die Zinsfestsetzung nicht
zwingend als Sanktion zu verstehen sei und dass die Zinsfestsetzung auch typisierend erfolgen konne. Weiter lagen
keine Verstofie gegen Rechte vor, die in der Charta der Grundrechte der Europaischen Union (EUGrdRCh, Amtsblatt
der Europaischen Union --ABLEU-- 2007, Nr. C 303, 1) anerkannt seien. Soweit die Klagerin vorbringe, der Union sei
kein Steuerausfall entstanden, komme dem im Hinblick auf die geltend gemachte Unionsrechtswidrigkeit der
Zinsfestsetzung keine Bedeutung zu. Bezogen auf die Mehrwertsteuerbetrage anderer Mitgliedstaaten der EU, die
die Klagerin im Inland zu Unrecht als Vorsteuerbetrage geltend gemacht habe, wiirden die finanziellen Mittel der
Union durch die dortigen Verfahrensregelungen beeinflusst, nicht aber durch die inlandische Zinsfestsetzung. Eine
auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet bezogene Betrachtung sei --wie der EuGH im Ubrigen fiir den sogenannten
Direktanspruch bereits entschieden habe-- nicht vorzunehmen. Zudem entstiinde der Union vorliegend ein
Steuerausfall, falls der Klagerin der Vorsteuerabzug gewahrt werde, da die Lieferanten der Klagerin die Steuer, die
sie nach dem Recht anderer Mitgliedstaaten ausgewiesen hatten, bereits wegen dieses Steuerausweises in der
Rechnung schuldeten --selbst soweit die Klagerin vorbringt, ein Teil der Lieferungen sei steuerfrei gewesen-- und
die Klagerin nicht nachgewiesen habe, dass die Rechnungen berichtigt worden seien. Dartiber hinaus bestehe die
Gefahr von Steuerausfallen auch deshalb, weil es dem FA nicht moglich sei, die in anderen Mitgliedstaaten erfolgte
Anmeldung und Entrichtung der Mehrwertsteuer zu lGiberwachen.

Hiergegen wendet sich die Klagerin mit ihrer Revision, mit der sie Verfahrensfehler sowie die Verletzung
materiellen Rechts rugt.

Das FG gehe verfahrensfehlerhaft entgegen dem klaren Inhalt der Akten (§ 96 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtsordnung --FGO--) und unter Verstof} gegen seine Sachaufklarungspflicht (§ 76 Abs. 1 Satz 1 FGO)
davon aus, sie, die Klagerin, habe tatsachlich einen Liquiditatsvorteil dadurch erlangt, dass sie
Lieferungsgegenstande durch innergemeinschaftlichen Erwerb erworben, diesen nicht versteuert und gleichwohl
Vorsteuerbetrage abgezogen habe. Dies lasse sich dem Akteninhalt nicht entnehmen. Es liege lediglich die
irrtimliche Geltendmachung der Mehrwertsteuer anderer Mitgliedstaaten zum Steuersatz von 19 % aus Rechnungen
Uber Eingangsleistungen diverser Lieferanten als Vorsteuerbetrage im Rahmen der inlandischen
Umsatzsteuerfestsetzung vor, wobei die Klagerin nach Erkennen des Fehlers die Vorsteuerbetrage unverziglich an
die inlandische Finanzverwaltung gezahlt habe. Es sei davon auszugehen, dass die Lieferanten die Steuer in den
jeweiligen Mitgliedstaaten erkldrt und abgefiihrt hatten. Bei diesen Lieferungen habe im Ubrigen ein Lieferant
Steuer mit dem Mehrwertsteuersatz des anderen Mitgliedstaates in Hohe von insgesamt 430.101 € fur steuerfreie
Lieferungen ausgewiesen, so dass die Steuer aus diesen Lieferungen schon nicht geschuldet sei. Wegen der
Riickzahlung der Vorsteuerbetrage an die inlandische Finanzverwaltung und der Versagung der Erstattung durch die
auslandische Finanzverwaltung habe sie durch die Nachzahlungszinsen einen unionsrechtlich unverhaltnismafRigen
Nachteil erlitten, was das FG bei verfahrensfehlerfreier Vorgehensweise hatte erkennen kénnen. Bei einer
Gesamtbetrachtung sei das Steueraufkommen nicht geschadigt worden, so dass nicht ausgeschlossen werden
konne, dass das FG den EuGH ersucht hatte, um zu klaren, ob unter diesen Umstanden eine Zinsfestsetzung
unverhaltnismafiig sei. Die fehlerhafte Annahme des entscheidungserheblichen Sachverhalts habe sich erst aus den
Entscheidungsgriinden ergeben. Weiter habe das FG gegen das Gebot des gesetzlichen Richters verstoRen, da es die
Frage, ob die Zinsfestsetzung eine MaRnahme nach Art. 273 der Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28.11.2006
Uber das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Mehrwertsteuersystemrichtlinie --MwStSystRL--) darstelle, trotz
seiner Zweifel selbst entschieden und --entgegen einer hierzu im Streitfall bestehenden Pflicht-- nicht dem EuGH
vorgelegt habe.
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Materiell-rechtlich seien die Erwagungen des BVerfG-Beschlusses vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17
(BVerfGE 158, 282), wonach bei der Regelung des & 233a AO von einer Abschopfung fir eine fiktive Kapitalnutzung
potenzieller Liquiditatsvorteile auszugehen und ein Sanktionscharakter der Vorschrift zu verneinen sei, durch die
gesetzliche Neuregelung liberholt, da die Neuregelung der Verzinsungspflicht in Bezug auf die Umsatzsteuer den
Vorgaben des Unionsrechts entsprechen sollte. Die Verzinsung stelle ab 2014 einen enteignenden
Vermogenseingriff ohne Abschdpfungscharakter dar und kdnne daher --auch aufgrund der Gesetzessystematik-- nur
als Sanktion zu verstehen sein, zumal sie faktisch wie ein Strafzuschlag wirke. Dabei sei auch zu bericksichtigen,
dass der Vorsteuerabzug lediglich die Entreicherung des Steuerpflichtigen beende, die durch die Zahlung des
Umsatzsteuerbetrages an den leistenden Unternehmer eingetreten sei, so dass der Vorsteuerabzug zu keiner
Bereicherung fiihre, deren potenzielle Nutzungsvorteile abzuschdpfen waren. Im Ubrigen kdnne ein
Liquiditatsvorteil bei vorsteuerabzugsberechtigten Unternehmern nur bei formalistischer Betrachtung des
Verhaltnisses zwischen Steuerpflichtigen und Finanzbehorde bestehen. Nunmehr sei zum einen im
Festsetzungsverfahren zu prifen, ob eine tatsachliche Kapitalnutzung erfolgt oder ob abzuschépfende Liquiditat
vor Ablauf der Karenzzeit abgeflossen sei. Das FG habe jedoch --wie sich aus der Verfahrensriige ergebe-- zu
Unrecht einen tatsachlichen Liquiditatsvorteil der Klagerin bejaht. Zum anderen sei festzustellen, in welcher Hohe
dem Steuerglaubiger ein Zinsschaden entstanden sei, da es auf dessen Liquiditatsschaden ankomme, was das FG
nicht beachtet habe. Zudem habe es auch nicht beriicksichtigt, dass das BVerfG die Hohe des Zinssatzes ab
01.01.2014 wegen evidenter Realitatsferne als unverhaltnismafiig angesehen habe.

Weiter habe das FG das Unionsrecht unzutreffend ausgelegt und dadurch & 233a AO rechtswidrig angewandt. Das
Unionsrecht regele umfassend das umsatzsteuerrechtliche Verfahrensrecht, weshalb die Mitgliedstaaten ihr
Erhebungsverfahren nur im Rahmen des hierfur einschlagigen Art. 273 MwStSystRL und im Einklang mit den fur die
Umsatzsteuer geltenden unionsrechtlichen Grundsatzen ausiiben durften. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen
nach & 233a AO sei eine MaRnahme im Sinne des Art. 273 MwStSystRL, um eine genaue Erhebung der Steuer
sicherzustellen. Aus der systematischen Stellung des Art. 273 MwStSystRL ergebe sich, dass nicht nur
Zahlungspflichten, sondern auch Erklarungspflichten (Art. 250, 251 und 261 Abs. 1 MwStSystRL) die genaue
Erhebung der Mehrwertsteuer sicherstellten und dass Art. 273 MwStSystRL die Zinsfestsetzung erfasse, da diese die
fristgemafde und zutreffende Erklarung der Mehrwertsteuer und infolgedessen ihre fristgerechte Zahlung bewirke.
Anderenfalls fehlte eine Mafdnahme mit Verzinsungscharakter im nationalen Recht und hatte die Bundesrepublik
Deutschland gegen ihre Verpflichtungen aus Art. 325 des Vertrags uber die Arbeitsweise der Europdischen Union
(AEUV) und Art. 273 Abs. 1 MwStSystRL verstofen. Es komme nicht darauf an, ob Zinsen vor Falligkeit der Steuer
entstiinden oder danach. Die Zinsfestsetzung schopfe einen Liquiditatsvorteil ab, der durch die nicht zeitgerechte
Anmeldung der Mehrwertsteuer entstehe, wobei das Steuerausfallrisiko sogar hoher als bei fristgemafier
Anmeldung sei, da der Steuerglaubiger von diesen Betragen zunachst keine Kenntnis erlange. Weiter trage die
Verzinsung durch den von ihr veranlassten tatsachlichen wirtschaftlichen Druck, die Umsatzsteuererklarungen vor
Ablauf der Karenzzeit zutreffend abzugeben, zur zutreffenden Ermittlung der nach Unionsrecht harmonisierten
Mehrwertsteuerbemessungsgrundlage bei, so dass mit der Zinsfestsetzung Unionsrecht im Sinne von Art. 51 Abs. 1
EUGrdRCh durchgefiihrt werde. Die Bemessungsgrundlage der Mehrwertsteuer-Eigenmittel werde auf der Basis von
Kalenderjahren und auf der Grundlage der nach Art. 2 MwStSystRL steuerbaren Umsdtze mitgliedstaatsgenau
berechnet. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen sei auch deshalb eine Sanktionsmaftnahme im Sinne des
Unionsrechts, da dem Steuerpflichtigen eine Geldleistungspflicht wegen einer verspdteten Steuerzahlung auferlegt
werde. Mit der Festsetzung von Nachzahlungszinsen werde auf ein vorhergehendes nicht rechtskonformes
Verhalten des Steuerpflichtigen reagiert, so dass unter Berlicksichtigung der wirtschaftlichen Realitat die
Festsetzung von Nachzahlungszinsen und von "Verzugszinsen" im Sinne der Rechtsprechung des EuGH im
Wesentlichen gleichwertig seien. Mit "Verzugszinsen" als Sanktion nach der Rechtsprechung des EuGH kénnten nur
die Zinsen im Sinne der 88 233 ff. AO gemeint sein, da Saumniszuschlage nach der neueren Rechtsprechung des
Bundesfinanzhofs (BFH) keinen Zinscharakter hatten, der EuGH Saumniszuschldge als Sanktion erwahne und
Gesichtspunkte des Saumniszuschlags auf die Erhebung von Verzugszinsen Uibertrage sowie aus Sicht des
Steuerpflichtigen kein Unterschied darin bestehe, ob die von ihm geforderten Zinsen bis zur Festsetzung der Steuer
oder nach der Festsetzung der Steuer entstiinden. Die verschiedenen Sprachfassungen der
Mehrwertsteuersystemrichtlinie zeigten ebenfalls, dass nach der erforderlichen unionsrechtlich autonomen
Auslegung des Zinsbegriffs nicht zwischen "Verzugszinsen im Sinne eines Saumniszuschlags” und
"Nachzahlungszinsen" unterschieden werde.

Die nationale Zinsregelung unterliege danach den Grenzen, die ihr der unionsrechtliche
VerhaltnismaRigkeitsgrundsatz setze, der durch die Rechtsprechung des EuGH ausgepragt und im hier anwendbaren
Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh normiert sei. Unionsrechtlich seien dabei unter anderem die Art und die Schwere des
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Verstofdes zu beachten, der zur Steuernachzahlung gefiihrt habe, da die Zinsen nicht tber das zur Zielerreichung
Erforderliche hinausgehen durften, und seien die konkreten Umstande des jeweiligen Einzelfalls zu berlicksichtigen.
Das FG habe die Auswirkungen des Verhaltnismafiigkeitsgrundsatzes bei der starren Zinsregelung des & 233a AO
verkannt, was sich schon daran zeige, dass die zur Verzinsung fuhrenden Fehler sich durch den gesamten
Prufungszeitraum gezogen hatten, was dazu fihre, dass sich fur einen gleich zu wertenden Beurteilungsfehler fir
spatere Besteuerungszeitraume eine um jeweils 6 Prozentpunkte niedrigere Verzinsung als Sanktion ergebe. Fielen
Nachzahlungszinsen unter die Regelung des Art. 273 MwStSystRL, verstief3e die Festsetzung im Streitfall gegen den
unionsrechtlichen VerhaltnismafRigkeitsgrundsatz, da die Klagerin durch einen leichten Bearbeitungsfehler mit der
von ihr nicht mehr abziehbaren Vorsteuer nicht neutral besteuert werde. Dann sei im vorliegenden Verfahren auch
die Zinshohe zu klaren, deren bisherige Hohe nach Auffassung des BVerfG evident realitatsfern sei, wobei im
Ubrigen die Fortgeltungsanordnung des BVerfG wegen des Grundsatzes des Vorrangs des Unionsrechts
unangewendet zu bleiben habe. Zudem gehe die Festsetzung der Zinsen Uber das fir eine Sicherstellung der Steuer
Erforderliche hinaus. Sie, die Klagerin, sei wegen einer Verletzung des Grundsatzes der Neutralitdt zu ihren Lasten
bereits mit Steuer belastet und demgemaf? eine Zinsfestsetzung nicht mehr erforderlich, die den Verstof? gegen den
Neutralitatsgrundsatz vertiefe. Sie konne den ihr zustehenden Abzug der Mehrwertsteuer wegen der Dauer der
AuRenprifung und wegen der unterschiedlichen Verjahrungsfristen in den einzelnen Mitgliedstaaten nicht mehr
geltend machen, obwohl sie ihren Mitwirkungspflichten genugt habe. Die Finanzbehdrden der anderen
Mitgliedstaaten hatten jedoch die in Rechnung gestellte Mehrwertsteuer vereinnahmt, wobei diese in Hohe von
430.101 € sogar ungerechtfertigt bereichert seien, da die auslandische Finanzbehdrde insoweit einen von ihr, der
Klagerin, im Januar 2024 gestellten Antrag auf Erstattung der zu Unrecht ausgewiesenen Mehrwertsteuer und des
hieraus resultierenden --§ 233a AO entsprechenden-- Zinsschadens im Juni 2024 abgelehnt hatte. Die deutsche
Finanzverwaltung hatte von der auslandischen Finanzverwaltung verlangen kénnen, die von dieser vereinnahmten
Mehrwertsteuerbetrage auszukehren. Da die Verzinsung den Eingriff in den Neutralitatsgrundsatz zu ihren, der
Klagerin, Lasten verscharfe, verstofe die Verzinsung auch gegen den Effektivitatsgrundsatz, da sie es ihr, der
Klagerin, damit zusatzlich praktisch unmdglich mache, ihre Rechte aus dem Neutralitatsgrundsatz durchzusetzen.
Weiter sei das Aquivalenzprinzip verletzt. So wiirden zwar nach nationalem Recht Unterschiedsbetridge bei der
Umsatzsteuer verzinst, nicht aber bei anderen indirekten Verbrauch- oder Verkehrsteuern, wie etwa bei der
Kaffeesteuer oder der Versicherungsteuer. Ein VerstoR gegen das Aquivalenzprinzip liege auch deshalb vor, weil der
nationale Gesetzgeber die Verzinsung von Einfuhrumsatzsteuer, die eine besondere Art der Umsatzsteuer sei, im
Vergleich zu der Verzinsung von Umsatzsteuer bevorzuge, da in dem hier vorliegenden Zinszeitraum die
Einfuhrumsatzsteuer bis zum 30.04.2016 keiner Verzinsung und danach nur einer Verzinsung in Hohe von 2 % per
annum (p.a.) gemafR & 21 Abs. 2 des Umsatzsteuergesetzes (UStG) i.V.m. Art. 114 Abs. 2, Art. 288 Abs. 2 der
Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 09.10.2013 zur Festlegung des
Zollkodex der Union --UZK-- (Neufassung; ABLEU 2013, Nr. L 269, 1) unterlegen habe. Vor allem aber dirfe bei der
Anwendung der fir Rechtsbehelfe geltenden Vorschriften nicht danach unterschieden werden, ob ein Versto
gegen Unionsrecht oder gegen nationales Recht vorliege, was dazu fihre, dass die Unverhaltnismafiigkeit des
Zinssatzes ab 01.01.2014, nicht aber die Fortgeltungsanordnung des BVerfG zu beachten sei, was sich auch aus dem
Vorrang des Unionsrechts ergebe. Dartber hinaus verstofie das FG gegen den unionalen Gleichheitssatz des Art. 20
EUGrdRCh, falls § 233a AO als eine Ausgleichsregel zur Herstellung von Belastungsgleichheit zu verstehen sein
sollte, da Art. 20 EUGrdRCh auf das gesamte Gemeinschaftsgebiet bezogen sei und sie, die Klagerin, deshalb durch
den Vorsteuerabzug im "falschen” Mitgliedstaat keinen Belastungsvorteil in der Zeit erlangt habe, der Zinsen
rechtfertige. Im Ubrigen fehle es an einem sachlichen Rechtfertigungsgrund fiir eine Belastung mit Zinsen, da sie
den ihr zustehenden Vorsteuerabzug wegen des Ablaufs der Verjahrungsfristen nicht mehr wahrnehmen kénne und
deshalb Uberbesteuert werde. Weiter sei Art. 16 EUGrdRCh verletzt, da die Hohe des versagten Vorsteuerabzugs
nebst der Belastung durch die Zinsen geeignet sei, die Klagerin vom Agieren auf dem Binnenmarkt abzuhalten, und
die Bundesrepublik Deutschland es durch unterscheidbare Steuersatze in der Hand habe, solche Risiken zu
vermeiden. Darliber hinaus verkenne das FG den Schutzbereich des Art. 41 EUGrdRCh, da das FA die Auf3enprifung
fur den Besteuerungszeitraum 2007 fruher als fir die anderen Besteuerungszeitraume hdtte beginnen konnen. Auch
Art. 47 Abs. 1 EUGrdRCh sei --wie der Effektivitatsgrundsatz-- dadurch verletzt, dass sie, die Klagerin, auf ein
gesondertes Erlassverfahren zur Geltendmachung der Unionsrechtswidrigkeit der Verzinsung mit entsprechend
mehrfachem Kostenrisiko verwiesen werde und das FG die beiden von der Klagerin gefiihrten Verfahren gegen die
Zinsfestsetzung und auf Erlass aus Billigkeitsgrunden nicht zur gemeinsamen Entscheidung verbunden habe. Die
Rechtsfragen, ob Nachzahlungszinsen Sanktionen im Sinne von Art. 273 MwStSystRL sind und ob Unionsrecht einer
Aufspaltung des Rechtsschutzverfahrens in ein Festsetzungsverfahren und ein Billigkeitsverfahren entgegensteht,
seien jedenfalls wie auch weitere Fragen zu Rechtsgrundsatzen des Unionsrechts im Wege eines
Vorabentscheidungsersuchens durch den EuGH zu klaren.
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Die Klagerin beantragt,
das Urteil des FG und den Bescheid liber Zinsen zur Umsatzsteuer 2007 vom 01.12.2022 ersatzlos aufzuheben.

Das FA beantragt,
die Revision zurlickzuweisen.

Die Ausfuhrungen der Klagerin zu einem Verfahrensfehler des FG genuligten --unabhangig davon, dass das FG den
Sachverhalt zutreffend erfasst habe-- nicht den Darlegungsanforderungen. Sie stelle lediglich dar, dass eine Vorlage
des FG an den EuGH nicht ausgeschlossen gewesen sei, ohne konkret darzulegen, dass das FG anders entschieden
hatte. Das FG habe aber in seinem Urteil hinreichend verdeutlicht, dass die Regelung des § 233a AO mit
Unionsrecht vereinbar sei. Im Ubrigen ldgen keine Rechtsfehler des FG vor. So stehe die Verzinsungsregelung des

§ 233a AO auch nach der Rechtsprechung des BFH im Einklang mit dem Unionsrecht.

Entscheidungsgrunde

13
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19

Die Revision der Klagerin ist unbegrindet und daher zuriickzuweisen (§ 126 Abs. 2 FGO). Das FG, das die Klage
zutreffend im Hinblick auf & 46 FGO als zulassig erachtet hat, hat die Klage zu Recht als unbegriindet abgewiesen.
Dass im Streitfall & 233a AO nach nationalem Recht zutreffend angewandt wurde, steht zwischen den Beteiligten zu
Recht nicht in Streit. Die Vollverzinsung der Umsatzsteuer gemaf & 233a AO verstoRt zudem entgegen der
Rechtsauffassung der Klagerin nicht gegen das Unionsrecht. Denn die Vorschrift dient weder der Durchfuhrung des
Rechts der Union im Sinne des Art. 51 Abs. 1 Satz 1 EUGrdRCh noch fallt sie anderweitig in den Anwendungsbereich
des Unionsrechts. Im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie genugt § 233a AO im
Ubrigen den Grundsitzen der Aquivalenz und der Effektivitit sowie --bei einer unterstellten Durchfiihrung von
Unionsrecht im Hinblick auf die dann maf3geblichen Regelungsziele des Unionsrechts-- auch dem unionsrechtlichen
Grundsatz der Verhaltnismafigkeit.

1. Die von der Klagerin begehrte Anwendung der Grundrechte-Charta setzt nach ihrem Art. 51 Abs. 1 Satz 1 die
"Durchfihrung des Rechts der Union" voraus.

Mafdgeblich ist hierfir, ob eine nationale Regelung die Durchfiihrung einer Bestimmung des Unionsrechts bezweckt,
welchen Charakter diese Regelung hat und ob mit ihr andere als die unter das Unionsrecht fallenden Ziele verfolgt
werden, selbst wenn sie das Unionsrecht mittelbar beeinflussen kann, sowie ferner, ob es eine Regelung des
Unionsrechts gibt, die fiir diesen Bereich spezifisch ist oder ihn beeinflussen kann (EuGH-Urteil protectus vom
29.07.2024 - C-185/23, EU:C:2024:657, Rz 42 und 43).

Dabei muss ein Zusammenhang zwischen einem Unionsrechtsakt und der betreffenden nationalen Mafinahme
bestehen, der dartber hinausgeht, dass die fraglichen Sachbereiche benachbart sind oder der eine von ihnen
mittelbare Auswirkungen auf den anderen haben kann. So sind die Grundrechte der Union im Verhaltnis zu einer
nationalen Regelung unanwendbar, wenn die unionsrechtlichen Vorschriften in dem betreffenden Sachbereich
keine spezifischen Verpflichtungen der Mitgliedstaaten im Hinblick auf den in Rede stehenden Sachverhalt schaffen
(EuGH-Urteile Adusbef u.a. vom 16.07.2020 - C-686/18, EU:C:2020:567, Rz 52 und 53, und Syndyk Masy Upadtosci A
vom 12.09.2024 - C-709/22, EU:C:2024:741, Rz 62 und 63). Hingegen mussen nationale Regelungen, die in den
Anwendungsbereich des Unionsrechts fallen oder dieses durchfiihren, mit dem in Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh
niedergelegten Grundsatz der Verhaltnismafiigkeit vereinbar sein (EuGH-Urteil Agentia Nationald de Integritate vom
04.05.2023 - C-40/21, EU:C:2023:367, Rz 49).

2. Ausgehend hiervon ist 8 233a AO nicht an dem in Art. 52 Abs. 1 Satz 2 EUGrdRCh vorgesehenen Grundsatz der
VerhaltnismaBigkeit zu messen. § 233a AO dient weder der Durchfiihrung des Rechts der Union im Sinne des Art. 51
Abs. 1 Satz 1 EUGrdRCh noch fallt er anderweitig in den Anwendungsbereich des Unionsrechts.

a) Zwar kann es sich bei Regelungen zur Schaffung von auf die Mehrwertsteuererhebung bezogenen Sanktionen um
die Durchfiihrung von Unionsrecht handeln. Dies trifft aber auf § 233a AO nicht zu.

aa) Art. 273 Abs. 1 MwStSystRL bestimmt, dass die Mitgliedstaaten vorbehaltlich der Gleichbehandlung der von
Steuerpflichtigen bewirkten Inlandsumsatze und innergemeinschaftlichen Umsatze weitere Pflichten vorsehen
konnen, die sie fir erforderlich erachten, um eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen und um
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Steuerhinterziehung zu vermeiden, sofern diese Pflichten im Handelsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten nicht zu
Formalitaten beim Grenzilbertritt flhren.

In Bezug auf die Mehrwertsteuer hat der EuGH hierzu bereits entschieden, dass die Mitgliedstaaten aus Art. 2 und
273 MwStSystRL i.V.m. Art. 4 Abs. 3 des Vertrags Uber die Europaische Union (EUV) verpflichtet sind, alle Rechts-
und Verwaltungsvorschriften zu erlassen, die geeignet sind, die Erhebung der gesamten in ihrem jeweiligen
Hoheitsgebiet geschuldeten Mehrwertsteuer zu gewahrleisten und den Betrug zu bekampfen. Zudem verpflichtet
Art. 325 AEUV die Mitgliedstaaten, Betriigereien und sonstige gegen die finanziellen Interessen der Union
gerichtete rechtswidrige Handlungen mit Manahmen zu bekampfen, die wirksam und abschreckend sind. Dabei
umfassen die finanziellen Interessen der Union unter anderem die Einnahmen aus der Mehrwertsteuer, da ein
unmittelbarer Zusammenhang zwischen der Erhebung der Mehrwertsteuereinnahmen unter Beachtung des
einschldgigen Unionsrechts und der Zurverfligungstellung entsprechender Mehrwertsteuermittel fir den Haushalt
der Union besteht (EuGH-Urteile Akerberg Fransson vom 26.02.2013 - C-617/10, EU:C:2013:105, Rz 25 und 26;
Menci vom 20.03.2018 - C-524/15, EU:C:2018:197, Rz 18 und 19, und Scialdone vom 02.05.2018 - C-574/15,
EU:C:2018:295, Rz 26 und 27).

Danach tragt etwa die Erhebung von Verzugszinsen zur Bekampfung der nicht fristgerechten Abfihrung von
ausgewiesenen Mehrwertsteuerbetragen bei. Dies steht im Einklang mit der den Mitgliedstaaten unter anderem
nach Art. 273 MwStSystRL und Art. 325 Abs. 1 AEUV obliegenden Pflicht, alle Rechts- und Verwaltungsvorschriften
zu erlassen, die geeignet sind, die Erhebung der gesamten in ihrem jeweiligen Hoheitsgebiet geschuldeten
Mehrwertsteuer sicherzustellen und den Betrug zu bekampfen (vgl. EuGH-Urteil Direktor na Direktsia "Obzhalvane i
danachno-osiguritelna praktika” vom 13.10.2022 - C-1/21, EU:C:2022:788, Rz 89, 90 und 92). Dementsprechend sind
steuerliche Sanktionen im Bereich der Mehrwertsteuer als Durchfliihrung des Unionsrechts im Sinne von Art. 51

Abs. 1 EUGrdRCh anzusehen (EuGH-Urteil MARCAS MC vom 13.01.2022 - C-363/20 EU:C:2022:21, Rz 38).

Schliefilich ergibt sich zugunsten des Steuerpflichtigen aus dem Unionsrecht, dass die Mitgliedstaaten verpflichtet
sind, die unter Versto gegen das Unionsrecht erhobenen Steuerbetrage zuzliglich Zinsen zu erstatten (z.B. EuGH-
Urteile Metallgesellschaft u.a. vom 08.03.2001 - C-397/98 und C-410/98, EU:C:2001:134, Rz 84, 86 bis 89;
Littlewoods Retail u.a. vom 19.07.2012 - C-591/10, EU:C:2012:478, Rz 24 bis 26; Gemeente Dinkelland vom
22.02.2024 - C-674/22, EU:C:2024:147, Rz 30 und 31).

bb) & 233a AO beruht bereits dem Grunde nach auf keiner dieser unionsrechtlichen Regelungen.

(1) Mit den nach & 233a AO entstehenden Nachzahlungs- wie auch Erstattungszinsen wirkt die Vorschrift
gleichermaRen zugunsten und zulasten der Steuerpflichtigen und stellt einen --im Unionsrecht nicht
vorgesehenen-- Ausgleich zwischen den zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Steuer herangezogenen
Steuerschuldnern her (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282,

Rz 123 und 248). Eine Vollverzinsung, die --wie & 233a AO-- Belastungsunterschiede ausgleicht, die sich allein
dadurch ergeben, dass Steuerfestsetzungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgen, dient unmittelbar dem aus
dem Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten Grundsatz der Gleichmafiigkeit der Besteuerung (BVerfG-Beschluss vom
08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 129). Der Vollverzinsung kommt danach keine
zusatzliche Lenkungsfunktion dahingehend zu, die Steuerpflichtigen etwa dazu anzuhalten, ihre Steuererklarungen
frihzeitig abzugeben oder etwaige Vorauszahlungen angemessen anzusetzen (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 -
1 BvR 2237/14,1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 126). Dementsprechend handelt es sich auch nicht
anderweitig im Sinne einer steuerlichen Sanktion im Bereich der Mehrwertsteuer um die Durchfuhrung des
Unionsrechts. Dies kame nur in Betracht, wenn sich aus dem Unionsrecht eine Verpflichtung der Mitgliedstaaten
ergabe, die Belastung von Steuerpflichtigen, die --auch unter Berucksichtigung von Zeiten zur Bearbeitung von
Steuererklarungen-- zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Zahlung einer Steuer herangezogen werden,
auszugleichen. Eine derartige Verpflichtung besteht jedoch nicht.

(2) Hieran hat sich fiir den Bereich der Umsatzsteuer durch das Zweite Gesetz zur Anderung der Abgabenordnung
und des Einfiihrungsgesetzes zur Abgabenordnung vom 12.07.2022 (BGBL | 2022, 1142), das lediglich den Zinssatz,
nicht aber das Regelungskonzept als solches modifiziert hat, nichts geandert. Soweit nach den fur die Neuregelung
angefuhrten Motiven aus einer unionsrechtlichen Verzinsungspflicht fur unter Verstof? gegen das Unionsrecht
erhobene Steuerbetrage abgeleitet wird, dass sich nach MaRgabe des Grundsatzes der Neutralitat und dem Gebot
einer gleichmafiigen Besteuerung eine Verzinsungspflicht in Bezug auf festgesetzte Nachforderungsbetrage
ergeben soll (BTDrucks 20/1633, S. 11), ist es zwar zutreffend, dass das Gebot gleichmaRiger Besteuerung eine
Verzinsungsregelung rechtfertigen kann, die Erstattungs- wie auch Nachforderungsfalle gleichermafien erfasst, wie
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sich auch aus der vorstehenden Rechtsprechung des BVerfG ergibt. Allerdings handelt es sich insoweit um
Zielsetzungen des nationalen Rechts, da dem Unionsrecht eine & 233a AO entsprechende Ausgleichsregelung fremd
ist. Zudem ist nicht ersichtlich, dass eine Verzinsung von unter Verstof3 gegen das Unionsrecht erhobenen
Steuerbetragen nach Mafigabe des Neutralitatsgrundsatzes verpflichten konnte, Steuerfestsetzungen, die erstmals
zu einer dem Unionsrecht entsprechenden Besteuerung fuhren, einer Zinspflicht in gleicher Hdhe zu unterwerfen.
Insoweit fehlt es bereits an einer fur Neutralitatsuberlegungen vorausgesetzten Gleichartigkeit von Umsatzen (vgl.
allgemein EuGH-Urteil Galerie Karsten Greve vom 01.08.2025 - C-433/24, EU:C:2025:600, Rz 41), die nicht pauschal
fur alle Umsatze und damit fur alle Steuerentstehungstatbestande des & 13 Abs. 1 UStG --unter Einschluss von
Berichtigungstatbestanden wie & 15a oder & 17 UStG-- zu bejahen ist.

(3) Der Ausgleichsfunktion des & 233a AO kann entgegen der Auffassung der Klagerin nicht entgegengehalten
werden, dass deshalb keine potenziellen Liquiditatsvorteile im Verhdltnis zu anderen Steuerpflichtigen
auszugleichen waren, weil der Vorsteuerabzug lediglich den Liquiditatsnachteil des Steuerpflichtigen beende, der
durch die Zahlung des Umsatzsteuerbetrages an den leistenden Unternehmer eingetreten sei. Denn § 233a AO
unterscheidet nicht nach dem Grund der --aus Sicht der Zinspflicht-- verspateten Festsetzung und damit auch nicht
danach, ob ein Vorsteuerabzug etwa verfriht oder erst verspatet geltend gemacht wird oder ob die Versteuerung
von Ausgangsumsatzen unterblieben ist, so dass es auf vorsteuerspezifische Uberlegungen zur Auslegung dieser
Vorschrift nicht ankommt.

Der damit auch bei verspateter Geltendmachung des Rechts auf Vorsteuerabzug zugunsten des Steuerpflichtigen
wirkende § 233a AO fluhrt in derartigen Fallgestaltungen zudem nicht dazu, dass die (urspriingliche) Steuer unter
Verstof® gegen das Unionsrecht erhoben wurde. Denn dann erhebt die Steuerverwaltung den urspriinglichen
Mehrwertsteuerbetrag auf der Grundlage einer Erklarung im Sinne von Art. 250 Abs. 1 MwStSystRL, in der der
Steuerpflichtige sein Recht auf Vorsteuerabzug nicht ausgeubt hat, weil er aus Griinden, die in seiner Sphare liegen,
nicht die Angaben gemacht hat, die fur die Feststellung des Umfangs seines in Art. 168 MwStSystRL vorgesehenen
Rechts auf Vorsteuerabzug erforderlich sind (EuGH-Urteil Gemeente Dinkelland vom 22.02.2024 - C-674/22,
EU:C:2024:147, Rz 37).

b) &§ 233a AO dient auch nicht anderweitig der Durchfiihrung von Unionsrecht.

aa) Entgegen der Auffassung der Klagerin bezweckt die Verzinsung nach & 233a AO nicht die Gewahrleistung der
steuerlichen Neutralitat im Bereich der Mehrwertsteuer.

Mit diesem Grundsatz hat der Unionsgesetzgeber den allgemeinen Grundsatz der Gleichbehandlung im
Mehrwertsteuerbereich zum Ausdruck gebracht. Dieser Grundsatz lasst es insbesondere nicht zu,
Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige Umsatze tatigen, bei der Erhebung der Mehrwertsteuer unterschiedlich zu
behandeln. Durch die in der Mehrwertsteuersystemrichtlinie vorgesehene Regelung mit Recht auf Vorsteuerabzug
soll der Unternehmer vollstandig von der im Rahmen all seiner wirtschaftlichen Tatigkeiten geschuldeten oder
entrichteten Mehrwertsteuer entlastet werden. Das gemeinsame Mehrwertsteuersystem gewahrleistet daher, dass
alle wirtschaftlichen Tatigkeiten, sofern sie der Mehrwertsteuer unterliegen, unabhangig von ihrem Zweck und
ihrem Ergebnis in vollig neutraler Weise steuerlich belastet werden (EuGH-Urteil Syndyk Masy Upadtosci A vom
12.09.2024 - C-709/22, EU:C:2024:741, Rz 52 und 53). Wirtschaftsteilnehmer, die gleichartige Umsatze tatigen,
durfen bei der Erhebung der Mehrwertsteuer nicht unterschiedlich behandelt werden (EuGH-Urteil Degano Trasporti
vom 07.04.2016 - C-546/14, EU:C:2016:206, Rz 19 und 21).

§ 233a AO entspricht dem. Unternehmer werden insbesondere nicht unterschiedlich behandelt. Die Vollverzinsung
steht zudem der Inanspruchnahme des Vorsteuerabzugs nicht entgegen, sondern erfasst in neutraler Weise zulasten
des Steuerpflichtigen einen vorzeitig --beispielsweise vor Rechnungserteilung-- in Anspruch genommenen
Vorsteuerabzug wie auch zu dessen Gunsten einen --trotz bereits vorliegender Ausiibungsvoraussetzungen-- erst
verspatet geltend gemachten Vorsteuerabzug.

bb) Eine "landerlbergreifende” Gesamtbetrachtung, wie sie die Klagerin geltend macht, ist nicht vorzunehmen. Zur
Gewahrleistung der Neutralitat der Mehrwertsteuer ist darauf abzustellen, ob ein und derselbe Hoheitstrager den
Grundsatz der Gleichbehandlung verletzt So ist es etwa Aufgabe der Mitgliedstaaten, in ihrer innerstaatlichen
Rechtsordnung die Maglichkeit vorzusehen, jede zu Unrecht in Rechnung gestellte Steuer zu berichtigen, wenn der
Rechnungsaussteller seinen guten Glauben nachweist (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21,
EU:C:2022:790, Rz 20). Auch bezieht sich der Direktanspruch auf Erstattung zu Unrecht in Rechnung gestellter
Mehrwertsteuer nur auf die Mehrwertsteuer, die der betreffende Mitgliedstaat vom Aussteller der Rechnung
erhalten hat (EuGH-Urteil H GmbH vom 05.09.2024 - C-83/23, EU:C:2024:699, Rz 34).
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cc) Weiter weist die Verzinsung nach & 233a AO keinen hinreichenden Zusammenhang zu dem grundsatzlichen
System der Mehrwertsteuer auf. Die Verzinsung, der im Rahmen einer saldierenden Steuerberechnung (8 16 Abs. 1
Satz 2 und 3 und Abs. 2 UStG) alle Steuerentstehungstatbestande des § 13 Abs. 1 UStG --unter Einschluss von
Berichtigungstatbestanden wie & 15a, § 17 UStG-- unterliegen, hat nicht den Charakter einer Umsatzsteuer (Art. 401
MwStSystRL; vgl. zu den Kriterien EuGH-Urteil Banca popolare di Cremona vom 03.10.2006 - C-475/03,
EU:C:2006:629, Rz 28; BFH-Urteil vom 09.10.2002 - V R 81/01, BFHE 199, 507, BStBL 11 2002, 887, unter 11.3.d).
Zinsen im Sinne des § 233a AO sind der Hohe nach gemaf3 § 233a Abs. 1 Satz 1 AO abhangig von dem durch
Steuerfestsetzungen bestimmten Unterschiedsbetrag, werden aber nicht proportional zu dem Preis festgesetzt, den
der Steuerpflichtige als Gegenleistung fir einzelne Gegenstande und Dienstleistungen erhalt. Weiter werden Zinsen
nicht auf jeder Produktions- und Vertriebsstufe einschliefilich der Einzelhandelsstufe erhoben, sondern
grundsatzlich erst 15 Monate nach Ablauf des Kalenderjahrs, in dem die Steuer entstanden ist, bis zum
Wirksamwerden der Steuerfestsetzung (&8 233a Abs. 2 AO). Ebenso wenig werden die Zinsen nicht als bereits auf den
vorhergehenden Produktions- und Vertriebsstufen entrichtete Umsatzsteuerbetrdge von der vom Steuerpflichtigen
geschuldeten Mehrwertsteuer abgezogen.

dd) Schliefilich berihrt die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach § 233a AO nicht die Mehrwertsteuer-
Eigenmittel der Union, sondern beeinflusst --allenfalls-- mittelbar die hierfur zu berechnende "fiktive"
Bemessungsgrundlage. So handelt es sich bei den Mehrwertsteuer-Eigenmitteln bereits nicht um einen Anteil am
tatsachlichen Aufkommen der nationalen Umsatzsteuer, sondern um einen von der Verzinsung nach & 233a AO
unabhdngigen --und insoweit "fiktiven"-- Wert (z.B. Art. 2 Abs. 1 Buchst. b des Beschlusses des Rates vom
07.06.2007 uber das System der Eigenmittel der Europdischen Gemeinschaften [2007/436/EG, Euratom], ABLEU
2007, Nr. L 163, 17; vgl. Hade in Pechstein/Nowak/Hade, Frankfurter Kommentar EUV/GRC/AEUV, 2. Aufl. 2023,
Art. 311 AEUV Rz 36), in den Zinsen nicht einzubeziehen sind (Anzinger in Drien/Hey/Mellinghoff [Hrsg.], 100 Jahre
Steuerrechtsprechung in Deutschland 1918-2018, Festschrift fur den Bundesfinanzhof, 2018, S. 1801, 1816). Im
Ubrigen steht der EU nicht die Ertragshoheit nach Art. 106 des Grundgesetzes am Aufkommen der Zinsen im Sinne
des & 233a AO zu. Vielmehr sind die Mehrwertsteuer-Eigenmittel finanzverfassungsrechtlich eine
"haushaltspflichtige Staatsausgabe”, die nur allgemein vom Bund zu finanzieren ist (BFH-Beschluss vom
01.03.2024 - V B 34/23 (AdV), BFHE 283, 251, BStBL Il 2024, 323, Rz 45 und 46).

3. Soweit das Mehrwertsteuersystem bei einer Verzinsung wie etwa im Bereich des Direktanspruchs dem Grunde
nach verlangt, dass es "in Ermangelung einer Regelung der Union der innerstaatlichen Rechtsordnung der einzelnen
Mitgliedstaaten zu[kommt], die Bedingungen fur die Zahlung solcher Zinsen, insbesondere den Zinssatz und die
Berechnungsmethode fur die Zinsen [...], festzulegen”, und diese Bedingungen dann, da sie "in den Bereich der
Verfahrensautonomie der Mitgliedstaaten fallen”, den Grundsatzen der Aquivalenz und der Effektivitit zu
entsprechen haben (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21, EU:C:2022:790, Rz 33 und 39), genugt & 233a
AO dem.

a) In Bezug auf den Aquivalenzgrundsatz ist zu ermitteln, welche Verfahren miteinander zu vergleichen sind und
weiter festzustellen, ob die auf das nationale Recht gestutzten Rechtsbehelfe glinstiger behandelt werden als die
Rechtsbehelfe, mit denen die den Einzelnen aus dem Unionsrecht erwachsenden Rechte durchgesetzt werden
sollen (EuGH-Urteil Europdische Staatsanwaltschaft vom 08.04.2025 - C-292/23, EU:C:2025:255, Rz 84). Der
Aquivalenzgrundsatz wird vorliegend bereits dadurch gewahrt, dass & 233a AO unterschiedslos auf die
unionsrechtlich harmonisierte Umsatzsteuer als auch auf Steuern anzuwenden ist, bei denen es an einer derartigen
Harmonisierung, wie etwa bei der Einkommen- oder Korperschaftsteuer, fehlt.

Weiter ist unbeachtlich, dass der nationale Gesetzgeber die Verzinsung nach § 233a AO auf bestimmte Steuerarten
beschrankt hat. Aus dem Aquivalenzgrundsatz folgt nicht, dass eine Zinspflicht in Bezug auf eine unionsrechtlich
harmonisierte Steuer nur dann mit diesem Grundsatz vereinbar ist, wenn alle anderen Steuern ebenso dieser
Zinspflicht unterliegen. Vielmehr kommt es darauf an, ob die mit der unionsrechtlich harmonisierten Steuer
vergleichbaren weiteren Steuern ebenso der Zinspflicht unterliegen. Es begegnet daher keinen Bedenken, dass sich
der Anwendungsbereich des § 233a AO auf Steuerarten beschrankt, bei denen es typischerweise zu im Sinne der
Zinspflicht verspateten Festsetzungen kommen kann.

Damit ist es unter Beruicksichtigung der nach & 233a Abs. 2 Satz 1 AO vorgesehenen Karenzzeit einerseits und der
Festsetzungsfrist des & 169 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 AO i.V.m. & 21 Abs. 1 UStG andererseits ohne Bedeutung, dass die
Einfuhrumsatzsteuer nicht & 233a AO unterliegt (vgl. BFH-Urteil vom 23.09.2009 - VII R 44/08, BFHE 226, 205,
BStBL 11 2010, 334, unter 11.2.). Soweit die Klagerin insoweit darauf verweist, es konnten bei der Einfuhrumsatzsteuer
Verzugszinsen nach den besonderen Regelungen des § 21 Abs. 2 UStG i.V.m. Art. 114 Abs. 2 und Abs. 1 Unterabs. 2,
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Art. 288 Abs. 2 UZK ab dem Tag des Entstehens der Zollschuld bis zum Tag der Mitteilung der Zollschuld in dem
hier in Rede stehenden Verzinsungszeitraum seit dem 01.05.2016 mit 2 % p.a. Verzugszinssatz berechnet werden,
und damit ein Versto® gegen das Aquivalenzprinzip wegen der "Bevorzugung” der Einfuhrumsatzsteuer gegeniiber
der Umsatzsteuer vorliege, lasst sie die unterschiedlichen Anwendungsbereiche der Regelungen auf3er Betracht.

b) Dem Effektivitatsgrundsatz, nach dem die Ausiibung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte weder
praktisch unmaglich gemacht noch ibermafiig erschwert werden darf (EuGH-Urteil M.N. vom 30.04.2024 - C-
670/22, EU:C:2024:372, Rz 129), ist ebenfalls genugt. Denn kommt es aufgrund der im Sinne der Verzinsungspflicht
verspateten Festsetzung zu einer Nachforderung, ist grundsatzlich davon auszugehen, dass diese Festsetzung dem
Unionsrecht entspricht. Sollte dies nicht zutreffen, steht es dem Steuerpflichtigen frei, gegen diese Festsetzung mit
den nach der Abgabenordnung und der Finanzgerichtsordnung vorgesehenen Rechtsbehelfen --die ihrerseits, ohne
dass dies weiterer Erlauterung bedurfte, dem Effektivitatsgrundsatz genugen-- vorzugehen. Wird dabei ein Verstof}
gegen das Unionsrecht festgestellt, entfallt aufgrund der zu andernden Festsetzung die Zinspflicht. Bleibt es
demgegeniber mangels Verstofies gegen das Unionsrecht bei der die Zinspflicht auslosenden Festsetzung, fehlt es
an einem durch das Unionsrecht verliehenen Recht, dessen Ausubung unmaglich gemacht oder erschwert wird.

Soweit der EuGH im Ubrigen fiir den Fall einer sich aus dem Unionsrecht wie etwa bei Art. 183 MwStSystRL oder
beim Direktanspruch ergebenden Erstattungspflicht im Rahmen des Effektivitatsgrundsatzes bei der Bestimmung
der Zinsmodalitaten davon ausgeht, dass eine "angemessene Entschadigung” fur Einbufien nicht vorenthalten
werden darf (EuGH-Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21, EU:C:2022:790, Rz 40), bezieht sich dies auf die
Effektivitat zugunsten des Steuerpflichtigen, betrifft aber nicht die hier zu beurteilende Zinswirkung zulasten des
Steuerpflichtigen, wobei das Unionsrecht eine Gleichbehandlung dieser beiden Zinskonstellationen gerade nicht
vorschreibt.

4. Selbst wenn in & 233a AO --zu Unrecht (s. oben 11.2.)-- eine Regelung zur Durchfiihrung von Unionsrecht zu sehen
ware oder die Mitgliedstaaten entgegen der EuGH-Rechtsprechung (Urteil HUMDA vom 13.10.2022 - C-397/21,
EU:C:2022:790, Rz 33 und 39) im Rahmen der ihnen zugebilligten Verfahrensautonomie und dem dabei zu
prufenden Effektivitatsgrundsatz weitergehend auch Verhaltnismafiigkeitsiberlegungen anzustellen hatten (so
moglicherweise EuGH-Urteile NEC PLUS ULTRA COSMETICS vom 02.03.2023 - C-664/21, EU:C:2023:142, Rz 32 ff.
und 37, sowie Finanzamt Osterreich vom 01.08.2025 - C-794/23, EU:C:2025:622, Rz 36 ff. und 43), liegt kein Verstof
gegen den auf dieser Grundlage zu prifenden unionsrechtlichen Verhaltnismaigkeitsgrundsatz vor.

a) Eine unionsrechtliche Unverhaltnismafigkeit lasst sich fur Verzinsungszeitraume bis einschlieflich 2018 wie
auch danach weder aus dem von der Klagerin fiir ihre Rechtsauffassung angefiihrten Beschluss des BVerfG noch aus
allgemeinen Uberlegungen hierzu ableiten.

aa) Nach dem BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17 (BVerfGE 158, 282) bestimmt sich
--im Hinblick darauf, dass das maRgebliche Differenzierungskriterium des Zeitpunktes der (zutreffenden)
Steuerfestsetzung fur Steuerpflichtige grundsatzlich nicht verfugbar ist, sondern in der Sphare der
Finanzverwaltung liegt-- die Rechtfertigung der Benachteiligung der zinszahlungspflichtigen Steuerschuldner nach
strengeren Verhaltnismafdigkeitsanforderungen.

Dabei erkennt das BVerfG zwar das Ziel der Vollverzinsung, einen Ausgleich daflir zu schaffen, dass die Steuern bei
den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und fallig werden, als legitim an, da
die durch die unterschiedliche zeitliche Heranziehung zur Steuer entstehenden Belastungsunterschiede zwischen
den Steuerpflichtigen durch die Vollverzinsung nivelliert werden, so dass die Vollverzinsung auch dem aus dem
Gleichbehandlungsgebot abgeleiteten Grundsatz der GleichmaRigkeit der Besteuerung dient. Weiter ist die
ungleiche Behandlung zinszahlungspflichtiger und nicht zinszahlungspflichtiger Steuerschuldner, die an das
Unterscheidungsmerkmal des Ablaufs der Karenzzeit anknupft, grundsatzlich auch geeignet, einen Ausgleich dafir
zu schaffen, dass die Steuern bei den einzelnen Steuerpflichtigen zu unterschiedlichen Zeitpunkten festgesetzt und
fallig werden. Allerdings ist fiir Verzinsungszeitraume ab 2014 zu beachten, dass eine Vollverzinsung mit einem
--gegenuber dem monatlich 0,5%igen Zinssatz-- niedrigeren Zinssatz ein mindestens gleich geeignetes und
milderes Mittel zur Erreichung des Differenzierungszwecks ist. MaRgeblich fiir den so begriindeten
Verfassungsverstof ist, dass fur in das Jahr 2014 --und danach-- fallende Verzinsungszeitraume der gewahlte
Zinssatz nicht mehr in der Lage ist, den durch die Erhebung von Nachzahlungszinsen auszugleichenden Vorteil
realitatsgerecht abzubilden, so dass die an den gesetzlichen Zinssatz anknipfende Vollverzinsung daher
regelmafiig uberschiefiende Wirkung entfaltet und zur Férderung des Gesetzeszwecks als evident realitatsfern nicht
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mehr erforderlich ist (BVerfG-Beschluss vom 08.07.2021 - 1 BvR 2237/14, 1 BvR 2422/17, BVerfGE 158, 282, Rz 116,
123,129f, 140 f., 197 und 214).

Sieht das BVerfG damit den Zinssatz im Hinblick auf die durch das nationale Recht verfolgte Ausgleichsfunktion des
§ 2333 AO als unverhaltnismatfsig an, folgt hieraus kein Verstofs gegen den unionsrechtlichen
VerhaltnismafRigkeitsgrundsatz, der nur insoweit zu prifen ist, als es um die Durchfuhrung von Unionsrecht geht, so
dass sich eine auf das Unionsrecht bezogene Verhaltnismafsigkeitsprifung auf die unter das Unionsrecht fallenden
Ziele (s. oben 11.1.) zu beziehen hat. Zu diesen gehort nicht ein dem Grundsatz der GleichmaRigkeit der Besteuerung
dienender Ausgleichzweck, wie er der Regelung des § 233a AO zugrunde liegt. Dies lasst die Klagerin, die letztlich
von einer national-rechtlichen Unverhadltnismafiigkeit auf eine unionsrechtliche Unverhaltnismafiigkeit schlief3t, zu
Unrecht auBer Betracht.

bb) Im Ubrigen ist zu beriicksichtigen, dass die Zinsfestsetzung weder willkiirlich noch nach einem der
Finanzverwaltung eingeraumten Ermessen erfolgt, da § 233a AO fur alle Steuerpflichtigen gilt, bei denen die dort
genannten Steuern im Sinne dieser Vorschrift verspatet festgesetzt werden, wobei der Umfang der Zinspflicht klar
nach objektiven Kriterien festgelegt wird. Die so bestimmte Hohe der Zinsen erlaubt es den Betroffenen, die Hohe
ihrer kiinftigen finanziellen Anspriiche oder Verbindlichkeiten prazise vorherzusehen, wodurch weiter dem
Erfordernis der Rechtssicherheit entsprochen wird.

Zudem ordnet & 233a AO normspezifisch eine finanzielle Belastung an, die proportional zu der im Sinne dieser
Vorschrift verspateten Festsetzung wirkt, woraus sich ergibt, dass mit der Vorschrift keine repressive Zielsetzung
verfolgt wird, die es erforderlich machen wirde, Umstande wie die Art und die Schwere einer Zuwiderhandlung bei
einer VerhaltnismaRigkeitspriifung im Rahmen der Festsetzung zu berucksichtigen.

b) Hat sich eine unionsrechtliche VerhaltnismafRigkeitsprifung damit auf der Grundlage einer --im Folgenden nur
unterstellten, da tatsachlich fehlenden-- Durchfiihrung von Unionsrecht (s. oben I1.2.) auf Regelungsziele des
Unionsrechts zu beziehen, ist auch auf dieser Grundlage eine --nach den MaRstaben des Unionsrechts einzig in
Betracht kommende-- sanktionsbezogene UnverhaltnismafRigkeit zu verneinen. Weder der nach nationalem Recht
fur Verzinsungszeitraume bis einschlieflich 2018 anzuwendende Zinssatz in Hohe von 0,5 % pro Monat (§ 238
Abs. 1 Satz 1 AO) noch der Zinssatz in Héhe von 0,15 % pro Monat fiir Verzinsungszeitraume ab dem 01.01.2019
(8 238 Abs. 1a AOQ) ist --sanktionsbezogen-- unverhaltnismafig.

aa) Sanktionsbezogen diirfen Mafinahmen der Mitgliedstaaten, die darauf abzielen, die Anspriiche der Staatskasse
maoglichst wirksam zu schutzen, nicht Gber das hinausgehen, was hierzu erforderlich ist (EuGH-Urteile Direktor na
Direktsia "Obzhalvane i danachno-osiguritelna praktika” vom 13.10.2022 - C-1/21, EU:C:2022:788, Rz 72 und 73,
und Molenheide u.a. vom 18.12.1997 - C-286/94, C-340/95, C-401/95 und C-47/96, EU:C:1997:623, Rz 46 und 47).
Insoweit ist zu priifen, ob die Hohe der Sanktion ber das hinausgeht, was zur Erreichung der Ziele erforderlich ist,
die in der Sicherstellung der genauen Erhebung der Steuer und in der Vermeidung von Steuerhinterziehungen
bestehen. Dieselben Grundsatze gelten fiir Zuschlage, die, wenn sie den Charakter steuerlicher Sanktionen haben,
nicht aufier Verhaltnis zur Schwere des Verstofies des Steuerpflichtigen gegen seine Pflichten stehen durfen (EuGH-
Urteil Legafact vom 11.04.2024 - C-122/23, EU:C:2024:293, Rz 41). Bei der Beurteilung der Frage, ob eine Sanktion
mit dem Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit vereinbar ist, sind insbesondere die Art und die Schwere des Verstofies,
der mit dieser Sanktion geahndet werden soll, sowie die Methoden fur die Bestimmung der Hohe dieser Sanktion zu
beruicksichtigen (EuGH-Urteil Cezam vom 17.05.2023 - C-418/22, EU:C:2023:418, Rz 30). Weiter kommt es darauf an,
ob die Sanktion im Verhaltnis zur Schwere der festgestellten Zuwiderhandlung angepasst werden kann (EuGH-Urteil
Beach and bar management vom 03.07.2025 - C-733/23, EU:C:2025:515, Rz 48 bis 50).

bb) Unionsrechtlich sind zudem eine bestimmte Hohe des Zinssatzes oder eine bestimmte absolute Hohe des
Zinsbetrages, die im Hinblick auf einen Sanktionscharakter des § 233a AO als unverhaltnismafiig anzusehen waren,
nicht vorgegeben. Die Feststellung, ein fester Zinssatz oder ein fester Zinsbetrag seien als solche schon
unverhaltnismafig, liefe der vom nationalen Rechtsanwender vorzunehmenden Beriicksichtigung aller Umstande
zuwider.

So stehen Art. 273 MwStSystRL sowie die Grundsatze der VerhaltnismafRigkeit und der steuerlichen Neutralitat
nationalen Rechtsvorschriften nicht entgegen, nach denen die Missachtung der Pflicht zur Erklarung und
Entrichtung der Mehrwertsteuer an den Fiskus mit einer pauschalen GeldbuRe in Hohe von 20 % der
Mehrwertsteuer geahndet wird, die vor Abzug der Vorsteuer geschuldet worden ware (EuGH-Urteil Cezam vom
17.05.2023 - C-418/22, EU:C:2023:418, Rz 42). Demgegenuber ist eine Geldbufie in Hohe von 100 % der zu Unrecht
abgezogenen Vorsteuer, die ohne Bertcksichtigung der Tatsache verhangt wird, dass Mehrwertsteuer in gleicher
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Hohe auf der Ausgangsstufe ordnungsgemaf gezahlt wurde, wobei der Fiskus keinen Verlust von Steuereinnahmen
erleidet, eine im Verhaltnis zu dem mit ihr verfolgten Ziel unverhaltnismaRige Sanktion (EuGH-Urteil EN.SA. vom
08.05.2019 - C-712/17, EU:C:2019:374, Rz 42 und 43). Ferner steht der Grundsatz der VerhaltnismaRigkeit dem
entgegen, dass die nationalen Steuerbehorden gegen einen Steuerpflichtigen, der einen Gegenstand erworben hat,
dessen Lieferung dem Reverse-Charge-Verfahren unterliegt, eine GeldbufRe in Héhe von 50 % des von ihm an die
Steuerverwaltung zu entrichtenden Mehrwertsteuerbetrages verhangen, wenn der Steuerverwaltung keine
Steuereinnahmen entgangen sind und keine Anhaltspunkte fir eine Steuerhinterziehung vorliegen (EuGH-Urteil
Farkas vom 26.04.2017 - C-564/15, EU:C:2017:302). Weiter hat der EuGH entschieden, dass zum einen der Umstand,
dass eine finanzielle Sanktion fur eine erste Zuwiderhandlung nicht weniger als etwa 250 € betragen darf und bis
circa 1.000 € betragen kann, und zum anderen die Tatsache, dass das Verhaltnis zwischen der Mehrwertsteuer, die
hinterzogen wurde, ndamlich insgesamt etwa 134 €, und der verhangten Sanktion, die sich auf etwa 21.250 € belief,
besonders hoch erschien, dafuir zeugen, dass diese Sanktion schwerwiegenden Charakter hatte (EuGH-Urteil Beach
and bar management vom 03.07.2025 - C-733/23, EU:C:2025:515, Rz 36).

c) Danach ist die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach & 233a AO im Streitfall auch im Hinblick auf einen
--unterstellten, tatsachlich aber fehlenden (s. oben 1l.2.)-- Sanktionscharakter verhadltnismaRig. Sie geht insoweit
nicht Uber das hinaus, was zur Erreichung des Ziels, eine genaue Erhebung der Steuer sicherzustellen, erforderlich
ist.

aa) In Bezug auf die konkrete Festsetzung der Nachzahlungszinsen bestehen im Streitfall keine Zweifel an einer
--sanktionsbezogenen-- VerhaltnismaRigkeit. Denn vorliegend ergab sich nach der Aufienprifung ein
Unterschiedsbetrag im Sinne des § 233a Abs. 3 AO in Hohe von insgesamt 3.742.395 €. Hierauf hat das FA
Nachzahlungszinsen in Hohe von insgesamt 2.224.333 € festgesetzt, die 59,44 % des Unterschiedsbetrages
betragen. Soweit die Klagerin geltend macht, in diesem Unterschiedsbetrag seien irrtimlich geltend gemachte
Vorsteuerbetrage in Hohe von insgesamt 1.953.269 € enthalten, betragen die hieraus resultierenden
Nachzahlungszinsen 1.161.999,15 €, also 52,24 % des zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbetrages. Eine
weitere Minderung ergibt sich daraus, dass das FA festgesetzte Nachzahlungszinsen im Ergebnis bereits in Hohe von
379.179,84 € insoweit erlassen hat, als diese auf "freiwillige” Zahlungen der Klagerin aus Februar 2017 entfielen.
Bezogen auf den Unterschiedsbetrag betragen die Nachzahlungszinsen danach im wirtschaftlichen Ergebnis
1.845.153,16 € (= 2.224.333 € - 379.179,84 €), also 49,3 % des Unterschiedsbetrages, oder bezogen auf die zu
Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbetrage 782.819,31 € (= 1.161.999,15 € - 379.179,84 €), also 40,08 % von
diesen. Zudem hat das FA einen weiteren Zinsbetrag in Hohe von 26.925 € erlassen, so dass sich letztlich die
wirtschaftliche Belastung der Klagerin im Ergebnis bezogen auf den Unterschiedsbetrag auf 48,58 % und bezogen
auf die zu Unrecht geltend gemachten Vorsteuerbetrage auf 38,70 % weiter verringert.

bb) Nichts anderes ergibt sich daraus, dass festgesetzte Nachzahlungszinsen infolge der gesetzlichen Typisierung
der Vollverzinsung aufgrund der hierbei zu berucksichtigenden Dauer des Zinslaufs --sanktionsbezogen-- der Héhe
nach als unverhaltnismaflig angesehen werden konnten. Denn die Mitgliedstaaten sind im Rahmen der ihnen
zustehenden Verfahrensautonomie berechtigt, zur Sicherstellung eines Ausgleichs durch Vorschriften, die von der
Steuerverwaltung einfach gehandhabt und kontrolliert werden konnen, pauschalierte Verzugszinsen vorzusehen.
Dass Ausgleichszinsen in bestimmten Einzelfallen den tatsachlichen Schaden Ubersteigen, ist als Folge eines
Systems des pauschalierten Schadensersatzes, der seinem Wesen nach nicht die tatsachlichen Verluste
widerspiegelt, sondern die Verluste, die der Steuerpflichtige nach Einschatzung des nationalen Gesetzgebers
erleiden kann, hinzunehmen (EuGH-Urteil Nidera vom 28.02.2018 - C-387/16, EU:C:2018:121, Rz 36). Dasselbe hat
im Rahmen der den Mitgliedstaaten zustehenden Verfahrensautonomie auch bei einer Verzinsung zulasten des
Steuerpflichtigen zu gelten.

Sofern besondere Umstande vorliegen, die --Uber die verhaltnismafige, gesetzlich vorgesehene Typisierung
hinaus-- dazu fuhren konnten, dass eine besonders schwerwiegende Sanktion vorliegt, die Uber das zur
Sicherstellung der Erhebung der Steuer Erforderliche hinausgeht, sind solche Umstande nicht im
Festsetzungsverfahren, sondern in einem Billigkeitsverfahren zu prifen. In einem solchen Verfahren kann
insbesondere Uberprift werden, ob die Verzinsung einer getilgten Steuer --etwa aufgrund der Hohe des
Gesamtbetrages der Zinsen-- gegen das Verbot einer UbermaRbesteuerung oder gegen elementare Rechtsprinzipien
verstofdt (vgl. BFH-Urteil vom 06.11.2002 - V R 75/01, BFHE 200, 26, BStBL 11 2003, 115, unter 11.6.). Das Merkmal
"unbillig” ist im Ergebnis ein im gerichtlichen Verfahren Gberprufbarer Rechtsbegriff, da anderenfalls der
Steuererlass ganzlich im Ermessen der Finanzbehdrden lage, was mit dem in & 85 Satz 1 AO steuerrechtlich
begriindeten Legalitatsprinzip und dem Grundsatz der Gesetzmafigkeit der Verwaltung nicht vereinbar ware
(Beschluss des Grofien Senats des BFH vom 28.11.2016 - GrS 1/15, BFHE 255, 482, BStBL 11 2017, 393, Rz 106).

Seite 11 von 12





56

57

58

59

60

61

62

Damit besteht ein gerichtliches Verfahren, in dem die Umstande des Einzelfalls --gerichtlich Uberprifbar--
berucksichtigt werden konnen. Denn ebenso wie die Berichtigung zu Unrecht in Rechnung gestellter
Mehrwertsteuer nicht in einem Festsetzungsverfahren zu erfolgen hat, sondern im Rahmen eines --sich hier-an--
anschlieRenden Billigkeitsverfahrens erfolgen kann (EuGH-Urteil Schmeink & Cofreth und Strobel vom 19.09.2000 -
C-454/98, EU:C:2000:469, Rz 39), kann in einem solchen Verfahren auch eine --im vorliegenden Zusammenhang
unterstellte-- Sanktionswirkung im Hinblick auf weitere Umstande des Einzelfalls Gberpruft werden. Zudem hat der
EuGH zu Erstattungszinsen bereits entschieden, dass in Anbetracht der Verfahrensautonomie, uber die die
Mitgliedstaaten im Bereich der Festlegung von Zinsen verfligen, das Erfordernis, dass der Steuerpflichtige einen
Antrag auf Zahlung von Zinsen stellen muss, die im Fall eines Verzugs der Verwaltung mit der Begleichung einer
Forderung geschuldet werden, die auf einem Unionsrechtsverstof} beruht, nicht gegen den Effektivitatsgrundsatz
verstoRt (EuGH-Urteil Sole-Mizo und Dalmandi Mezégazdasagi vom 23.04.2020 - C-13/18 und C-126/18,
EU:C:2020:292, Rz 67), was ebenso --im Rahmen der den Mitgliedstaaten auch ansonsten zustehenden
Verfahrensautonomie-- erst recht eine Antragspflicht rechtfertigt, um einer ausnahmsweise uberhohten
Sanktionswirkung entgegenzutreten.

cc) Abweichendes folgt nicht aus dem von der Klagerin angefihrten EuGH-Urteil Senatex vom 15.09.2016 - C-
518/14 (EU:C:2016:691, Rz 37), da sich die dort angesprochene Sanktions- oder Belastungswirkung auf eine fruher
angenommene fehlende Rickwirkung von Rechnungsberichtigungen bezog, die nach dem Urteil des EuGH als
unionsrechtswidrig anzusehen ist, wobei die Verneinung der Riickwirkung aufgrund geanderter BFH-
Rechtsprechung im Anschluss hieran (BFH-Urteile vom 20.10.2016 - V R 26/15, BFHE 255, 348, BStBL || 2020, 593,
Rz 26, und vom 22.01.2020 - XI R 10/17, BFHE 268, 331, BStBL Il 2020, 601, Rz 17) entfallen ist.

Demgegenuber kommt im Streitfall hinzu, dass die Klagerin zundchst den Vorsteuerabzug (zum Teil aus nicht
bekannten Griinden, zum Teil unter Verstof} gegen das Unionsrecht) geltend gemacht hatte und die zutreffende
Umsatzsteuer erst durch den Anderungsbescheid festgesetzt wurde. Die Festsetzung von Nachzahlungszinsen nach
& 233a AO ist daher eine Folge davon, dass die Umsatzsteuerfestsetzung erst durch den Anderungsbescheid
rechtmafig wurde.

5. Fehlt es bereits an einer Durchfiihrung von Unionsrecht (s. oben 11.2.), kommt es auf die von der Kldgerin geltend
gemachte Verletzung von Rechten und Grundsatzen der Grundrechte-Charta nicht an. Weiter ist die von der Klagerin
erhobene Verfahrensriige, wonach das FG fehlerhaft angenommen habe, sie hatte tatsachlich einen
Liquiditatsvorteil gehabt, und wonach das FG einen Zinsschaden des Steuerglaubigers hatte feststellen mussen, im
Hinblick auf die & 233a AO zukommende Ausgleichsfunktion unerheblich (s. oben I1.2.a bb). Im Ubrigen scheidet die
Annahme eines Verstofies im Verfahren vor dem FG, da das FG kein Vorabentscheidungsersuchen an den EuGH
gerichtet habe, und die sich hieraus ergebende Annahme, dass der Anspruch auf Entscheidung durch den
gesetzlichen Richter verletzt worden ware, schon deshalb aus, weil das FG nach Art. 267 Abs. 2 AEUV zwar zur
Vorlage berechtigt, aber nicht verpflichtet ist (BFH-Beschluss vom 14.01.2014 - 111 B 89/13, BFH/NV 2014, 521,

Rz 8).

6. Das Verfahren ist nicht nach § 74 FGO im Hinblick auf das vom Europaischen Gericht zu entscheidende
Vorabentscheidungsersuchen in der Rechtssache T-569/25 (Vorlage durch BFH-Beschluss vom 19.02.2025 -

X1 R 23/24, zur amtlichen Veroffentlichung bestimmt, BStBL Il 2025, 668) auszusetzen. Das
Vorabentscheidungsersuchen betrifft die Frage, ob in dem Steuerfestsetzungsverfahren oder in einem
Billigkeitsverfahren zu prifen ist, ob der gute Glaube des Steuerpflichtigen an das Vorliegen der Voraussetzungen
einer Vorschrift geschutzt ist. Davon unterscheidet sich der Streitfall, in dem die Klagerin insbesondere ohne auf
eine gesetzliche Vorschrift vertrauen zu kdnnen, im Inland zu Unrecht einen Vorsteuerabzug in Anspruch
genommen hat.

Zudem ist im Streitfall ein Vorabentscheidungsersuchen gemaf3 Art. 267 AEUV angesichts fehlender Zweifel daran,
dass & 233a AO nicht der Durchfiihrung von Unionsrecht dient, nicht veranlasst, zumal die unionsrechtliche
VerhaltnismafRigkeit von den nationalen Gerichten zu beantworten ist (vgl. zu den Voraussetzungen EuGH-Urteile
CILFIT vom 06.10.1982 - Rs. 283/81, EU:C:1982:335, Rz 21, und Consorzio Italian Management und Catania
Multiservizi vom 06.10.2021 - C-561/19, EU:C:2021:799, Rz 66).

7. Die Kostenentscheidung folgt aus & 135 Abs. 2 FGO.

Quelle: www.bundesfinanzhof.de
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